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VERORDNUNG (EG) Nr. 1760/2000 DES EUROPÄISCHEN  
PARLAMENTS UND DES RATES 

 
vom 17. Juli 2000 

 
zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die 

Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 820/97 des Rates

 
 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT 
DER EUROPÄISCHEN UNION —   
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 
und Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe b),  
 
auf Vorschlag der Kommission,  
 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses,  
 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regio-
nen,  
 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Ver-
trags,  
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 

820/97 des Rates vom 21. April 1997 zur Ein-
führung eines Systems zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Rindern und über die 
Etikettierung von Rindfleisch und Rindflei-
scherzeugnissen ist ein obligatorisches Etiket-
tierungssystem für Rindfleisch einzuführen, 
das ab 1. Januar 2000 in allen Mitgliedstaaten 
verbindlich gilt. Nach demselben Artikel sind 
vor diesem Zeitpunkt auf Vorschlag der Kom-
mission die allgemeinen Regeln dieses obliga-
torischen Systems anzunehmen. 

 
(2) Nach der Verordnung (EG) Nr. 2772/1999 des 

Rates vom 21. Dezember 1999 mit den allge-
meinen Regeln  für ein obligatorisches Etiket-
tierungssystem für Rindfleisch gelten diese 
allgemeinen Regeln nur vorläufig während 
höchstens acht Monaten, und zwar vom 1. Ja-
nuar 2000 bis zum 31. August 2000.  

 
(3) Im Interesse der Klarheit ist es angebracht, die 

Verordnung (EG) Nr. 820/97 aufzuheben und 
durch die vorliegende Verordnung zu ersetzen.  

 
(4) Angesichts der Destabilisierung des Marktes 

für Rindfleisch und Rindfleischerzeugnisse 
aufgrund der Krise im Zusammenhang mit der 
Spongiformen Rinderenzephalopathie wurden 
die Produktions- und Vermarktungsbedingun-

gen der betreffenden Erzeugnisse, insbeson-
dere hinsichtlich der Herkunftssicherung, 
transparenter gestaltet, was sich auf den Ver-
brauch von Rindfleisch positiv ausgewirkt hat. 
Um das Vertrauen der Verbraucher in die Qua-
lität von Rindfleisch zu erhalten und zu stärken 
und um Irreführungen der Verbraucher zu 
vermeiden, muss der Rahmen entwickelt wer-
den, in dem die Verbraucher durch eine an-
gemessene und klare Etikettierung des Er-
zeugnisses informiert werden.  

 
(5) Zur Erreichung dieses Ziels ist es wichtig, dass 

einerseits für die Stufe der Erzeugung ein effi-
zientes System zur Kennzeichnung und Re-
gistrierung für Rinder eingeführt und anderer-
seits für die Stufe der Vermarktung eine be-
sondere, auf objektiven Kriterien beruhende 
gemeinschaftliche Etikettierungsregelung für 
den Rindfleischsektor geschaffen wird.  

 
(6) Mit den Garantien, die dank dieser Verbesse-

rungen gegeben werden können, wird auch 
bestimmten Forderungen im allgemeinen Inte-
resse, insbesondere dem Schutz der öffentli-
chen Gesundheit und der Tiergesundheit, ent-
sprochen.  

 
(7) Damit wird das Vertrauen der Verbraucher in 

die Qualität von Rindfleisch und Rindfleischer-
zeugnissen gestärkt, ein hohes Schutzniveau 
der öffentlichen Gesundheit erhalten und die 
Stabilität des Rindfleischmarktes dauerhaft 
verbessert.  

 
(8) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) der 

Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen 
und tierzüchterischen Kontrollen im innerge-
meinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren 
und Erzeugnissen im Hinblick auf den Bin-
nenmarkt müssen die für den innergemein-
schaftlichen Handel bestimmten Tiere nach 
den Vorschriften der Gemeinschaftsregelung 
gekennzeichnet und so registriert sein, dass 
der Betrieb, das Zentrum oder die Einrichtung, 
aus denen die Tiere stammen oder in denen 
sie sich aufgehalten haben, ermittelt werden 
kann; diese Kennzeichnungs- und Registrier-
systeme müssen vor dem 1. Januar 1993 auf 
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das Verbringen von Tieren innerhalb der Ge-
biete der Mitgliedstaaten ausgedehnt werden.  

 
(9) Gemäß Artikel 14 der Richtlinie 91/496/EWG 

des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung 
von Grundregeln für die Veterinärkontrollen 
von aus Drittländern in die Gemeinschaft ein-
geführten Tieren und zur Änderung der Richt-
linien 89/662/EWG, 90/425/EWG und 90/ 
675/EWG müssen diese Tiere, ausgenommen 
Schlachttiere und registrierte Equiden, nach 
Vornahme der genannten Kontrollen gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c)  der Richtlinie 
90/425/EWG gekennzeichnet und registriert 
werden.  

 
(10)  Zur Verwaltung bestimmter Beihilferegelun-

gen der Gemeinschaft im Bereich der Land-
wirtschaft ist die Einzelkennzeichnung be-
stimmter Arten landwirtschaftlicher Nutztiere 
erforderlich. Die Kennzeichnungs- und Regist-
riersysteme müssen daher zur Anwendung 
und Kontrolle dieser Maßnahmen der Einzel-
kennzeichnung geeignet sein.  

 
(11)  Zur sachgemäßen Anwendung dieser Verord-

nung muss ein zügiger und wirksamer Infor-
mationsaustausch zwischen den Mitgliedstaa-
ten gewährleistet sein. Mit der Verordnung 
(EWG) Nr. 1468/81 des Rates vom 19. Mai 
1981 betreffend die gegenseitige Unterstüt-
zung der Verwaltungsbehörden der Mitglied-
staaten und die Zusammenarbeit dieser Be-
hörden mit der Kommission, um die ordnungs-
gemäße Anwendung der Zoll- und der Agrar-
regelung zu gewährleisten, und mit der Richtli-
nie 89/608/EWG des Rates vom 21. Novem-
ber 1989 betreffend die gegenseitige Unter-
stützung der Verwaltungsbehörden der Mit-
gliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser 
Behörden mit der Kommission, um die ord-
nungsgemäße Anwendung der tierärztlichen 
und tier-zuchtrechtlichen Vorschriften zu ge-
währleisten, wurden entsprechende Gemein-
schaftsvorschriften erlassen.  

 
(12)  Die geltenden Vorschriften für die Kennzeich-

nung und Registrierung von Rindern wurden 
durch die Richtlinie 92/102/EWG des Rates 
vom 27. November 1992 über die Kennzeich-
nung und Registrierung von Tieren und durch 
die Verordnung (EG) Nr. 820/97 festgelegt. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Durchfüh-
rung der Richtlinie 92/102/EWG in Bezug auf 
Rinder nicht ganz zufriedenstellend war und 
noch verbessert werden muss. Es ist daher er-
forderlich, zur Erweiterung der Vorschriften der 
genannten Richtlinie eine Verordnung speziell 
für Rinder zu erlassen.  

 
(13)  Damit die Einführung eines verbesserten 

Kennzeichnungssystems akzeptiert wird, ist es 
wichtig, dass dem Erzeuger keine übermäßi-

gen verwaltungstechnischen Formalitäten auf-
gebürdet werden. Die Fristen für die Durchfüh-
rung müssen praktikabel sein.   

 
(14)  Damit die Herkunft von Tieren im Rahmen der 

Kontrolle der gemeinschaftlichen Beihilferege-
lungen zügig und zuverlässig festgestellt wer-
den kann, sollte in jedem Mitgliedstaat eine 
nationale elektronische Datenbank geschaffen 
werden, in der die Identität der Tiere, alle im 
Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
ansässigen Betriebe und alle Tierumsetzun-
gen erfasst werden, wie es in der Richtlinie 
97/12/EG des Rates vom 17. März 1997 zur 
Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 
64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrecht-
licher Fragen beim innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen 
vorgesehen ist, die die viehseuchenrechtlichen 
Anforderungen festlegt, denen eine solche Da-
tenbank genügen muss.  

 
(15)  Jeder Mitgliedstaat muss alle eventuell noch 

erforderlichen Maßnahmen treffen, damit die 
nationale elektronische Datenbank so schnell 
wie möglich vollständig in Betrieb genommen 
werden kann.  

 
(16)  Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um 

die technischen Voraussetzungen zu schaffen, 
die gewährleisten, dass der Erzeuger in opti-
maler Weise mit der Datenbank umgehen 
kann und dass diese Datenbanken in großem 
Umfang genutzt werden.  

 
(17)  Um Umsetzungen von Rindern zurückverfol-

gen zu können, sollten die Tiere an beiden Oh-
ren mit Ohrmarken gekennzeichnet und 
grundsätzlich bei jeder Umsetzung von einem 
Rinderpass begleitet sein. Die Merkmale die-
ser Ohrmarken und Pässe sollten auf Gemein-
schaftsebene festgelegt werden. Für jedes 
Rind, das mit Ohrmarken gekennzeichnet 
wurde, sollte grundsätzlich ein Pass ausge-
stellt werden.  

 
(18)  Für Tiere, die gemäß der Richtlinie 

91/496/EWG aus Drittländern eingeführt wer-
den, sollten dieselben Kennzeichnungsvor-
schriften gelten.  

 
(19)  Die Tiere sollten ihre Ohrmarken das ganze 

Leben behalten.  
 
(20)  Auf der Grundlage von Arbeiten der Gemein-

samen Forschungsstelle prüft die Kommission 
derzeit die Möglichkeit, die Tiere mit elektroni-
schen Mitteln zu kennzeichnen.  

 
(21)  Tierhalter, mit Ausnahme der Transporteure, 

sollten über die in ihrem Betrieb befindlichen 
Tiere ein Register erstellen und dieses auf 
dem neuesten Stand halten. Die Vorschriften 
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über dieses Register sollten auf Gemein-
schaftsebene festgelegt werden. Die zuständi-
ge Behörde sollte auf Anfrage Zugang zu die-
sem Register erhalten. 

 
(22)  Die Mitgliedstaaten können die Kosten der 

Durchführung dieser Maßnahmen auf den ge-
samten Rindfleischsektor verteilen. 

 
(23)  Es sind die für die Anwendung der einzelnen 

Titel dieser Verordnung zuständige Behörde 
oder zuständigen Behörden zu benennen. 

 
(24)  Es sollte ein System zur obligatorischen Eti-

kettierung von Rindfleisch eingeführt werden, 
das für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. 
Gemäß diesem obligatorischen System sollten 
Marktteilnehmer und Organisationen, die Rind-
fleisch vermarkten, auf dem Etikett Angaben 
zu dem Rindfleisch und zu dem Schlachthof 
machen, in dem das Tier oder die Tiere, von 
denen das Rindfleisch stammt, geschlachtet 
wurden. 

 
(25)  Das System zur obligatorischen Etikettierung 

von Rindfleisch sollte ab dem 1. Januar 2002 
erweitert werden. Gemäß diesem obligatori-
schen System sollten Marktteilnehmer und Or-
ganisationen, die Rindfleisch vermarkten, auf 
dem Etikett darüber hinaus Angaben zur Her-
kunft und insbesondere Angaben darüber ma-
chen, wo das Tier oder die Tiere, von denen 
das Rindfleisch stammt, geboren, gemästet 
und geschlachtet wurden. 

 
(26)  Zusätzlich zu den Angaben darüber, wo das 

Tier oder die Tiere, von denen das Rindfleisch 
stammt, geboren, gemästet und geschlachtet 
wurden, können im Rahmen des freiwilligen 
Etikettierungssystems für Rindfleisch weitere 
Angaben gemacht werden. 

 
(27)  Das auf der Herkunft beruhende System zur 

obligatorischen Etikettierung sollte ab dem 1. 
Januar 2002 gelten, wobei lückenlose Anga-
ben über die Umsetzungen von Rindern in der 
Gemeinschaft nur für die Tiere verlangt wer-
den, die nach dem 31. Dezember 1997 gebo-
ren wurden.  

 
(28)  Das obligatorische Etikettierungssystem sollte 

auch auf Rindfleisch Anwendung finden, das in 
die Gemeinschaft eingeführt wird. Es sollte je-
doch auch berücksichtigt werden, dass ein 
Markteilnehmer oder eine Organisation eines 
Drittlandes möglicherweise nicht über alle In-
formationen verfügt, die für die Etikettierung 
von in der Gemeinschaft hergestelltem Rind-
fleisch verlangt werden. Daher müssen die 
Mindestangaben festgelegt werden, die auf 
dem Etikett von Drittländern zu machen sind. 

 
(29)  Für Marktteilnehmer oder Organisationen, die 

Rinderhackfleisch erzeugen oder vermarkten 
und die möglicherweise nicht in der Lage sind, 
sämtliche Angaben gemäß dem obligatori-
schen Etikettierungssystem für Rindfleisch zu 
machen, sollten vorbehaltlich bestimmter Min-
destangaben Ausnahmen vorgesehen werden. 

 
(30)  Ziel der Etikettierung ist es, bei der Vermark-

tung von Rindfleisch ein Höchstmaß an Trans-
parenz sicherzustellen. 

 
(31)  Die Vorschriften dieser Richtlinie dürfen nicht 

die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rate 
vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographi-
schen Angaben und Ursprungsbezeichnungen 
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel berüh-
ren.  

 
(32)  Für andere Angaben als diejenigen, die nach 

dem obligatorischen Etikettierungssystem ver-
langt werden, sollte ebenfalls ein Gemein-
schaftsrahmen für die Etikettierung von Rind-
fleisch vorgesehen werden; aufgrund der Viel-
falt der Beschreibungen von vermarktetem 
Rindfleisch in der Gemeinschaft ist die Einrich-
tung eines freiwilligen Etikettierungssystems 
am geeignetsten. Die Effizienz eines solchen 
freiwilligen Etikettierungssystems hängt von 
der Möglichkeit ab, die Herkunft des etikettier-
ten Rindfleischs bis zu dem Tier bzw.  den Tie-
ren zurückzuverfolgen, von denen das etiket-
tierte Fleisch stammt. Die von einem Marktteil-
nehmer oder einer Organisation vorgesehene 
Etikettierungsregelung sollte in einer Spezifika-
tion festgehalten werden, die der zuständigen 
Behörde zur Genehmigung vorzulegen ist. 
Marktteilnehmer und Organisationen sollten 
zur Etikettierung von Rindfleisch nur berechtigt 
sein, wenn auf dem Etikett ihr Name und ihr 
Erkennungslogo erscheinen. Die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten sollten befugt 
sein, die Genehmigung einer Spezifikation im 
Fall von Unregelmäßigkeiten zurückzuziehen. 
Damit die Etikettierungsspezifikationen ge-
meinschaftsweit anerkannt werden, ist ein In-
formationsaustausch zwischen den Mitglied-
staaten vorzusehen. 

 
(33)  Auch Marktteilnehmer und Organisationen, 

die Rindfleisch aus Drittländern in die Gemein-
schaft einführen, wollen ihre Erzeugnisse mög-
licherweise nach dem freiwilligen Etikettie-
rungssystem etikettieren. Es sollten daher 
Vorschriften vorgesehen werden, die soweit 
wie möglich sicherstellen, dass die Etikettie-
rung von eingeführtem Rindfleisch ebenso zu-
verlässig ist wie die Etikettierung, die für ge-
meinschaftliches Rindfleisch festgelegt wurde. 

 
(34)  Der Übergang von den Vorschriften in Titel II 

der Verordnung (EG) Nr. 820/97 zu denen in 
dieser Verordnung kann zu Schwierigkeiten 
führen, die in dieser Verordnung nicht behan-
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delt werden. Um auf diese Möglichkeit vorbe-
reitet zu sein, sollte die Kommission die erfor-
derlichen Übergangsmaßnahmen erlassen 
dürfen. Die Kommission sollte — falls dies ge-
rechtfertigt ist — ferner ermächtigt werden, 
besondere praktische Probleme zu regeln. 

 
(35)  Um die Zuverlässigkeit der in dieser Verord-

nung vorgesehenen Etikettierungsvorschriften 
zu gewährleisten, müssen die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, angemessene und wirk-
same Kontrollen durchzuführen. Diese Kontrol-
len sollten unbeschadet der Kontrollen erfol-
gen, die die Kommission in entsprechender 
Anwendung von Artikel 9 der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. De-
zember 1995 über den Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
durchführen kann. 

 
(36)  Für Verstöße gegen diese Verordnung sollten 

angemessene Sanktionen vorgesehen wer-
den. 

 
(37)  Die zur Durchführung dieser Verordnung er-

forderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. 
Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für 
die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse erlassen wer-
den — 

 
HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

 

 
 

 

 

TITEL I 

 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 

 
 

Artikel 1 
 
(1) Nach Maßgabe dieses Titels schafft jeder Mitgliedstaat ein System zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern. 
 
(2) Dieser Titel gilt unbeschadet von Seuchentilgungs- und Seuchenbekämpfungsvorschriften 
der Gemeinschaft und unbeschadet der Richtlinie 91/496/EWG und der Verordnung (EWG) Nr. 
3508/92. Die Bestimmungen der Richtlinie 92/ 102/EWG, die speziell Rinder betreffen, verlieren 
jedoch ab dem Zeitpunkt, zu dem die Tiere gemäß dem vorliegenden Titel gekennzeichnet wer-
den müssen, ihre Geltung. 
 
 

Artikel 2  
 
Für diesen Titel gelten folgende Definitionen: 
 
- „Tier“: Rind im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstaben b) und c) der Richtlinie 

64/432/EG,  
 
- „Betrieb“: Anlage, Gebäude oder, im Fall eines landwirtschaftlichen Freilandbetriebs, jeder 

andere Ort im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, an dem Tiere im Sinne dieser Verordnung 
gehalten, aufgezogen oder anderweitig behandelt werden; 

 
- „Tierhalter“: jede natürliche oder juristische Person, die vorübergehend oder ständig, auch 

beim Tiertransport oder auf dem Viehmarkt, für Tiere verantwortlich ist; 
 
- „zuständige Behörde“: die in einem Mitgliedstaat für die Durchführung der Veterinärkontrol-

len bzw. die Durchführung dieses Titels zuständige Zentralbehörde bzw. zuständigen Be-
hörden oder die damit beauftragten Stellen bzw.— hinsichtlich der Kontrolle der Prämien — 
die mit der Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 beauftragten Stellen.   
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Artikel 3  

 
Das System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern beruht auf folgenden Elemen-
ten:  
 
a) Ohrmarken zur Einzelkennzeichnung von Tieren,  
 
b) elektronischen Datenbanken,  
 
c) Tierpässen,  
 
d) Einzelregistern in jedem Betrieb.   
 
Die Kommission und die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats haben Zugang zu 
allen unter diesen Titel fallenden Informationen. Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen 
geeignete Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Betroffenen, einschließlich der ein-
schlägigen von dem Mitgliedstaat anerkannten Verbraucherorganisationen, Zugang zu diesen 
Informationen erhalten können, sofern die Erfordernisse der Vertraulichkeit und des Daten-
schutzes gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gewährleistet sind. 
 

Artikel 4  
 (Ä2) 
(1) Alle Tiere eines Betriebs, die nach dem 31. Dezember 1997 geboren sind oder nach die-
sem Datum für den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt worden sind, werden mit von der 
zuständigen Behörde zugelassenen Ohrmarken an beiden Ohren gekennzeichnet. „Alle Tiere 
eines Betriebs in Bulgarien oder Rumänien, die bis zum Tag des Beitritts geboren werden oder 
nach diesem Tag für den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt sind, sind mit von der zu-
ständigen Behörde zugelassenen Ohrmarken an beiden Ohren zu kennzeichnen.“ Beide Ohr-
marken sind mit einem einheitlich gestalteten Kenncode versehen, mit dem die einzelnen Tiere 
und ihre Geburtsbetriebe identifiziert werden können. Abweichend davon dürfen Tiere, die vor 
dem 1. Januar 1998 geboren sind und nach diesem Datum für den innergemeinschaftlichen 
Handel bestimmt worden sind, bis zum 1. September 1998 gemäß der Richtlinie 92/102/EWG 
gekennzeichnet werden.  
 
In Abweichung von Unterabsatz 1 dürfen Tiere, die vor dem 1. Januar 1998 geboren sind und 
nach diesem Datum zur sofortigen Schlachtung für den innergemeinschaftlichen Handel be-
stimmt worden sind, bis zum 1. September 1999 gemäß der Richtlinie 92/102/EWG gekenn-
zeichnet werden.  
 
Rinder, die für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (mit Ausnahme von Messen und Aus-
stellungen) bestimmt sind, können statt mit einer Ohrmarke nach einem von der Kommission 
genehmigten Kennzeichnungssystem gekennzeichnet werden, das gleichwertige Garantien 
bietet.  
 
(2) Die Ohrmarke wird innerhalb einer von dem betreffenden Mitgliedstaat festzusetzenden 
Frist nach der Geburt des Tieres angebracht, in jedem Fall jedoch, bevor das Tier seinen Ge-
burtsbetrieb verlässt. Diese Frist beträgt bis zum 31. Dezember 1999 nicht mehr als 30 und 
nach diesem Termin nicht mehr als 20 Tage.  
 
Die Kommission kann jedoch auf Antrag eines Mitgliedstaats nach dem Verfahren des Artikels 
23 Absatz 2 festlegen, unter welchen Umständen die Mitgliedstaaten die Höchstfrist verlängern 
dürfen.  
 
Nach dem 31.Dezember 1997 geborene Tiere dürfen einen Betrieb nur verlassen, wenn sie 
nach den Vorschriften dieses Artikels gekennzeichnet sind.  
 (Ä1) 
„Kein Tier, das in der Tschechischen Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Mal-
ta, Polen, Slowenien oder der Slowakei nach dem Beitritt geboren wird, darf aus einem Betrieb 
verbracht werden, wenn es nicht gemäß den Bestimmungen dieses Artikels gekennzeichnet 



8 

ist.“ 
 (Ä2) 
„Kein Tier, das in Bulgarien oder Rumänien nach dem Beitritt geboren wird, darf aus einem 
Betrieb verbracht werden, wenn es nicht gemäß den Bestimmungen dieses Artikels gekenn-
zeichnet ist.“ 
 
(3) Aus Drittländern eingeführte Tiere, die gemäß der Richtlinie 91/496/EWG kontrolliert wur-
den und die im Hoheitsgebiet der Gemeinschaft verbleiben, werden innerhalb einer von den 
Mitgliedstaaten festzulegenden Frist von höchstens 20 Tagen nach Durchführung dieser Kon-
trolle, in jedem Fall jedoch vor Verlassen des Bestimmungsbetriebs, im Bestimmungsbetrieb mit 
einer Ohrmarke gekennzeichnet, die den Anforderungen dieses Artikels entspricht.  
 
Die Kennzeichnung erübrigt sich jedoch, wenn es sich beim Bestimmungsbetrieb um einen 
Schlachthof handelt und dieser Schlachthof in dem Mitgliedstaat liegt, in dem die genannte 
Kontrolle durchgeführt wurde, und wenn die betreffenden Tiere innerhalb von 20 Tagen nach 
Durchführung dieser Kontrolle geschlachtet werden. 
 
Die ursprüngliche Kennzeichnung des Drittlands wird zusammen mit dem vom Bestimmungs-
mitgliedstaat zugeteilten Kenncode in der elektronischen Datenbank gemäß Artikel 5 oder, 
wenn diese noch nicht voll betriebsfähig ist, in den in Artikel 3 genannten Registern erfasst. 
 
(4) Tiere aus anderen Mitgliedstaaten behalten ihre ursprüngliche Ohrmarke. 
 
(5) Ohrmarken dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde entfernt oder ersetzt 
werden.   
 
(6) Nach einem von der zuständigen Behörde festgelegten Verfahren werden die Ohrmarken 
dem Betrieb zugeteilt, vergeben und an den Ohren der betreffenden Tiere befestigt.   
 
(7) Spätestens am 31. Dezember 2001 beschließen das Europäische Parlament und der Rat 
auf der Grundlage eines Berichts und etwaiger Vorschläge der Kommission nach dem Verfah-
ren des Artikels 95 des Vertrags, ob in Anbetracht der in diesem Bereich erzielten Fortschritte 
elektronische Kennzeichnungsvorrichtungen eingeführt werden können. 
 
 

Artikel 5  
 
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erstellen eine elektronische Datenbank gemäß 
den Artikeln 14 und 18 der Richtlinie 64/432/EWG.   
 
Die elektronische Datenbank ist spätestens am 31. Dezember 1999 voll betriebsfähig und ent-
hält von diesem Zeitpunkt an alle aufgrund der vorgenannten Richtlinie erforderlichen Daten.   
 
 

Artikel 6  
 
(1) Ab 1. Januar 1998 stellt die zuständige Behörde für jedes Tier, das nach Artikel 4 gekenn-
zeichnet werden muss, binnen 14 Tagen nach Anzeige seiner Geburt bzw. bei aus Drittländern 
eingeführten Tieren binnen 14 Tagen nach Mitteilung der Neukennzeichnung durch den betref-
fenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 3 einen Pass aus. Die zuständige Behörde kann 
unter den gleichen Bedingungen Pässe für Tiere aus anderen Mitgliedstaaten ausstellen. In 
diesem Fall wird der für das betreffende Tier mitgeführte Pass bei seiner Ankunft der zuständi-
gen Behörde ausgehändigt, die ihn sodann an den Ausstellungsmitgliedstaat zurücksendet.  
 (Ä1) 
 
„Die zuständige Behörde in der Tschechischen Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und der Slowakei stellt ab dem Tag des Beitritts für jedes Tier, 
das nach Artikel 4 gekennzeichnet werden muss, binnen 14 Tagen nach Anzeige seiner Geburt 
bzw. bei aus Drittländern eingeführten Tieren binnen 14 Tagen nach Mitteilung der Neukenn-
zeichnung durch den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 3 einen Pass aus.“ 
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 (Ä2) 
 
„Die zuständige Behörde in Bulgarien und Rumänien stellt ab dem Tag des Beitritts für jedes 
Tier, des nach dem Artikel 4 gekennzeichnet werden muss, binnen 14 Tagen nach Anzeige 
seiner Geburt bzw. bei aus Drittländern eingeführten Tieren binnen 14 Tagen nach Mitteilung 
der Neukennzeichnung durch den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 3 einen 
Pass aus.  
 
Die Kommission kann jedoch auf Antrag eines Mitgliedstaats nach dem Verfahren des Artikels 
23 Absatz 2 festlegen, unter welchen Umständen die Höchstfrist verlängert werden kann.   
 
(2) Der Pass begleitet das Tier bei jeder Umsetzung.  
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2  
 
- können Mitgliedstaaten, welche über eine elektronische Datenbank verfügen, die nach Auf-

fassung der Kommission gemäß Artikel 5 voll betriebsfähig ist, vorsehen, dass ein Pass nur 
für Tiere ausgestellt wird, die für den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt sind, und 
dass der Pass die Tiere ausschließlich bei der Umsetzung vom Hoheitsgebiet des betref-
fenden Mitgliedstaats nach dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats begleitet; in 
diesem Fall enthält der Pass Angaben, die auf der elektronischen Datenbank beruhen.  

 
In diesen Mitgliedstaaten wird der Pass, der ein Tier bei der Einfuhr aus einem anderen 
Mitgliedstaat begleitet, bei der Ankunft des Tieres der zuständigen Behörde ausgehändigt;  

 
- können Mitgliedstaaten bis 1. Januar 2000 gestatten, dass für Tierbestände, die innerhalb 

des betreffenden Mitgliedstaats umgesetzt werden, Sammeltierpässe ausgestellt werden, 
sofern diese Bestände die gleiche Herkunft und Bestimmung haben und von einem Veteri-
närdokument begleitet werden. 

 
(4) Beim Tod eines Tieres reicht der Tierhalter den Pass binnen sieben Tagen nach dem Tod 
des Tieres bei der zuständigen Behörde ein. Wird das Tier zu einem Schlachthof verbracht, so 
ist der Schlachthofbetreiber gehalten, den Pass der zuständigen Behörde zuzusenden.  
 
(5) Bei der Ausfuhr von Tieren nach Drittländern reicht der letzte Tierhalter die Pässe bei der 
zuständigen Behörde des Ausfuhrorts ein.  
 
 

Artikel 7  
 
(1) Tierhalter — mit Ausnahme der Transporteure — müssen folgende Anforderungen erfüllen:  
 
- Sie halten ein Register auf dem neuesten Stand,  
 
- sie teilen der zuständigen Behörde ab dem Zeitpunkt, zu dem die elektronische Datenbank 

voll betriebsfähig ist, die genauen Daten jeder Umsetzung von Tieren in den oder aus dem 
Betrieb sowie die Daten aller Tiergeburten und Todesfälle bei Tieren im Betrieb innerhalb 
einer vom Mitgliedstaat festgesetzten Frist von drei bis sieben Tagen nach dem betreffen-
den Ereignis mit. Die Kommission kann jedoch auf Antrag eines Mitgliedstaats nach dem 
Verfahren des Artikels 23 Absatz 2 festlegen, unter welchen Umständen die Mitgliedstaaten 
die Höchstfrist verlängern können, und spezifische Regeln für die Bewegungen von Rindern 
vorsehen, die im Sommer an verschiedenen Orten in den Bergen weiden sollen.  

 
(2) Die Tierhalter ergänzen gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Artikel 6 die Pässe 
unmittelbar nach jedem Zugang von Tieren in den Betrieb und unmittelbar vor jedem Abgang 
von Tieren aus dem Betrieb und tragen dafür Sorge, dass der Pass das betreffende Tier stets 
begleitet.  
 
(3) Die Tierhalter legen der zuständigen Behörde auf Anfrage alle Informationen über Herkunft, 
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Kennzeichnung und gegebenenfalls Bestimmung von Tieren vor, die sie besessen, gehalten, 
befördert, vermarktet oder geschlachtet haben.   
 
(4) Das Register erhält die von der zuständigen Behörde genehmigte Form, wird manuell oder 
digital auf dem neuesten Stand gehalten und ist der zuständigen Behörde für einen von ihr fest-
zulegenden Zeitraum, zumindest jedoch für drei Jahre, auf ihr Verlangen hin jederzeit zur Ein-
sicht offen zulegen.  
 
 

Artikel 8  
 
Die Mitgliedstaaten benennen die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Titels zuständig ist. Sie unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission darüber.  
 
 

Artikel 9  
 
Die Mitgliedstaaten können die Tierhalter mit den Kosten belasten, die aufgrund der Systeme 
nach Artikel 3 und der in diesem Titel vorgesehenen Kontrollen anfallen.  
 
 

Artikel 10  
 
Die zur Durchführung dieses Titels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem Verwaltungs-
verfahren des Artikels 23 Absatz 2 erlassen. Diese Maßnahmen betreffen insbesondere:  
 
a) Vorschriften für Ohrmarken,  
 
b) Vorschriften für die Pässe,  
 
c) Vorschriften für die Register,  
 
d) Mindestkontrollregelung,  
 
e) Verwaltungssanktionen,  
 
f) Übergangsvorschriften zur Erleichterung der Anwendung  

dieses Titels. 
 

TITEL II  

 
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen  

 
Artikel 11  

 
Marktteilnehmer oder Organisationen gemäß der Definition des Artikels 12, die  
 
- nach Abschnitt I dieses Titels zur Etikettierung von Rindfleisch auf allen Vermarktungsstu-

fen verpflichtet sind, 
 
- nach Abschnitt II dieses Titels bei der Etikettierung von Rindfleisch am Ort des Verkaufs 

andere als die in Artikel 13 festgelegten Angaben zu bestimmten Merkmalen oder zu Be-
dingungen der Erzeugung des etikettierten Fleisches oder des Tieres, von dem das Fleisch 
stammt, machen möchten,  

 
müssen nach diesem Titel vorgehen.  
 
Dieser Titel findet unbeschadet der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften — insbesondere 
der Vorschriften über Rindfleisch — Anwendung.  
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Artikel 12  
 
Für diesen Titel bedeutet der Ausdruck  
 
- „Rindfleisch“ Erzeugnisse der KN-Codes 0201, 0202, 0206 10 95 und 0206 29 91;  
 
- „Etikettierung“ die Anbringung eines Etiketts an ein einzelnes Stück oder mehrere Stücke 

Fleisch oder ihre Verpackung oder im Falle nicht vorverpackter Erzeugnisse schriftliche und 
deutlich sichtbare geeignete Angaben für den Verbraucher am Ort des Verkaufs;  

 
- „Organisation“ eine Gruppe von Marktteilnehmern desselben oder verschiedener Zweige 

des Rindfleischhandels.  
 
 
 

ABSCHNITT I  

 
Gemeinschaftssystem zur obligatorischen Etikettierung von Rindfleisch 

 
 

Artikel 13  
 

Allgemeine Vorschriften  

 
(1) Marktteilnehmer und Organisationen, die Rindfleisch in der Gemeinschaft vermarkten, müs-
sen dies gemäß den Vorschriften dieses Artikels etikettieren.  
 
Mit dem obligatorischen Etikettierungssystem wird gewährleistet, dass zwischen der Kenn-
zeichnung des Schlachtkörpers, der Schlachtkörperviertel oder der Fleischstücke einerseits und 
dem Einzeltier bzw. 
 
- wenn dies zur Kontrolle der Richtigkeit der Angaben auf dem Etikett ausreicht - der betref-

fenden Gruppe von Tieren andererseits eine Verbindung besteht. 
 
(2) Auf dem Etikett sind folgende Angaben zu machen:  
 
a) eine Referenznummer oder ein Referenzcode, mit dem die Verbindung zwischen dem 

Fleisch und dem Tier bzw. den Tieren gewährleistet wird. Diese Nummer kann die Kenn-
nummer des Tieres, von dem das Fleisch stammt, oder die Kennnummer einer Gruppe von 
Tieren sein;  

 
b) die Zulassungsnummer des Schlachthofs, in dem das Tier oder die Tiergruppe geschlach-

tet wurde, und der Mitgliedstaat oder das Drittland, in dem der Schlachthof liegt. Die Anga-
be muss lauten: „Geschlachtet in: (Name des Mitgliedstaats oder des Drittlands) (Zulas-
sungsnummer) “; 

 
c) die Zulassungsnummer des Zerlegungsbetriebs, in dem der Schlachtkörper oder die Grup-

pe von Schlachtkörpern zerlegt wurden, und der Mitgliedstaat oder das Drittland, in dem 
der Zerlegungsbetrieb liegt. Die Angabe muss lauten: „Zerlegt in: (Name des Mitgliedstaats 
oder des Drittlands) (Zulassungsnummer) “.  

 
(3) Mitgliedstaaten, in denen über das Kennzeichnungs-  und Registrierungssystem für Rinder 
gemäß Titel I ausreichende Angaben vorliegen, können jedoch bis zum 31. Dezember 2001 für 
Fleisch von Rindern, die in ihrem Hoheitsgebiet geboren, gemästet und geschlachtet wurden, 
vorschreiben, dass auf dem Etikett zusätzliche Angaben gemacht werden müssen.   
 
(4) Ein obligatorisches System im Sinne des Absatzes 3 darf nicht zu Störungen des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten führen.  
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Die Durchführungsbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten gelten, die Absatz 3 anwenden 
wollen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Kommission.  
 
(5)  a) Ab 1. Januar 2002 sind von den Marktteilnehmern und Organisationen zusätzlich folgen-

de Angaben auf den Etiketten zu machen: 
 

 i) Mitgliedstaat oder Drittland, in dem das Tier geboren wurde,  
 
ii) Mitgliedstaaten oder Drittländer, in denen die Mast durchgeführt wurde,  
 
iii) Mitgliedstaat oder Drittland, in dem die Schlachtung erfolgt ist,  

 
b) Erfolgten Geburt, Aufzucht und Schlachtung der Tiere, von denen das Fleisch stammt,  
 

i) in ein und demselben Mitgliedstaat, so kann die Angabe wie folgt lauten: „Her-
kunft: (Name des Mitgliedstaats) “;  

 
ii) in ein und demselben Drittland, so kann die Angabe wie folgt lauten: „Herkunft: 

(Name des Drittlandes) “.   
 
 

Artikel 14  
 

Ausnahmeregelungen für das obligatorische Etikettierungssystem  

 
Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b) und c) und Absatz 5 Buchstabe a) Ziffern i) 
und ii) müssen Marktteilnehmer oder Organisationen, die Rinderhackfleisch herstellen, auf dem 
Etikett die Angabe „Hergestellt in (Name des Mitgliedstaats oder des Drittlands) “machen, je 
nachdem, wo das Fleisch hergestellt worden ist, sowie „Herkunft “, falls der betreffende Staat 
oder die betreffenden Staaten nicht Staaten der Herstellung sind.  
 
Die in Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a) Ziffer iii) vorgesehene Verpflichtung gilt für solches 
Fleisch ab dem Zeitpunkt der Anwendung dieser Verordnung.  
 
Die betreffenden Marktteilnehmer oder Organisationen können auf dem Etikett für Rinderhack-
fleisch jedoch zusätzlich folgendes vermerken:  
 
- eine oder mehrere der in Artikel 13 vorgesehenen Angaben und/oder  
 
- das Herstellungsdatum des betreffenden Fleisches.  
 
Auf der Grundlage der hierbei gemachten Erfahrungen können, falls Bedarf hieran bestehen 
sollte, für zerlegtes Fleisch und für beim Zuschneiden anfallende Abfälle nach dem Verfahren 
des Artikels 23 Absatz 2 ähnliche Bestimmungen erlassen werden.  
 
 

Artikel 15  
 

Obligatorische Etikettierung von Rindfleisch aus Drittländern  

 
Abweichend von Artikel 13 ist in die Gemeinschaft eingeführtes Rindfleisch, für das nicht sämtli-
che Angaben gemäß Artikel 13 vorliegen, nach dem Verfahren des Artikels 17 wie folgt zu eti-
kettieren: „Herkunft: Nicht- EG “und „Geschlachtet in: (Name des Drittlandes)“.  
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ABSCHNITT II  

 

Freiwilliges Etikettierungssystem  
 

Artikel 16  
 

Allgemeine Vorschriften  

 

(1) Für Etiketten mit anderen als den in Abschnitt I dieses Titels vorgesehenen Angaben legt 
jeder Marktteilnehmer oder jede Organisation der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem das betreffende Rindfleisch erzeugt oder vermarktet wird, eine Spezifikation zur Genehmi-
gung vor. Die zuständige Behörde kann zur Verwendung in diesem Mitgliedstaat ebenfalls Spe-
zifikationen unter der Voraussetzung festlegen, dass deren Anwendung nicht obligatorisch ist.  
 
In den Spezifikationen zur freiwilligen Etikettierung ist folgendes anzugeben: 
 
- die Angaben, die das Etikett enthalten muss, 
 
- die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Richtigkeit dieser Angaben getroffen werden 

müssen,  
 
- das Kontrollsystem, das auf allen Erzeugungs- und Vermarktungsstufen angewendet wird, 

einschließlich der Kontrollen, die von einer von der zuständigen Behörde anerkannten und 
vom Marktteilnehmer oder der Organisation zu bezeichnenden unabhängigen Stelle durch-
zuführen sind. Diese Stellen müssen die Kriterien gemäß der europäischen Norm EN/45011 
erfüllen,  

 
- im Fall einer Organisation die Maßnahmen, die hinsichtlich eines Mitglieds getroffen wer-

den, das die Spezifikation nicht einhält.  
 
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die Kontrollen statt von einer unabhängigen Stel-
le von einer zuständigen Behörde durchgeführt werden. Die zuständige Behörde muss in die-
sem Fall über entsprechende qualifizierte Mitarbeiter und Mittel verfügen, um die erforderlichen 
Kontrollen durchzuführen.  
 
Die Kosten der nach diesem Abschnitt durchgeführten Kontrollen tragen die Marktteilnehmer 
oder Organisationen, die das Etikettierungssystem anwenden.  
 
(2) Die Genehmigung einer Spezifikation hängt davon ab, dass sich die zuständige Behörde 
bei einer gründlichen Untersuchung der gemäß Absatz 1 darin enthaltenen Angaben davon 
überzeugt, dass das geplante Etikettierungssystem und insbesondere das Kontrollsystem ord-
nungsgemäß und zuverlässig funktionieren. Die zuständige Behörde lehnt eine Spezifikation 
ab, in der keine Verbindung zwischen einerseits der Identifizierung des Schlachtkörpers, der 
Schlachtkörperviertel oder der Fleischstücke und andererseits dem Einzeltier bzw.— wenn dies 
zur Kontrolle der Richtigkeit der Angaben auf dem Etikett ausreicht — den betreffenden Tieren 
hergestellt wird.   
 
Spezifikationen, die Etiketten mit irreführenden oder unklaren Angaben vorsehen, werden eben-
falls abgelehnt.  
 
(3) Erfolgen die Erzeugung und/oder der Verkauf von Rindfleisch in zwei oder mehr Mitglied-
staaten, so prüfen und genehmigen die zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
die vorgelegten Spezifikationen, soweit sich die darin enthaltenen Angaben auf Vorgänge be-
ziehen, die in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet stattfinden. In diesem Fall erkennt jeder Mitglied-
staat die von jedem anderen betroffenen Mitgliedstaat erteilten Genehmigungen an.  
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Wenn innerhalb eines nach dem Verfahren des Artikels 23 Absatz 2 festzulegenden Zeitraums, 
der an dem Tag nach der Einreichung des Antrags beginnt, die Genehmigung nicht verweigert 
oder erteilt wurde oder wenn keine zusätzlichen Angaben angefordert wurden, so gilt die Spezi-
fikation als von der zuständigen Behörde genehmigt.   
 
(4) Genehmigen die zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten die vorgelegte 
Spezifikation, so ist der betreffende Marktteilnehmer bzw. die betreffende Organisation zur Eti-
kettierung von Rindfleisch befugt, sofern das Etikett seinen/ihren Namen oder sein/ihr Zeichen 
trägt. 
 
(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 kann die Kommission nach dem Verfahren des Arti-
kels 23 Absatz 2 ein beschleunigtes oder vereinfachtes Genehmigungsverfahren in bestimmten 
Fällen vorsehen, insbesondere für Rindfleisch in kleinen Einzelhandelsverpackungen und für 
größere Teilstücke von Rindfleisch in Einzelverpackungen, die nach einer genehmigten Spezifi-
kation in einem Mitgliedstaat etikettiert und in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
eingeführt werden, sofern der ursprünglichen Kennzeichnung keine weiteren Angaben hinzuge-
fügt werden.  
 
(6) Ein Mitgliedstaat beschließt, dass der Name einer oder mehrerer seiner Regionen insbe-
sondere dann nicht verwendet werden darf, wenn der Name einer Region  
 
- zu Verwechslungen oder Kontrollschwierigkeiten Anlass geben könnte,  
 
- Rindfleisch im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2081/92 vorbehalten ist.  
 
Im Falle einer Genehmigung wird der Name der Region durch den Namen des Mitgliedstaats 
ergänzt.  
 
(7) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Anwendung dieses Artikels und 
insbesondere über die Angaben auf den Etiketten. Die Kommission unterrichtet die übrigen 
Mitgliedstaaten im Verwaltungsausschuss für Rindfleisch nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b) 
hiervon; gegebenenfalls können nach dem Verfahren des Artikels 23 Absatz 2 Regeln für diese 
Angaben aufgestellt und insbesondere Beschränkungen auferlegt werden.  
 
 

Artikel 17  
 

Freiwilliges Etikettierungssystem für Rindfleisch aus Drittländern  

 
(1) Erfolgt die Erzeugung von Rindfleisch ganz oder teilweise in einem Drittland, so dürfen die 
Marktteilnehmer oder Organisationen das Rindfleisch gemäß diesem Abschnitt etikettieren, 
wenn sie Artikel 16 einhalten und zudem für ihre Spezifikationen die Genehmigung der von den 
einzelnen betroffenen Drittländern zu diesem Zweck benannten zuständigen Behörde erhalten 
haben.  
 
(2) Damit die von einem Drittland erteilte Genehmigung in der Gemeinschaft Gültigkeit erlangt, 
muss das Drittland der Kommission vorher folgendes mitteilen: 
 
- die für zuständig erklärte Behörde;  
 
- die Verfahren und Kriterien, die die zuständige Behörde bei der Prüfung der Spezifikation 

einhalten muss;  
 
- die einzelnen Marktteilnehmer und Organisationen, deren Spezifikationen die zuständige 

Behörde genehmigt hat.  
 
Die Kommission leitet diese Mitteilungen an die Mitgliedstaaten weiter.  
 
Kommt die Kommission auf der Grundlage der vorgenannten Mitteilungen zu dem Schluss, 
dass die in einem Drittland geltenden Verfahren und/oder Kriterien den Normen dieser Verord-
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nung nicht gleichwertig sind, beschließt sie nach Anhörung des betreffenden Drittlands, dass 
die von diesem Drittland erteilten Genehmigungen in der Gemeinschaft nicht gültig sind.   
 
 

Artikel 18  
 

Sanktionen  

 
Wird festgestellt, dass ein Marktteilnehmer oder eine Organisation die in Artikel 16 Absatz 1 
genannte Spezifikation nicht eingehalten hat, so kann der Mitgliedstaat unbeschadet der Maß-
nahmen, die von der Organisation selbst oder der in Artikel 16 genannten Kontrollstelle ergriffen 
wurden, die Genehmigung nach Artikel 16 Absatz 2 entziehen oder zusätzliche Bedingungen 
vorschreiben, die für die Aufrechterhaltung der Genehmigung erfüllt werden müssen.  
 
 
 

ABSCHNITT III  

 
Allgemeine Vorschriften  

 
 

Artikel 19  
 

Durchführungsbestimmungen  

 
Die zur Durchführung dieses Titels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem Verwaltungs-
verfahren des Artikels 23 Absatz 2 erlassen. Diese Maßnahmen betreffen insbesondere:  
 
a) die Definition der Größe der Tiergruppe gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a);  
 
b) die Definition von Hackfleisch, beim Zuschneiden anfallenden Abfällen und zerlegtem Rind-

fleisch gemäß Artikel 14;  
 
c) die Definition der besonderen Angaben, die auf den Etiketten aufgeführt werden können;  
 
d) die erforderlichen Maßnahmen, um den Übergang von den Vorschriften der Verordnung 

(EG) Nr. 820/97 zu den Vorschriften dieses Titels zu erleichtern;  
 
e) die erforderlichen Maßnahmen für die Lösung konkreter praktischer Probleme. Diese Maß-

nahmen dürfen, sofern sie hinlänglich begründet sind, von bestimmten Vorschriften dieses 
Titels abweichen. 

 
Artikel 20  

 

Benennung der zuständigen Behörden  

 (Ä1) (Ä2) 
Die Mitgliedstaaten benennen die zuständige Behörde oder die zuständigen Behörden, die für 
die Durchführung dieses Titels verantwortlich sind, spätestens am 14. Oktober 2000. „ Die 
Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien 
und die Slowakei benennen diese Behörde(n) spätestens drei Monate nach dem Tag des Bei-
tritts.“ „Bulgarien und Rumänien benennen diese Behörde(n) spätestens drei Monate nach dem 
Tag des Beitritts.“ 
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Artikel 21  

 
Spätestens am 14. August 2003 unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Rat einen Bericht und gegebenenfalls geeignete Vorschläge betreffend die Ausdehnung 
des Geltungsbereichs dieser Verordnung auf Verarbeitungserzeugnisse, die Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnisse enthalten.   
 
 
 

TITEL III  

 
Gemeinsame Vorschriften  

 
 

Artikel 22  
 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung dieser Ver-
ordnung zu gewährleisten. Die vorgesehenen Kontrollen erfolgen unbeschadet der Kontrollen, 
die die Kommission nach Artikel 9 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 durchführen 
kann.  
 
Etwaige Sanktionen, die die Mitgliedstaaten gegen einen Tierhalter verhängen, müssen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen. Sofern dies gerechtfertigt 
ist, können die Sanktionen eine Beschränkung des Tierverkehrs aus dem oder zum Betrieb des 
Tierhalters beinhalten.  
 
(2) Die Sachverständigen der Kommission  
 
a) überprüfen gemeinsam mit den zuständigen Behörden, ob die Mitgliedstaaten die Vorschrif-

ten dieser Verordnung einhalten;  
 
b) führen gemeinsam mit den zuständigen Behörden Vor-Ort- Kontrollen durch, um sich davon 

zu überzeugen, dass die Kontrollen gemäß dieser Verordnung vorgenommen werden.  
 
(3) Ein Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Kontrolle durchgeführt wird, stellt den 
Sachverständigen der Kommission alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Unterstützung 
zur Verfügung.  
 
Das Ergebnis der Kontrollen muss vor der Erstellung und Weiterleitung eines Abschlussberichts 
mit der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats erörtert werden.  
 
(4) Die Kommission befasst sich im Ständigen Veterinärausschuss nach Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe c) mit der Situation, wenn sie dies in Anbetracht der Ergebnisse der Kontrollen für 
gerechtfertigt hält. Sie kann nach dem Verfahren des Artikels 23 Absatz 3 die notwendigen Ent-
scheidungen erlassen.  
 
(5) Die Kommission überwacht die Entwicklung der Situation. Sie kann die Entscheidungen 
gemäß Absatz 4 unter Berücksichtigung dieser Entwicklung nach dem Verfahren des Artikels 23 
Absatz 3 ändern oder aufheben.  
 
(6) Erforderlichenfalls werden nach dem Verfahren des Artikels 23 Absatz 3 Durchführungsbe-
stimmungen zu diesem Artikel erlassen.  
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Artikel 23  

 
(1) Die Kommission wird unterstützt  
 
a) für die Durchführung von Artikel 10 von dem Ausschuss des Europäischen Ausrichtungs- 

und Garantiefonds nach Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates;  
 
b) für die Durchführung von Artikel 19 von dem Verwaltungsausschuss für Rindfleisch, der 

durch Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates eingesetzt wurde;  
 
c) für die Durchführung von Artikel 22 von dem Ständigen Veterinärausschuss, der durch den 

Beschluss 68/361/EWG des Rates eingesetzt wurde.  
 
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 4 und 7 des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates unter Beachtung von dessen Artikel 8.  
 
Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/ 468/EG wird auf einen Monat 
festgesetzt.  
 
(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.  
 
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/ 468/EG wird auf drei Monate fest-
gesetzt.  
 
(4) Die Ausschüsse geben sich eine Geschäftsordnung.  
 
 

Artikel 24  
 
(1) Die Verordnung (EG) Nr. 820/97 wird aufgehoben  
 
(2) Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 820/97 gelten als Verweise auf die vorliegende Ver-
ordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen.  
 
 

Artikel 25  
 
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften in Kraft.  
 
Sie gilt für Rindfleisch von Tieren, die ab 1. September 2000 geschlachtet werden.  
 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  
 
Geschehen zu Brüssel am 17. Juli 2000. 
 
 
In Namen des Europäischen Parlaments 
Die Präsidentin 
N. FONTAINE 
 
 
In Namen des Rates  
Der Präsident  
J. GLAVANY 
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ANHANG 

 

 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

 

 

Verordnung (EG) Nr. 820/97 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7 Artikel 7 

Artikel 8 Artikel 8 

Artikel 9 Artikel 9 

Artikel 10 Artikel 10 

Artikel 11  -  

Artikel 12 Artikel 11 

Artikel 13 Artikel 12 

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 16 Absatz 1 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 2 

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 16 Absatz 5 

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 16 Absatz 4 

Artikel 15 Artikel 17 

Artikel 16 Absatz 1 Artikel 16 Absatz 3 

Artikel 16 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 3 

Artikel 16 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a) 

Artikel 17 Artikel 18 

Artikel 18 Artikel 19 

Artikel 19  -  

Artikel 20 Artikel 20 

Artikel 21 Artikel 22 

Artikel 22 Artikel 25 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 911/2004 DER KOMMISSION 
 

vom 29. April 2004 
 

zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und  
des Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und Bestandsregister 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
 
 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN — 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems 
zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern und über die Etikettierung von Rindfleisch 
und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates, 
insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 
10 Buchstaben a), b) und c), 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 2629/97 der Kom-

mission vom 29. Dezember 1997 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf Ohr-
marken, Bestandsregister und Pässe im 
Rahmen des Systems zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Rindern ist mehrfach 
grundlegend geändert worden. Um die ge-
meinschaftlichen Rechtsvorschriften klarer 
und übersichtlicher zu gestalten, sollten die-
se Vorschriften in einem einzigen Rechtsakt 
enthalten sein. Die Verordnung (EG) Nr. 
2629/97 sollte daher aufgehoben und durch 
die vorliegende Verordnung ersetzt werden. 

 
(2)  Ohrmarken sollten Angaben über den Ur-

sprungsmitgliedstaat und über das einzelne 
Tier enthalten. Die geeignetste Codeform für 
diese Angaben ist der aus zwei Buchstaben 
bestehende Ländercode zusammen mit 
höchstens zwölf Ziffern. Zusätzlich zu den 
Ländercodes mit höchstens zwölf Ziffern 
können Strichcodes zugelassen werden. 
 

(3)  Den von den zuständigen Behörden einiger 
Mitgliedstaaten hervorgehobenen Schwie-
rigkeiten in Bezug auf den Code zur Identifi-
zierung der Rinder sollte Rechnung getra-
gen und diesen Behörden ermöglicht wer-
den, bis zum Ende einer Übergangszeit 
Ohrmarken mit einem alphanumerischen 
Code zu verwenden. Darüber hinaus sollten 
die von der zuständigen Behörde Italiens 
vorgebrachten Schwierigkeiten berücksich-
tigt und es dieser Behörde ermöglicht wer-
den, maximal drei zusätzliche Zeichen zu 
verwenden, sofern diese nicht einen Teil 
des Zifferncodes ausmachen. 

(4)  Um Schwierigkeiten im innergemeinschaftli-
chen Handel mit Rindern zu vermeiden und 
die derzeitigen Vorschriften klarer zu gestal-
ten, sollte es den Haltern ermöglicht wer-
den, auf Wunsch und in Übereinstimmung 
mit den nationalen Bestimmungen im Vor-
aus eine Anzahl von Ohrmarken zu erwer-
ben, die ihrem Bedarf für maximal ein Jahr 
entspricht. 
 

(5)  Es sollte festgelegt werden, welche Informa-
tionen bei Verlust von Ohrmarken zu ver-
wendende Ersatzohrmarken aufweisen 
müssen. 
 

(6)  Es empfiehlt sich, einheitliche Mindestvor-
schriften für die Gestaltung und das Ausse-
hen der Ohrmarken festzulegen. 
 

(7)  Die Vorschriften über die Ohrmarkenanga-
ben sollten im Zuge der Einführung der e-
lektronischen Datenbank gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1760/2000 überprüft wer-
den. 
 

(8)  Die im Tierpass und im Bestandsregister 
enthaltenen Angaben müssen so beschaf-
fen sein, dass die Rückverfolgbarkeit der 
Tiere gewährleistet ist. 
 

(9)  Diese Angaben sollten mit denjenigen über-
einstimmen, die in die elektronische Daten-
bank gemäß der Richtlinie 64/432/EWG des 
Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung 
viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner-
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit 
Rindern und Schweinen aufgenommen wer-
den. 
 

(10)  Die von den Mitgliedstaaten festzulegende 
Frist von drei bis sieben Tagen für die Noti-
fizierung von Verbringungen, Geburten und 
Todesfällen von Tieren durch die Halter soll-
te an das Datum des Ereignisses gekoppelt 
werden. Dabei sind jedoch die von den Mit-
gliedstaaten hervorgehobenen Schwierigkei-
ten mit der Notifizierung von Geburten in-
nerhalb der vorgesehenen Frist zu berück-
sichtigen und die Mitgliedstaaten daher zu 
ermächtigen, die entsprechende Frist mit 
dem Datum des Setzens der Ohrmarke be-
ginnen zu lassen. 
 

(11) Den von den Mitgliedstaaten hervorgehobe-
nen Problemen in Bezug auf die Angaben in 
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Tierpässen für vor dem 1. Januar 1998 ge-
borene Rinder ist Rechnung zu tragen. Die 
Tschechische Republik, Estland, Zypern, 
Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slowenien und die Slowakei haben während 
der Beitrittsvorbereitungen auf Schwierigkei-
ten mit den Tierpässen für vor dem 1. Janu-
ar 2004 geborene Tiere hingewiesen, die 
ebenfalls berücksichtigt werden sollten. 

 
(12) Einige der Angaben in den Tierpässen für 

Rinder, die vor dem 1. Januar 1998 geboren 
wurden, und für Rinder, die vor dem 1. Ja-
nuar 2004 in der Tschechischen Republik, 
Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, 
Malta, Polen, Slowenien und der Slowakei 
geboren wurden, sollten auf freiwilliger Ba-
sis erfolgen. Diese Ausnahmeregelung soll-
te jedoch die verpflichtende Angabe dieser 
Informationen in Pässen von in einem Mit-
gliedstaat geborenen Rindern nicht in Frage 

stellen, sofern diese Anforderung in den na-
tionalen Vorschriften festgelegt ist. 
 

(13) Im Hinblick auf die Kontrollen im Zusam-
menhang mit gemeinschaftlichen Beihilfere-
gelungen sollten bestimmte Angaben über 
die Prämien gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1254/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 
über die gemeinsame Marktorganisation für 
Rindfleisch in den Pass aufgenommen wer-
den. 
 

(14)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen entsprechen der Stellungnah-
me des Ausschusses für den Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft — 
 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 
 
 
 

KAPITEL I 

 
OHRMARKEN 

 
 

Artikel 1 
 
(1)  Ohrmarken tragen den Namen, den Code oder das Symbol der zuständigen Behörde, die 
sie vergeben hat, sowie die Kennzeichen gemäß Absatz 2. 
 
(2)  Die Kennzeichen des Identifizierungscodes auf den Ohrmarken erfüllen folgende Anforde-
rungen: 
 
a)  Die ersten beiden Stellen bezeichnen den Mitgliedstaat, in dem der Betrieb ansässig ist, in 

dem das betreffende Tier zum ersten Mal gekennzeichnet wurde. Zu diesem Zweck wird 
der aus zwei Buchstaben bestehende Ländercode gemäß Anhang I verwendet; 

 
b)  Dem Ländercode sind maximal zwölf Ziffern nachgestellt. Irland, Italien, Spanien und Por-

tugal können jedoch für bis zum 31. Dezember 1999 geborene Tiere und das Vereinigte 
Königreich für bis zum 30. Juni 2000 geborene Tiere ihr derzeitiges System, hinter dem 
Ländercode anstelle des zwölfstelligen Zifferncodes einen alphanumerischen Code zu ver-
wenden, beibehalten. 

 
(3)  Zusätzlich zu den Angaben gemäß Absatz 1 dürfen die zuständigen Behörden einen 
Strichcode zulassen. 
 
(4)  Abweichend von der Begrenzung der Stellen gemäß Absatz 2 Buchstabe b) darf die zu-
ständige Behörde Italiens zusätzlich maximal drei weitere Zeichen nach dem Zifferncode ver-
wenden. Diese Zeichen dürfen jedoch nicht einen Teil des Zifferncodes gemäß Absatz 2 aus-
machen. 
 
(5)  Halter, die dies wünschen, können in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften 
einen angemessenen Vorrat an Ohrmarken erwerben, der aber höchstens den Bedarf eines 
Jahres decken darf. Bei Betrieben mit höchstens fünf Tieren darf die zuständige Behörde im 
Voraus nicht mehr als fünf Paar Ohrmarken stellen. 
 
(6)  Bei Verlust einer Ohrmarke kann die Ersatzohrmarke zusätzlich und im Unterschied zu 
den vorgesehenen Angaben mit einer aus römischen Zahlen bestehenden Kennummer verse-
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hen werden, die auch der Seriennummer der Ersatzohrmarke entspricht. In diesem Fall darf der 
Identifizierungscode gemäß Absatz 2 jedoch nicht geändert werden. Bei Verlust einer Ohrmarke 
trägt die Ersatzohrmarke, die ein Mitgliedstaat für in einem anderen Mitgliedstaat geborene 
Tiere verwendet, zumindest denselben Identifizierungscode und den Code oder das Symbol der 
Vergabebehörde. 
 
 

Artikel 2 
 
Die Ohrmarken erfüllen folgende Anforderungen: 
 
a)  Sie bestehen aus biegsamem Kunststoff; 
 
b)  sie sind fälschungssicher und während der Lebensdauer des Tieres gut leserlich; 
 
c)  sie sind nicht wieder verwendbar; 
 
d)  sie sind so gestaltet, dass sie fest mit dem Tier verbunden sind, ohne ihm jedoch Schaden 

zu zufügen; 
 
e)  alle darauf eingestanzten Angaben gemäß Artikel 1 sind unauslöschbar. 
 
 

Artikel 3 
 
Die ersten Ohrmarken werden nach folgendem Muster gefertigt: 
 
a)  Jede Ohrmarke besteht aus zwei Teilen (Steck- und Steckerteil); 
 
b)  jedes Teil der Ohrmarke enthält nur die Angaben gemäß Artikel 1; 
 
c)  jedes Teil der Ohrmarke ist mindestens 45 mm lang; 
 
d)  jedes Teil der Ohrmarke ist mindestens 55 mm breit; 
 
e)  die auf der Marke verwendeten Zeichen sind mindestens 5 mm hoch. 
 
 

Artikel 4 
 
Für die zweite Ohrmarke können die Mitgliedstaaten andere Materialien oder Muster verwenden 
und für diese die Angabe weiterer Informationen vorsehen, sofern die Bestimmungen des Arti-
kels 1 Absätze 1 und 2 erfüllt sind. 
 
 
 

Artikel 5 
 
Die Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über die in 
Artikel 3 und 4 vorgesehenen Muster der ersten und der zweiten Ohrmarke. 
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KAPITEL II 

 
TIERPÄSSE UND BESTANDSREGISTER 

 
 

Artikel 6 
 
(1)  Der Pass enthält zumindest: 
 
a) die Angaben gemäß Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C Nummer 1 erster bis siebter Gedan-

kenstrich der Richtlinie 64/432/EWG; 
 
b)  die Angaben gemäß 
 

i)   Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C Nummer 2 zweiter 
    Gedankenstrich der Richtlinie 64/432/EWG oder 
 
ii)  Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C Nummer 2 erster 
    Gedankenstrich der genannten Richtlinie, wenn die in 
    Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 vorgesehene 
    Datenbank voll betriebsfähig ist; 

 
c)  die Unterschrift des (der) Tierhalter(s) mit Ausnahme des Spediteurs; wenn die Datenbank 

gemäß Artikel 6 Absatz 3 erster Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 voll 
betriebsfähig ist, muss der Tierpass lediglich die Unterschrift des letzten Tierhalters tragen; 

 
d)  den Namen der ausstellenden Behörde; 
 
e)  das Datum der Ausstellung. 
 
(2)  Unbeschadet der Bestimmungen des Kapitels I Abschnitt A Nummer 1 des Anhangs der 
Richtlinie 91/628/EWG des Rates über den Schutz von Tieren beim Transport kann ein unter 
vier Wochen altes Kalb umgesetzt werden, sofern sein Nabel verheilt ist. In diesem Fall sehen 
die Mitgliedstaaten vor, dass das Kalb mit einem provisorischen Begleitpapier versehen wird, 
das in der von der zuständigen Behörde vorgegebenen Form zumindest die Angaben gemäß 
Absatz 1 umfasst. 
 
Das provisorische Begleitpapier wird vom ersten Halter des Kalbs ausgestellt und mit Ausnah-
me des Spediteurs von jedem späteren Halter vervollständigt. Der Halter reicht das provisori-
sche Begleitpapier bei der zuständigen Behörde ein, bevor das Kalb vier Wochen alt ist bzw. 
innerhalb von sieben Tagen, falls das Kalb vor Erreichen der vierten Lebenswoche verendet ist 
oder geschlachtet wurde. Ist das Kalb noch am Leben, so stellt die zuständige Behörde gemäß 
Absatz 1 innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des provisorischen Begleitpapiers einen Tier-
pass aus. Dieser Pass muss über alle im provisorischen Begleitpapier vermerkten Einzelheiten 
sämtlicher Umsetzungen des Kalbs Aufschluss geben. 
Das Kalb kann mit einem provisorischen Begleitpapier höchstens zweimal umgesetzt werden. 
Für die Zwecke dieses Absatzes gilt die Verbringung zwischen zwei Betrieben über einen Markt 
oder ein Kälbersammelzentrum als eine einzige Verbringung, sofern der Markt oder das Kälber-
sammelzentrum den zuständigen Behörden auf Aufforderung ein vollständiges Verzeichnis ihrer 
einschlägigen Transaktionen vorlegen kann. 
 
(3)  Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a) sind die Angaben gemäß Artikel 14 Absatz 3 Ab-
schnitt C Nummer 1 zweiter und fünfter Gedankenstrich der Richtlinie 64/432/EWG nicht ver-
pflichtend für Tierpässe von Rindern, die vor dem 1. Januar 1998 geboren wurden. Die in die-
sem Absatz vorgesehene Abweichung gilt unbeschadet nationaler Bestimmungen, die die Vor-
lage der oben genannten Informationen vorschreiben. Die Mitgliedstaaten teilen den anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission mit, welche Regeln sie in Bezug auf die in diesem Absatz 
genannten Informationen anwenden. 
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(4) Für die Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slowenien und die Slowakei gilt die Abweichung gemäß Absatz 3 für Rinder, die vor dem 1. 
Januar 2004 geboren wurden. 
 (Ä1) 
„(5) Für Bulgarien und Rumänien gilt die Abweichung gemäß Absatz 3 für Rinder, die später als 
6 Monate vor dem Tag des Beitritts Bulgariens und Rumäniens geboren wurden“. 
 

Artikel 7 
 
Zusätzlich zu den nach Artikel 6 vorgeschriebenen Angaben muss der Pass folgende Angaben 
zur Prämiengewährung für männliche Rinder gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 
1254/99 des Rates aufweisen: 
 
a)  Prämienantrag oder -gewährung — erste Altersklasse; 
 
b)  Prämienantrag oder -gewährung — zweite Altersklasse. 
 
 

Artikel 8 
 
Das in jedem Betrieb geführte Register umfasst zumindest 
Folgendes: 
 
a)  die aktuellen Informationen gemäß Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C Nummer 1 erster bis 

vierter Gedankenstrich der Richtlinie 64/432/EWG; 
 
b)  den Zeitpunkt des Todes des Tieres im Haltungsbetrieb; 
 
c)  im Fall von abgehenden Tieren: Name und Anschrift des Tierhalters mit Ausnahme des 

Spediteurs oder Kennummer des nächsten Haltungsbetriebs sowie Abgangsdatum; 
 
d)  im Fall von zugehenden Tieren: Name und Anschrift des Tierhalters mit Ausnahme des 

Spediteurs oder Kennummer des vorherigen Haltungsbetriebs sowie Zugangsdatum; 
 
e)  Name und Unterschrift des mit der Registerkontrolle beauftragten Vertreters der zuständi-

gen Behörde sowie das Datum dieser Kontrolle. 
 
 
 

Artikel 9 
 
Im Falle von Geburten können die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Frist zwischen drei 
und sieben Tagen, innerhalb der der Halter gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 Mitteilung machen muss, anstelle des Geburtsdatums das Datum des Setzens der 
Ohrmarke als Beginn der Frist verwenden, sofern dadurch in den Aufzeichnungen keine Verwir-
rung zwischen diesen Daten entsteht. 
 
 

Artikel 10 
 
Die Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über das 
Muster des in ihrem Hoheitsgebiet verwendeten Passes und Bestandsregisters. 
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KAPITEL III 

 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
 

Artikel 11 
 
(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 2629/97 wird aufgehoben. 
 
(2)  Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) Nr. 2629/97 sind als Bezugnahmen auf die vorlie-
gende Verordnung zu verstehen und gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 
 
 

Artikel 12 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2004 in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
Brüssel, den 29. April 2004 
 
 

Für die Kommission 

David BYRNE 

Mitglied der Kommission 
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ANHANG I 
 (Ä1) 
 

Der Code auf einer Rinderohrmarke beginnt mit den Buchstaben zur Identifizierung des Ursprungs-
mitgliedstaats gemäß der nachstehenden Tabelle: 
 
 

Ursprungsmitgliedstaat ISO-Code 

Österreich  

Belgien  

„Bulgarien 

Tschechische Republik  

Zypern  

Dänemark  

Estland  

Finnland  

Frankreich  

Deutschland  

Griechenland  

Ungarn  

Irland  

Italien  

Lettland  

Litauen  

Luxemburg  

Malta  

Niederlande  

Polen  

Portugal  

„Rumänien 

Slowenien  

Slowakei  

Spanien  

Schweden  

Vereinigtes Königreich  

AT 

BE 

BG” 

CZ 

CY 

DK 

EE 

FI 

FR 

DE 

EL 

HU 

IE 

IT 

LV 

LT 

LU 

MT 

NL 

PL 

PT 

RO„ 

SI 

SK 

ES 

SE 

UK 
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ANHANG II 
 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 
 
 

 

Verordnung (EG) Nr. 2629/97  Vorliegende Verordnung 

Artikel 1  

Artikel 2  

Artikel 3  

Artikel 4  

Artikel 5  

Artikel 6 (1), (2) und (4)  

Artikel 6 (3) 

Artikel 7  

Artikel 8  

Artikel 9  

-  

Artikel 10   

Anhang  

-  

Artikel 1 

Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

Artikel 9 

Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 10 

Artikel 11  

Artikel 12  

Anhang I  

Anhang II 
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32003  R  1082 

 

 

 

 
RINDFLEISCH 

============= 

 

 

 

 

 32003  R  1082 

 
 Verordnung (EG) Nr. 1082/03 der Kommission vom 23. Juni 2003 mit 

Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates für die Mindestkontrollen im 
Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern (Text von Bedeutung für den EWR) 

 
 
 ABl. L  156 
 
 ÄNDERUNGEN: 
 
 Ä1: 32004 R 0499  L 80 
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VERORDNUNG (EG) NR. 1082/2003 DER KOMMISSION 
vom 23. Juni 2003 

 
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parla-
ments und des Rates für die Mindestkontrollen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung 

und Registrierung von Rindern 

 

 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN – 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern und über 
die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischer-
zeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 820/97 des Rates, insbesondere auf Artikel 
10 Buchstabe d), 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2630/97 der Kommis-

sion vom 29. Dezember 1997 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
820/97 des Rates für die Mindestkontrollen im 
Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern ist mehrfach und in 
wesentlichen Punkten geändert worden. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit emp-
fiehlt es sich, die genannte Verordnung zu kodi-
fizieren. 

 
(2) Um eine angemessene Anwendung des Sys-

tems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern hinsichtlich der Mindestkontrollen zu 
gewährleisten, ist ein entsprechendes Mindest-
kontrollniveau festzulegen. 

 
(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

sollten Kontrollen auf der Grundlage einer Risi-
koanalyse durchführen. Bei der Risikoanalyse 

sollten alle relevanten Faktoren, einschließlich 
insbesondere Aspekte der öffentlichen Gesund-
heit und tiergesundheitliche Aspekte, berück-
sichtigt werden. 

 
(4) Alle Tiere eines Betriebs sollten grundsätzlich 

kontrolliert werden. Ist es jedoch aus praktischen 
Gründen nicht möglich, alle Tiere des Betriebs 
innerhalb von 48 Stunden zusammenzuführen, 
so sollte die zuständige Behörde die Tiere nach 
einem Stichprobeverfahren kontrollieren können. 

 
(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

sollten generell unangekündigte Kontrollen vor 
Ort im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 
des Rates vom 27. November 1992 zur Einfüh-
rung eines integrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystems für bestimmte gemeinschaftliche 
Beihilferegelungen, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 495/2001 der Kommission, 
durchführen. 

 
(6) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission 

jährlich einen Bericht mit Angaben über die 
Durchführung der Kontrollen vorlegen. 

 
(7) Die Kommission sollte den Mitgliedstaaten ein 

Muster eines solchen Berichts liefern. 
 
(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maß-

nahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ausschusses für den Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
– 

 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
 

 

 

Artikel 1 

 
Die in dem System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern vorgesehenen Kontrollen 
müssen mindestens die in den Artikeln 2 bis 5 aufgeführten Mindestanforderungen erfüllen. 

 

Artikel 2 

 
(1) Die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten führen Kontrollen vor Ort durch, 
die mit anderen gemeinschafts-rechtlich vorgesehenen Kontrollen zusammenfallen können. Die 
Kontrollen müssen jährlich mindestens 10 % der im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied-
staats ansässigen Betriebe umfassen. Werden gemeinschaftsrechtliche Vorschriften über die 
Tierkennzeichnung nachweislich nicht eingehalten, so muss dieser Mindestprozentsatz unver-
züglich erhöht werden. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 kann, wenn ein Mitgliedstaat eine voll betriebsfähige elektroni-
sche Datenbank gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 besitzt, die wirksame 
Gegenkontrollen zulässt, ein Prozentsatz von 5 % in Betracht gezogen werden. 

 

(3) Die zuständige Behörde wählt die zu kontrollierenden Betriebe auf der Grundlage einer 
Risikoanalyse aus. 

 

(4) Bei der Risikoanalyse jedes Betriebs muss insbesondere Folgendes berücksichtigt werden: 

 

a) die Größe des Tierbestands, mit Angaben über alle im Betrieb gehaltenen und die gekenn-
zeichneten Tiere;  

 
b) Aspekte der öffentlichen Gesundheit und tiergesundheitliche Aspekte, insbesondere frühe-

re Seuchenfälle;  
 
c) der Betrag der beantragten und/oder an den Betrieb gezahlten jährlichen Rinderprämie im 

Vergleich zu dem im Vorjahr gezahlten Betrag;  
 
d) wesentliche Veränderungen gegenüber den vorangegangenen Jahren;  
 
e) Kontrollergebnisse der Vorjahre, insbesondere in Bezug auf die 
 

i) ordnungsgemäße Führung der Betriebsregister gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
2629/97 der Kommission;  

ii) ordnungsgemäße Führung der Pässe für die im Betrieb gehaltenen Tiere gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2629/97;  

 
f) die vorschriftsgemäße Mitteilung der Angaben an die zuständige Behörde; 
 
g) sonstige von den Mitgliedstaaten festzulegende Kriterien. 

 

(5) Für jede Kontrolle muss ein Bericht mit Angaben über Kontrollergebnisse und Beanstan-
dungen, den Grund der Kontrolle und die bei der Kontrolle anwesenden Personen vorgelegt 
werden, der für jeden Mitgliedstaat nach einem einheitlichen Muster zu erstellen ist. Der Erzeu-
ger oder sein Vertreter muss die Möglichkeit haben, den Bericht zu unterzeichnen und gegebe-
nenfalls zu seinem Inhalt Stellung zu nehmen. 
 
 
(6) Ergeben Kontrollen Verstöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000, so werden Ko-
pien der Berichte gemäß Absatz 5 unverzüglich den Behörden übermittelt, die für die Durchfüh-
rung der Verordnung (EG) Nr. 2419/2001 der Kommission zuständig sind. 
 
 

Artikel 3 

 
(1) Die Kontrolle muss alle Tiere eines Betriebs erfassen, deren Kennzeichnung in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1760/2000 geregelt ist. 
 
(2) Ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, alle Tiere eines Betriebs innerhalb von 48 
Stunden zusammenzuführen, so kann abweichend von Absatz 1 die zuständige Behörde die 
Tiere nach einem Stichprobeverfahren kontrollieren, das ein zuverlässiges Kontrollniveau ge-
währleistet. 
 
 

Artikel 4 

 
Die Kontrollen vor Ort werden in der Regel unangekündigt durchgeführt. Im Fall einer Ankündi-



  33 

gung der Kontrollen ist diese auf das strikt notwendige Minimum zu beschränken und darf eine 
Frist von 48 Stunden nicht überschreiten. 
 (Ä1) 

Artikel 5 

 
(1) Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission jährlich vor dem „31. August“ einen Bericht mit 
folgenden Angaben vor: 

 

a) Anzahl der Betriebe in dem jeweiligen Mitgliedstaat;  
b) Anzahl der Kontrollen gemäß Artikel 2;  
c) Anzahl der kontrollierten Tiere;  
d) festgestellte Verstöße;  
e) verhängte Sanktionen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000. 

 

(2) Die Angaben gemäß Absatz 1 sind der Kommission nach dem Muster in Anhang I zu ü-
bermitteln. 
 
 

Artikel 6 

 

Die Verordnung (EG) Nr. 2630/97 wird aufgehoben. 
 
Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang III zu lesen. 
 
 

Artikel 7 

 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 

Brüssel, den 23. Juni 2003 

 

Für die Kommission 

Der Präsident 

Romano PRODI 
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 (Ä1) 
„ANHANG I 

 

Bericht über die Ergebnisse der Kontrollen im Rindfleischsektor betreffend die Gemein-
schaftsvorschriften über die Kennzeichnung und Registrierung 

 

1. Allgemeine Informationen über Tiere und Kontrollen 

 

Gesamtanzahl der Betriebe (1), die im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu Beginn 

des Berichts-/Kontrollzeitraums registriert sind 

 

Gesamtanzahl der kontrollierten Betriebe  
 

Gesamtanzahl der durchgeführten Kontrollen  
 

Gesamtanzahl der Rinder, die zu Beginn des Berichts-/Kontrollzeitraums regist-
riert sind 

 

Gesamtanzahl der Rinder in kontrollierten Betrieben  
 

(1)   Gemäß Artikel 2 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000    

 
 
 
2. Verstöße aufgeschlüsselt nach Kategorien 

 

 

 Betroffene 
Tiere 

Betroffenen 
Betriebe 

1.   Unterlassungen bei der Identifizierung der Tiere   

2.   Ungereimtheiten im Haltungsregister    

3. Versäumnisse bei der Meldung von Geburten, Todesfällen oder 
      Verbringungen 

  

4.  Ungereimtheiten bei den Tierpässen (2)    

5.  Tiere/Betriebe mit nur einem Verstoß gemäß den Nummern 1-4    

6. Tiere/Betriebe mit mehr als einem Verstoß gemäß den  
     Nummern 1-4  

  

7.  Tiere/Betriebe mit Verstößen insgesamt (Nummern 5 und 6)    

(2)   Gilt nicht für Mitgliedstaaten, die entschieden haben, dass Pässe 
nur für Tiere ausgestellt werden, die für den innergemeinschaftli-
chen Handel gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 bestimmt sind.   
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3. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 494/98 (3) verhängte Sanktionen 
 

 
 Betroffene 

Tiere 
Betroffenen 

Betriebe 

1.   Verbringungsbeschränkung für einzelne Rinder   

2.   Verbringungsbeschränkung für alle Rinder des Betriebs    

3. Unschädliche Beseitigung der Tiere 
  

Insgesamt    

(3)   ABl. L 60 vom 28.2.1998, S. 78.“     
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ANHANG II 

 

 

Aufgehobene Verordnung und ihre nachfolgenden Änderungen 

 

- Verordnung (EG) Nr. 2630/97 der Kommission (ABl. L 354 vom 30.12.1997, S. 23). 

- Verordnung (EG) Nr. 132/1999 der Kommission (ABl. L 17 vom 22.1.1999, S. 20). 

- Verordnung (EG) Nr. 1898/2000 der Kommission (ABl. L 228 vom 8.9.2000, S. 22). 
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ANHANG III 

 

Entsprechungstabelle 

 

Verordnung (EG) Nr. 2630/97 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a) Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b) Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c) Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe d) Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe d) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe e)  erster Gedan-
kenstrich 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe e) Ziffer i) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe e)  zweiter Gedan-
kenstrich 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe e) Ziffer ii) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe f) Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe f) 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe g) Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe g) 

Artikel 2 Absatz 5 Artikel 2 Absatz 5 

Artikel 2 Absatz 6 Artikel 2 Absatz 6 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5 Artikel 5 

- Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Anhang Anhang I 

- Anhang II 

- Anhang III 
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398  R  0494 

 

 

 

 
RINDFLEISCH 

============= 

 

 

 

 

 398  R  0494 

 
 Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission vom 27. Februar 1998 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des 
Rates im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen 
Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern 

 
 
 ABl. L  60 
 
 ÄNDERUNGEN: 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 494/98 DER KOMMISSION 
 

vom 27. Februar 1998  
 

mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates 
im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen Mindestsanktionen  

im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern  
 
 
 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN  
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, gestützt auf die 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 
1997 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und 
über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen (1), insbesondere auf Artikel 
10 Buchstabe e), 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
Gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 
müssen etwaige Sanktionen, die die Mitgliedstaaten 
verhängen, in einem angemessenen Verhältnis zur 
Schwere des Verstoßes stehen. Sofern gerechtfertigt, 
können die Sanktionen eine Beschränkung der 
Tierverbringungen zu oder aus dem Betrieb des 
betreffenden Tierhalters beinhalten.  
 
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen 
sollten angewendet werden, wenn die Nichteinhaltung 
der Bestimmungen über die Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern zu der Annahme führt, daß 
insbesondere Verstoße gegen gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften im Veterinärbereich vorliegen, die 
die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden 
können. Sanktionen sind ebenfalls notwendig, um die 
ordnungsgemäße Finanzierung und Funktionsweise 
dieses Systems sicherzustellen. 
 
Im Hinblick auf Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 820/97 sollten in dieser Verordnung 
verwaltungsrechtliche Mindestsanktionen festgelegt 

und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit offengelassen 
werden, andere einzelstaatliche verwaltungs- oder 
strafrechtliche Sanktionen vorzusehen, die die 
Schwere des Verstoßes berücksichtigen.  
 
Es sind Sanktionen für bestimmte Fälle festzulegen, in 
denen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
820/97 nicht eingehalten werden. Zu diesen Fällen 
gehört die Nichteinhaltung aller oder einiger 
Anforderungen bezüglich der Kennzeichnung und 
Registrierung, der Übernahme von Kosten und der 
Abgabe von Mitteilungen. Werden in einem 
bestimmten Betrieb bei mehr als 20 % der Tiere die 
Anforderungen an Kennzeichnung und Registrierung 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 820/97 nicht 
eingehalten, so sollten die im Rahmen der Sanktionen 
beschlossenen Maßnahmen für alle Tiere in dem 
Betrieb gelten.  
 
Kann die Identität eines Tieres nicht innerhalb von 
zwei Arbeitstagen nachgewiesen werden, so ist es 
unter Aufsicht der Veterinärbehörden und ohne 
Gewährung einer Entschädigung durch die zuständige 
Behörde unverzüglich unschädlich zu beseitigen.  
 
Angesichts des Zeitplans für die Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 sollte die vorliegende 
Verordnung unverzüglich in Kraft treten.  
 
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für 
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft – 
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

  

 

 
 
 

Artikel 1  

 
(1) Wird bei einem oder mehreren Tieren in einem Betrieb gegen alle Bestimmungen des 
Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 verstoßen, so wird eine Beschränkung für die 
Verbringung sämtlicher Tiere zu oder aus dem betreffenden Betrieb verhängt.  
 
(2) Kann der Halter eines Tieres dessen Identität nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen 
nachweisen, so ist es unter der Aufsicht der Veterinärbehörden und ohne Gewährung einer 
Entschädigung durch die zuständige Behörde unverzüglich unschädlich zu beseitigen. 
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Artikel 2 

 

(1) Werden bei bestimmten Tieren die Anforderungen an Kennzeichnung und Registrierung 
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 nicht in vollem Umfang erfüllt, so wird 
unverzüglich und bis zur vollständigen Erfüllung dieser Anforderungen eine Beschränkung für 
die Verbringung der betreffenden Tiere verhängt.  
 
(2) Werden in einem Betrieb bei mehr als 20 % der Tiere die Anforderungen an 
Kennzeichnung und Registrierung gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 nicht in 
vollem Umfang erfüllt, so wird unverzüglich eine Beschränkung für die Verbringung des 
gesamten Bestands des betreffenden Betriebs verhängt.  
 
Bei Betrieben mit höchstens zehn Tieren wird diese Maßnahme jedoch nur dann angewandt, 
wenn mehr als zwei Tiere nicht vollständig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 820/97 
gekennzeichnet sind.  
 
 

Artikel 3 

 

Zahlt ein Tierhalter die Kosten gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 nicht, so 
können die Mitgliedstaaten diesem Halter die Ausstellung von Pässen verweigern. Bei 
anhaltendem Verstoß gegen die Verpflichtung zur Zahlung der genannten Kosten können die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 der genannten Verordnung eine Beschränkung für die 
Verbringung von Tieren zu oder aus dem Betrieb des betreffenden Halters verhängen.  
 
 

Artikel 4 

 

(1) Teilt ein Tierhalter der zuständigen Behörde Verbringungen zu und aus seinem Betrieb 
nicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 820/97 mit, so 
verhängt die zuständige Behörde eine Beschränkung für die Verbringung von Tieren zu und aus 
diesem Betrieb.  
 
(2) Teilt ein Tierhalter der zuständigen Behörde die Geburt oder den Tod eines Tieres nicht 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 820/97 mit, so 
verhängt die zuständige Behörde eine Beschränkung für die Verbringung von Tieren zu und aus 
diesem Betrieb.  
 
 

Artikel 5 

 
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in Kraft. 
 
Sie gilt ab 1. März 1998. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
 
Brüssel, den 27. Februar 1998 
 
 
 

Für die Kommission 
 

Franz FISCHLER 
 

Mitglied der Kommission 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 
 

vom 18. Januar 2006 

über die Verlängerung der Frist für die Ohrmarkung bestimmter Rinder 

 (2006/28/EG) 

 
 

 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN — 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, 

 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 
und über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates, insbeson-
dere auf Artikel 4 Absatz 2, 
 
auf Antrag mehrerer Mitgliedstaaten, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Mehrere Mitgliedstaaten haben gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 beantragt, 
dass die Frist für die Ohrmarkung von Rindern 
auf sechs Monate verlängert wird, wenn die 
Tiere unter bestimmten Bedingungen gehalten 
werden und es wegen der spezifischen natur-
bedingten Nachteile des Gebiets und des sehr 
aggressiven Verhaltens der Tiere schwierig o-
der sogar gefährlich ist, die Ohrmarken inner-
halb von 20 Tagen nach der Geburt der Tiere 
anzubringen. 

 

(2) Die Verlängerung der Frist für die Ohrmarkung 
sollte in diesen Fällen und vorbehaltlich be-
stimmter Garantien genehmigt werden. Es ist 
insbesondere sicherzustellen, dass die Qualität 
der Informationen aus der Rinderdatenbank 
nicht beeinträchtigt wird und dass noch nicht 
mit Ohrmarken gekennzeichnete Kälber nicht 
umgesetzt werden. 

 
(3) Die Verlängerung sollte nur für Betriebe gelten, 

die der betreffende Mitgliedstaat nach klar defi-
nierten Kriterien einzeln zugelassen hat. 

 
(4) Da die in dieser Entscheidung vorgesehenen 

Maßnahmen für alle Mitgliedstaaten gelten sol-
len, ist die Entscheidung 98/589/EG der Kom-
mission vom 12. Oktober 1998 zur Verlänge-
rung der Frist für die Ohrmarkung bestimmter 
Rinder aus spanischem Bestand, mit der Son-
derbestimmungen für Spanien festgelegt wur-
den, aufzuheben. 

 
(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maß-

nahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ausschusses für den Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft — 

 
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

 
 
 

Artikel 1 

 
Genehmigung der Verlängerung der Frist für die Ohrmarkung 

 
Die Mitgliedstaaten können genehmigen, dass Betriebe die in Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 festgesetzte Frist für die Ohrmarkung von Kälbern von 
nicht zur Milcherzeugung eingesetzten Mutterkühen auf sechs Monate verlängern, sofern die 
Bedingungen der Artikel 2 bis 5 der vorliegenden Entscheidung erfüllt sind. 
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Artikel 2 

 
Bedingungen für die Erteilung der Genehmigung 

 
(1) Die Mitgliedstaaten dürfen die Genehmigungen gemäß Artikel 1 nur erteilen, wenn die fol-
genden Bedingungen erfüllt sind: 
 
a)  es handelt sich um einen Betrieb mit Freilandhaltung, in dem die Mutterkühe extensiv gehal-

ten werden; 
 
b)  das Gebiet, in dem die Tiere gehalten werden, weist naturbedingte Nachteile auf, aufgrund 

derer die Tiere weniger Kontakt mit Menschen haben; 
 
c)  die Tiere sind nicht an regelmäßigen Kontakt mit Menschen gewöhnt und verhalten sich sehr 

aggressiv; 
 
d)  bei Anbringung der Ohrmarken kann jedes Kalb eindeutig seiner Mutter zugeordnet werden. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Kriterien aufstellen, um die Genehmigungen gemäß 
Artikel 1 insbesondere auf bestimmte geografische Gebiete oder bestimmte Rassen zu be-
schränken. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission, wenn sie diese Entscheidung anwenden, 
und teilen gegebenenfalls gemäß Absatz 2 aufgestellte zusätzliche Kriterien mit. 

 
 

Artikel 3 

 
Ohrmarkung 

 
In den Betrieben, denen die Genehmigung gemäß Artikel 1 erteilt wird, werden die Ohrmarken 
spätestens angebracht, wenn das Kalb 
 
— sechs Monate alt wird; 
 
— vom Muttertier getrennt wird; 
 
— den Betrieb verlässt. 
 
 

Artikel 4 
 

Elektronische Datenbank 
 
(1) Die zuständige Behörde erfasst in der elektronischen Datenbank gemäß Artikel 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1760/2000, welchen Betrieben die in Artikel 1 dieser Entscheidung genannte 
Genehmigung erteilt wurde. 
 
(2) Die Tierhalter teilen der zuständigen Behörde bei der Meldung von Tiergeburten gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 mit, welche Tiere gemäß der vorliegen-
den Entscheidung noch nicht mit Ohrmarkten gekennzeichnet wurden. 
 
(3) Die zuständige Behörde erfasst Tiere, die zum Zeitpunkt der Meldung ihrer Geburt nicht mit 
einer Ohrmarke gekennzeichnet wurden, in der elektronischen Datenbank für Rinder als nicht 
gekennzeichnete Tiere. 
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Artikel 5 

 
Kontrollen 

 
Die zuständige Behörde führt in jedem Betrieb, dem eine Genehmigung gemäß Artikel 1 erteilt 
wurde, jedes Jahr mindestens eine Kontrolle durch. Sie entzieht die Genehmigung, wenn die in 
Artikel 2 genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. 

 
 

Artikel 6 
 

Aufhebung 
 
Die Entscheidung 98/589/EG wird aufgehoben. 

 
 

Artikel 7 
 

Adressaten 
 
Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
 
 
Brüssel, den 18. Januar 2006 
 
 
 
 

Für die Kommission 
Markos KYPRIANOU 

Mitglied der Kommission 
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Genehmigung eines besonderen Systems zur Kennzeichnung von Rin-
dern, die zu kulturellen und historischen Zwecken in genehmigten Be-
trieben gehalten werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 644/2005 DER KOMMISSION 
 

vom 27. April 2005 

 
zur Genehmigung eines besonderen Systems zur Kennzeichnung von Rindern, die zu kulturellen 

und historischen Zwecken in genehmigten Betrieben gehalten werden, gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 
 
 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN-
SCHAFTEN — 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 
2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeich-
nung und Registrierung von Rindern und über die 
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeug-
nissen sowie zur Aufhebung der Verordnung(EG) Nr. 
820/97 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 4 Ab-
satz 1 Unterabsatz 3 und Artikel 10 Buchstabe a ein-
leitender Satz, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 

schafft jeder Mitgliedstaat ein System zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern, das 
mehrere Kennzeichnungs- und Registrierungs-
elemente umfasst. Insbesondere schreibt es vor, 
dass alle Tiere eines Betriebs, die nach dem  
31. Dezember 1997 geboren sind oder nach 
dem 1. Januar 1998 für den innergemeinschaftli-
chen Handel bestimmt worden sind und alle Tie-
re eines Betriebs in der Tschechischen Republik, 
Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Mal-
ta, Polen, Slowenien oder der Slowakei, die bis 
zum Tag des Beitritts geboren sind oder nach 
diesem Tag für den innergemeinschaftlichen 
Handel bestimmt worden sind, mit von der zu-
ständigen Behörde zugelassenen Ohrmarken 
(„zugelassenen Ohrmarken“) an beiden Ohren 
gekennzeichnet werden. Sie schreibt auch vor, 
dass beide Ohrmarken mit einem einheitlich ges-
talteten Kenncode („einheitlicher Kenncode“) 
versehen sind, mit dem die einzelnen Tiere und 
ihre Geburtsbetriebe identifiziert werden können. 

 
(2)  Außerdem schreibt die Verordnung (EG) Nr. 

1760/2000 vor, dass Rinder, die für kulturelle 
oder sportliche Veranstaltungen (mit Ausnahme 
von Messen und Ausstellungen) bestimmt sind, 
statt mit einer Ohrmarke nach einem von der 
Kommission genehmigten Kennzeichnungssys-
tem gekennzeichnet werden können, das 
gleichwertige Garantien bietet. 

 

(3)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 2680/1999 der 
Kommission vom 17. Dezember 1999 zur Ge-
nehmigung eines Systems zur Kennzeichnung 
von Stieren, die für kulturelle oder sportliche 
Veranstaltungen bestimmt sind, sind Vorschriften 
für solche Stiere festgelegt worden, die in den 
Zuchtbüchern bestimmter Organisationen einge-
tragen sind. Die Verordnung gilt jedoch nur für 
bestimmte Stierrassen und Organisationen in 
bestimmten Mitgliedstaaten. 

 
(4)  Daher empfiehlt es sich, eine getrennte Verord-

nung zu erlassen, um ein besonderes Kenn-
zeichnungssystem für Tiere festzulegen, die von 
der zuständigen Behörde als Tiere anerkannt 
werden („die Tiere“), die für kulturelle und histori-
sche Zwecke in einem von dieser Behörde zu 
diesem Zweck anerkannten Betrieb („der Be-
trieb“) gehalten werden. 

 
(1) Das besondere Kennzeichnungssystem sollte in 

Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 nur Ausnahmen vom Anbringen und 
Entfernen der zugelassenen Ohrmarken vorse-
hen. Die vorliegende Verordnung gilt unbescha-
det der Anwendung der übrigen Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000. 

 
(6)  Abweichend von der Verordnung (EG) Nr. 

1760/2000 ist vorzusehen, dass die zugelasse-
nen Ohrmarken ohne Erlaubnis der zuständigen 
Behörde, aber unter ihrer Kontrolle entfernt wer-
den dürfen, nachdem die Tiere in den Betrieb 
verbracht worden sind, und dass solche Ohrmar-
ken bei in einem solchen Betrieb geborenen Tie-
ren nicht angebracht werden müssen. In beiden 
Fällen müssen die Tiere auf besondere Weise 
gekennzeichnet werden. Die zugelassenen 
Ohrmarken sind bei den Tieren anzubringen, 
wenn sie den Betrieb verlassen, oder haben die 
Tiere zu begleiten, wenn sie unmittelbar in einen 
anderen Betrieb verbracht werden. 

 
(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maß-

nahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft — 

 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

 
Gegenstand 

 
Mit dieser Verordnung werden die Vorschriften für ein besonderes System zur Kennzeichnung 
von Rindern festgelegt, die von der zuständigen Behörde als Tiere anerkannt werden („die Tie-
re“), die für kulturelle und historische Zwecke in einem von dieser Behörde zu diesem Zweck 
anerkannten Betrieb („der Betrieb“) gehalten werden. 
 
 

Artikel 2 

 
Entfernen und Anbringen der Ohrmarken gemäß Artikel 4  

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 

 
(1) Der Tierhalter muss jederzeit die beiden Ohrmarken in seinem Besitz haben, die die zustän-
dige Behörde gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 zugelassen hat 
(die „zugelassenen Ohrmarken“). 
 
(2) Abweichend von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 können die zugelas-
senen Ohrmarken, wenn die Tiere in den Betrieb verbracht werden, ohne Genehmigung, aber 
unter Kontrolle der zuständigen Behörde entfernt werden, sofern die Tiere spätestens dann, 
wenn die zugelassenen Ohrmarken entfernt werden, anhand der Kennzeichnung markiert wer-
den, die die zuständige Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ge-
wählt hat. 
 
(3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 ist es, 
wenn die Tiere im Betrieb geboren sind, nicht obligatorisch, die zugelassenen Ohrmarken bei 
ihnen anzubringen, sofern die Tiere spätestens dann, wenn sie 20 Tage alt sind, anhand der 
Kennzeichnung markiert werden, die die zuständige Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 
vorliegenden Verordnung gewählt hat. 
 
(4) Die zugelassenen Ohrmarken werden angebracht, bevor die Tiere den Betrieb verlassen. 
 
Werden die Tiere jedoch unmittelbar in einen anderen Betrieb gemäß Artikel 1 in demselben 
Mitgliedstaaten verbracht, so reicht es aus, wenn die zugelassenen Ohrmarken die Tiere wäh-
rend dieser Verbringung begleiten. 
 
 

Artikel 3 

 
Kennzeichnung 

 
(1) Die Tiere werden anhand des einheitlichen Kenncodes gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 gekennzeichnet. Dieser Code nimmt eine der fol-
genden Formen an, die von der zuständigen Behörde beschlossen wird: 
 
a) zwei Ohrmarken aus Plastik oder Metall, 
 
b) eine Ohrmarke aus Plastik oder Metall zusammen mit einem Brandzeichen, 
 
c) eine Tätowierung oder 
 
d) ein in einem Bolus enthaltenes elektronisches Kennzeichen. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde beschließen, dass die Tiere anhand 
eines elektronischen Kennzeichens in Form eines injizierbaren Transponders gekennzeichnet 
werden können, sofern die so gekennzeichneten Tiere nicht in die Nahrungskette eingehen. 
 
 

Artikel 4 
 

Besonderer Registriercode 
 
Die zuständige Behörde weist jedem Betrieb einen besonderen Registriercode zu. 
 
Dieser Code wird in die nationale elektronische Datenbank für Rinder gemäß Artikel 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1760/2000 eingespeist. 
 
 

Artikel 5 
 
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
Brüssel, den 27. April 2005 
 

 
Für die Kommission 

Markos KYPRIANOU 
Mitglied der Kommission 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 
 

vom 20. August 2001 
mit besonderen Regeln für die Bewegungen von Rindern im Fall des Auftriebs auf die Sommer- 

weide in Berggebieten 

 

(2001/672/EG) 

 

 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN — 

 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, 

 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr.1760/2000 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17.Juli 2000 zur Einführung eines Systems 
zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern und über die Etikettierung von Rindfleisch 
und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr.820/97 des Rates, 
insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1, 

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

 
(1) Es ist genau festzulegen, für welche Bewe-

gungen die besonderen Bestimmungen gel-
ten sollen. 

 
(2) Wegen der Ähnlichkeit der Gegebenheiten 

ist es gerechtfertigt, für Mitgliedstaaten oder 
Teilgebiete derselben, die diese besonderen 
Bestimmungen anwenden wollen, einheitli-
che Bestimmungen einzuführen. 

(3) Mit Hilfe der besonderen Bestimmungen 
muss sich zu jeder Zeit der Aufenthaltsort 
des Rindes feststellen lassen. 

 
(4) Die besonderen Bestimmungen müssen zu 

einer wirklichen Vereinfachung führen und 
dürfen nur Bestimmungen enthalten, die un-
bedingt erforderlich sind, um eine uneinge-
schränkte Funktionstüchtigkeit der nationalen 
Datenbank zu gewährleisten. 

 
(5) Die besonderen Bestimmungen gelten nur 

für Bewegungen innerhalb eines Mitglied-
staats. Falls sich besondere Bestimmungen 
für Bewegungen zwischen Mitgliedstaaten 
als erforderlich erweisen sollten, können sie 
später festgelegt werden. 

 
(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen 

Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ausschusses für den Europäischen Aus-
richtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft — 

 
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

 

 

Artikel 1 
 
Diese Entscheidung gilt in den im Anhang genannten Mitgliedstaaten oder Teilgebieten dersel-
ben für die Bewegungen von Rindern von verschiedenen Haltungsorten zu Weideplätzen in 
Berggebieten in der Zeit vom 1.Mai bis zum 15.Oktober. 
 
 

Artikel 2 
 
(1) Jeder der in Artikel 1 genannten Weideplätze muss eine spezifische, in der nationalen 
Datenbank zu erfassende Registriernummer erhalten. 
 
(2) Die für die Weideplätze zuständige Person erstellt eine Liste der Rinder, die für eine 
Bewegung im Sinne von Artikel 1 vorgesehen sind. Diese Liste muss mindestens enthalten: 
 
- die Registriernummer des Weideplatzes; 
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und für jedes Rind 
 
- die individuelle Kennnummer des Tieres; 
- die Kennnummer des Herkunftsbetriebes; 
- das Datum der Ankunft auf dem Weideplatz; 
- den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abtriebs. 
 
 
(3) Die unter Ziffer 2 genannte Liste wird von dem für die Überwachung der Rinderbewe-
gung zuständigen Tierarzt bestätigt. 
 
(4) Die Daten der unter Ziffer 2 genannten Liste werden spätestens sieben Tage nach dem 
Datum des Auftriebs auf die Weide in der nationalen Datenbank erfasst. 
 
(5) Alle Ereignisse wie Geburten, Todesfälle und andere Bewegungen, die während des 
Aufenthalts der Tiere auf der Weide eintreten, sind im Einklang mit den allgemeinen Bestim-
mungen in die nationale Datenbank für Rinder aufzunehmen. Die für den Weideplatz zuständi-
ge Person muss den für den Herkunftsbetrieb Verantwortlichen darüber so schnell wie möglich 
unterrichten. Auch das tatsächliche Datum des Abtriebs und der Zielort jedes Tieres muss im 
Einklang mit den allgemeinen Bestimmungen gemeldet werden. 
 
 

Artikel 3 
 
Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
 
Brüssel, den 20. August 2001 
 
 

Für die Kommission 

David BYRNE 

Mitglied der Kommission 
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ANHANG 

 
 
FRANCE 
 
PICARDIE  Aisne 
CHAMPAGNE-ARDENNE  Ardennes, Aube 
LORRAINE Meurthe-et-Moselle, Meuse,Moselle, Vosges 
ALSACE  Bas-Rhin, Haut-Rhin 
FRANCHE-COMTÉ  Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort 
RHÔNE-ALPES  Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire,Rhône, Savoie, Haute-

Savoie 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR  Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-

Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse 
BOURGOGNE  Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire 
AUVERGNE  Allier, Cantal,Haute-Loire, Puy-de Dôme 
LIMOUSIN  Corrèze, Creuse 
MIDI-PYRÉNÉES  Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Hautes-

Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne 
AQUITAINE  Pyrénées-Atlantiques 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales 
CORSE  Haute-Corse, Corse-du-Sud 
 
ITALIA 
 
LOMBARDIA  Sondrio, Como, Lecco, Varese, Milano, Pavia, Lodi, 
 Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  Trento 
MOLISE  Campobasso, Isernia 
FRIULI VENEZIA GIULIA  Udine, Pordenone 
ABRUZZO  L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo 
PUGLIA  Foggia, Bari, Taranto 
PIEMONTE  Torino, lessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, 
 Vercelli 
VENETO  Treviso, Vicenza, Verona, Belluno 
SICILIA  Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 
 Palermo, Siracusa, Ragusa, Trapani 
VALLE D'AOSTA  Aosta 
UMBRIA  Perugia, Terni 
LIGURIA  Imperia, Savona, Genova, La Spezia 
EMILIA ROMAGNA  Piacenza, Parma, Ravenna, Bologna 
MARCHE  Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino 
LAZIO  Roma, Rieti, Frosinone, Viterbo, Latina 
TOSCANA  Lucca 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  Bolzano 
CAMPANIA  Avellino, Benevento, Caserta 
CALABRIA  Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, 
 Vibo Valentia 
BASILICATA  Matera, Potenza 
 
ÖSTERREICH 
 
KÄRNTEN  Klagenfurt Stadt, Villach, Hermagor, Klagenfurt Land, 
 Sankt Veit an der Glan, Spittal an der Drau, Villach  
 Land, Völkermarkt, Wolfsberg, Feldkirchen 
NIEDERÖSTERREICH  Waidhofen an der Ybbs Stadt, Amstetten, Baden, 
 Gmünd, Hörn, Krems an der Donau Land,  
 Lilienfeld, Melk, Neunkirchen, Sankt Pölten Land, 
 Scheibbs, Waidhofen an der Thaya, 
 Wiener Neustadt Land, Zwettl 
OBERÖSTERREICH  Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, 
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 Kirchdorf an der Krems, Perg, 
  Ried im Innkreis, Rohrbach, Steyr Land, 
 Urfahr Umgebung, Vöcklabruck 
 
SALZBURG  Salzburg Stadt, Hallein, Salzburg Umgebung,  
 Sankt Johann im Pongau, Tamsweg, 
 Zell am See 
 
STEIERMARK  Graz Stadt, Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, 
 Graz Umgebung, Hartberg, Judenburg, Knittelfeld, 
 Leibnitz, Leoben, Liezen, Mürzzuschlag, Murau, 
 Voitsberg, Weiz 
 
TIROL  Innsbruck Stadt, Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel, 
 Kufstein, Landeck, Reutte, Lienz 
 
VORARLBERG  Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch 
 
PORTUGAL 
 
VIANA DO CASTELO  Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira, 
 Valença, Paredes de Coura, Monção, Melgaço, 
 Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Viana do Castelo 
BRAGA  Vila Verde,Vieira do Minho,Fafe,Terras de Bouro,Amares 
PORTO  Amarante, Arouca, Vale de Cambra, 
 Cinfães, Resende, Baião 
VILA REAL  Montalegre, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, 
 Valpaços, Chaves 
BRAGANÇA  Vinhais, Bragança 
VISEU  Castro Daire, S.Pedro do Sul, Vouzela 
SABUGAL  Sabugal 
CASTELO BRANCO  Vila Velha de R ο dão 

 

 (Ä1) 

„SLOVENIJA 

POMURSKA REGIJA Ljutomer, Ormoz  
PODRAVSKA REGIJA Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor, Pesnica, Ruse 
KOROSKA REGIJA Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroskem, Slovenj  
  Gradec 
SAVINJSKA REGIJA Celje, Lasko, Mozirje, Sentjur pri Celju, Slovenske  
 Konjice, Smarje pri Jelsah, Velenje, Zalec 
ZASAVSKA REGIJA Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
SPODNIJE POSAVSKA REGIJA Brezice, Sevnica 
JUGOVZHODNA SLOVENIJA Crnomelj, Kocevje, Metlika, Novo Mesto, Ribnica, Trebnje 
OSREDJESLOVENSKA REGIJA Domzale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec 
GORENJSKA REGIJA Jesenice, Kranj, Radovljica, Skofja Loka, Trzic  
NOTRANJSKO-KRASKA REGIJA Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna 
GORISKA REGIJA Ajdovscina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin 
OBALNO KRASKA REGIJA Izola/Isola, Koper, Piran, Sezana“ 
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399  D  0571 

 

 

 

 
RINDFLEISCH 

============= 

 

 

 
 

 399  D  0571 

 
 99/571/EG: Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur 

Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der österreichischen 
Datenbank für Rinder 

 
 
 ABl. L  217 
 
 ÄNDERUNGEN 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 
 

vom 28. Juli 1999 
 

zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der österreichischen Datenbank für Rinder 
(1999/571/EG) 

 
 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN – 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 820/97 des 
Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines Sys-
tems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern und über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen, insbesondere auf Artikel 6 
Absatz 3 erster Gedankenstrich, 
 
gestützt auf den Antrag Österreichs, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Am 23. Februar 1999 haben die österreichischen 

Behörden der Kommission einen Antrag auf An-
erkennung der vollen Betriebsfähigkeit der Da-
tenbank unterbreitet, die Bestandteil des öster-
reichischen Systems zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern ist. Diesem Antrag la-
gen zweckdienliche Informationen bei, die am 11. 
Juni 1999 aktualisiert wurden. 

 
(2) Die österreichischen Behörden haben sich ver-

pflichtet, die Zuverlässigkeit dieser Datenbank zu 
verbessern und dabei insbesondere sicherzustel-
len, dass a) sämtliche Tierumsetzungen in der 
Datenbank erfasst werden, b) die zuständigen 
Behörden die nötigen Vorkehrungen treffen, um 
elektronisch oder bei entsprechenden Kontrollen 
vor Ort festgestellte Fehler und Mängel unver-
züglich zu beheben, c) Maßnahmen zur Verbes-

serung der derzeitigen Bestimmungen in bezug 
auf die neuerliche Kennzeichnung von Rindern 
bei Verlust der Ohrmarken getroffen werden, um 
sie mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 820/97 in Einklang zu bringen, d) Maßnah-
men zur vollen Einbeziehung der Veterinärbe-
hörden in die Umsetzung der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 getroffen werden, e) 
Maßnahmen zur Durchführung der geltenden 
Bestimmungen nationalen Rechts betreffend die 
Frist für die Mitteilung sämtlicher Tierumsetzun-
gen getroffen werden (7 Tage), f) Maßnahmen 
zur Einhaltung des Verfahrens der Validierung für 
die Pässe durch die Amtstierärzte getroffen wer-
den, g) Maßnahmen zur Anwendung anerkannter 
Follow-up-Verfahren eingeleitet werden, um die 
vollständige Einhaltung der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 2630/97 der Kommission, 
zu gewährleisten, und h) die zuständige Behörde 
Maßnahmen trifft, um die Sicherheitsbedingun-
gen im Zusammenhang mit der Backup-
Datenbank zu verbessern. Die österreichischen 
Behörden haben sich verpflichtet, diese Verbes-
serungsmaßnahmen bis zum 30. September 
1999 durchzuführen. Sie haben sich auch ver-
pflichtet, die Kommission über etwaige Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung der genannten 
Maßnahmen zu unterrichten. 

 
(3) Angesichts der Bewertung der Situation in Öster-

reich ist es angezeigt, die volle Betriebsfähigkeit 
der Datenbank für Rinder anzuerkennen – 

 
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

 
 

Artikel 1 
 
Die österreichische Datenbank für Rinder wird ab 1. Oktober 1999 als voll betriebsfähig aner-
kannt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Entscheidung ist an Österreich gerichtet. 
 
Brüssel, den 28. Juli 1999 
 

Für die Kommission 

Franz FISCHLER 

Mitglied der Kommission 
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399  R  0509 

 

 

 

 
RINDFLEISCH 

============= 

 

 

 

 

 399  R  0509 

 
 Verordnung (EG) Nr. 509/1999 der Kommission vom 08. März 1999 zur 

Verlängerung der Höchstfrist für die Anbringung von Ohrmarken bei 
Bisons (Bison bison spp.) 

 
 
 ABl. L  60 
 
 ÄNDERUNGEN 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 509/1999 DER KOMMISSION 
 

 vom 8. März 1999  
 

zur Verlängerung der Höchstfrist für die Anbringung von  
Ohrmarken bei Bisons (Bison bison spp.)  

 
 
 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN – 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 820/97 des 
Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines 
Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch 
und Rindfleischerzeugnissen, insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 2, 
 
auf Antrag des Vereinigten Königreichs und 
Frankreichs, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
Das Vereinigte Königreich und Frankreich haben 
wegen praktischer Schwierigkeiten beantragt, die 
Höchstfrist für die Anbringung von Ohrmarken bei 
Bisons auf neun Monate zu verlängern. 

 
Da Bisons auch in anderen Mitgliedstaaten 
aufgezogen werden könnten, sollte diese 
Verlängerung für alle Mitgliedstaaten gelten. 
 

Bei der Aufzucht dieser Rinderart bleiben die Kälber 
immer mindestens bis zum Alter von neun Monaten 
bei ihren Müttern. 
 
Die Genehmigung dieses Antrags ist gerechtfertigt, 
vorausgesetzt, dass durch die Verlängerung der 
Höchstfrist die Qualität der Informationen aus der 
nationalen Datenbank nicht beeinträchtigt wird und 
dass die betreffenden Tiere nicht umgesetzt werden, 
ohne zuvor mit Ohrmarken versehen worden zu sein. 
 
Die Behörden der Mitgliedstaaten verpflichten sich, 
diese Ausnahmeregelung nicht auf andere Aspekte 
des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung 
von Bisons auszudehnen. 
 
Diese Verordnung wird unbeschadet künftiger 
Entscheidungen über das Funktionieren der 
nationalen Datenbanken erlassen. 
 
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Massnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses der 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft – 
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 
 
 

Artikel 1  
 

Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 
festgesetzte Höchstfrist für die Anbringung von Ohrmarken bei Bisons (Bison bison spp.) auf bis 
zu neun Monate verlängern. 
 
Diese Verlängerung darf die Qualität der Informationen aus der nationalen Datenbank nicht 
beeinträchtigen. 
 
 

Artikel 2  
 
(1) Die Verlängerung gemäss Artikel 1 wird vorbehaltlich der in den Absätzen 2 und 3 
festgelegten Bedingungen gewährt. 
 
(2) Es muss sich um Tiere der Art Bison bison spp. handeln. 
 
(3) Die Ohrmarken sind anzubringen, wenn die Kälber von ihren Müttern getrennt werden, in 
jedem Fall jedoch, bevor sie neun Monate alt sind. Verlässt ein Tier den Betrieb, in dem es 
geboren wurde, vor diesem Alter, so ist die Ohrmarke vor dem Verlassen des Betriebs 
anzubringen. 
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Artikel 3  
 
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
Brüssel, den 8. März 1999 
 
 
 

Für die Kommission 

Franz FISCHLER 

Mitglied der Kommission 
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399  R  2680 

 

 

 

 
RINDFLEISCH 

============= 

 

 

 

 

  

 399  R  2680 

 
 Verordnung (EG) Nr. 2680/1999 der Kommission vom 17. Dezember 

1999 zur Genehmigung eines Systems zur Kennzeichnung von Stieren, 
die für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen bestimmt sind 

 
 
 ABl. L  326 
 
 ÄNDERUNGEN 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2680/1999 DER KOMMISSION 
 

vom 17. Dezember 1999 
 

zur Genehmigung eines Systems zur Kennzeichnung von Stieren, die für kulturelle oder sportli-
che Veranstaltungen bestimmt sind 

 
 
 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN – 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 820/97 des 
Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines Sys-
tems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern und über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen, insbesondere auf Artikel 4 
Absatz 1, 
 
auf Antrag Spaniens, Portugals und Frankreichs, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Spanien, Portugal und Frankreich haben auf-

grund traditionsbedingter Schwierigkeiten Anträ-
ge bezüglich der Kennzeichnung von Stieren ge-
stellt, die für kulturelle oder sportliche Veranstal-
tungen bestimmt sind. 

 
(2) Es ist gerechtfertigt, diesen Anträgen statt-

zugeben, sofern das einzuführende System Ga-
rantien bietet, die denen der Verordnung (EG) Nr. 
820/97 gleichwertig sind. Die Sonderbestimmun-
gen für Stiere, die für kulturelle oder sportliche 
Veranstaltungen bestimmt sind, sollten auf Ohr-
marken beschränkt sein. Die übrigen Elemente 
des Kennzeichnungssystems gemäss Artikel 3 
der Verordnung (EG) Nr. 820/97 sollten gemäss 
den geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften durchgeführt werden. 

 
(3) Für Stiere, die für kulturelle oder sportliche Ver-

anstaltungen bestimmt sind, sollte die zuständige 
Behörde eine der folgenden Kennzeichnungsme-
thoden wählen: a) zwei Kunststoffohrmarken, b) 
eine oder zwei Metallohrmarken und ein Brand-
zeichen oder c) eine Kunststoffohrmarke und ein 
Brandzeichen. Die nach den geltenden gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
beiden Ohrmarken sind bei diesen Tieren auf je-
den Fall anzubringen oder sollten sie begleiten, 
wenn sie in den innergemeinschaftlichen Handel 
gelangen. 

 
(4) Die Ohrmarken können von Tieren, die für die 

genannten Veranstaltungen bestimmt sind, ent-
fernt werden, bevor sie zu dem Veranstaltungsort 
verbracht werden oder bei der Entwöhnung. 
Wenn bei der Entwöhnung beide Ohrmarken ent-
fernt werden, sind die Tiere zur gleichen Zeit mit 
einem Brandzeichen zu versehen. 

 
(5) Zwischen allen Bestandteilen der Kennzeichnung 

muss ein geeigneter Zusammenhang bestehen, 
damit Kohärenz und Richtigkeit gewährleistet 
sind. 

 
(6) Da die Stiere, die für kulturelle oder sportliche 

Veranstaltungen bestimmt sind, auch in anderen 
Mitgliedstaaten aufgezogen werden können, soll-
ten diese Sonderbestimmungen für alle Mitglied-
staaten gelten – 

 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

 
 

 
Artikel 1 

 
Diese Verordnung gilt für Stiere, die für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen bestimmt und 
in den Zuchtbüchern folgender Organisationen eingetragen sind: 
 
a) -  "Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia", 

- "Asociación de Ganaderos de Lidia Unidos", 

- "Agrupación Española de Reses Brabas", 

- "Unión de Criadores de Toros de Lidia", 

 
in bezug auf die Rasse "Raza bovina de Lidia" bei in Spanien geborenen Tieren; 
 

b) "Associação de Criadores de Toiros de Lide" in bezug auf die Rasse "Brava" bei in Portugal 
geborenen Tieren; 
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c) "Association des éleveurs Français de taureaux de combat" in bezug auf die Rasse "Brave" 

oder "de combat" und "Association des éleveurs de la Raço de biou" in bezug auf die Rasse 
"Camargue" oder "Raço de biou" bei in Frankreich geborenen Tieren (einschliesslich Kreu-
zungen dieser Rassen). 

 
 

Artikel 2 
 
(1) Die in Artikel 1 bezeichneten Tiere unterliegen den Sonderbestimmungen gemäss den Ab-
sätzen 2 bis 5. 
 
(2) Die zuständige Behörde wählt eine der folgenden Methoden der Kennzeichnung der Tiere: 
 
- zwei Kunststoffohrmarken; 

- eine oder zwei Metallohrmarken und ein Brandzeichen;  

- eine Kunststoffohrmarke und ein Brandzeichen. 

 
(3) Die zuständige Behörde kann die Ohrmarken von Tieren, die für die genannten Veranstal-
tungen bestimmt sind, entfernen, bevor sie zu dem Veranstaltungsort verbracht werden, oder 
bei der Entwöhnung. Wenn bei der Entwöhnung beide Ohrmarken entfernt werden, sind die 
Tiere zur gleichen Zeit mit einem Brandzeichen zu versehen. 
 
(4) Der Halter dieser Tiere muss auf jeden Fall im Besitz der beiden nach den geltenden ge-
meinschaftlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Ohrmarken sein. Wenn diese Tiere in den 
innergemeinschaftlichen Handel gelangen, sind diese beiden Ohrmarken bei den Tieren anzu-
bringen oder müssen die Tiere bei jeder Verbringung begleiten. 
 
(5) Zwischen allen Bestandteilen der Kennzeichnung muss ein geeigneter Zusammenhang 
bestehen, damit Kohärenz und Richtigkeit gewährleistet sind. 
 
 

Artikel 3 
 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
Brüssel, den 17. Dezember 1999 
 
 

Für die Kommission 

David BYRNE 

Mitglied der Kommission 
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32000  R  1825 

 

 

 

 

 
RINDFLEISCH 

============= 

 

 

 

 

 32000  R  1825 

 
 Verordnung (EG) Nr. 1825/2000 der Kommission vom 25. August 2000 

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Etikettierung 
von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen  

 
 

 ABl. L  216 

 
 ÄNDERUNGEN 
 
 Ä1: 32007 R 0275   L 76 



74 

 



 75 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1825/2000 DER KOMMISSION 
 

vom 25. August 2000 
 
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 

 

 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN — 

 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft,  

 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und 
über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindflei-
scherzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verord-
nung (EG)  Nr. 820/97 des Rates,  insbesondere 
auf Artikel 19,  

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Es ist angezeigt, insbesondere zur Regelung 

des Handels zwischen Mitgliedstaaten Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 festzulegen, um zu vermeiden, 
dass das Etikettierungssystem zu Handels-
verzerrungen auf dem Rind- und Kalbfleisch-
markt führt.  

 
(2) Im Interesse der Herkunftssicherung ist es 

sowohl im Rahmen des obligatorischen als 
auch des freiwilligen Etikettierungssystems 
erforderlich, dass Marktteilnehmer und Orga-
nisationen auf den verschiedenen Stufen der 
Rindfleischerzeugung und des Rindfleisch-
verkaufs ein Kennzeichnungs- und umfas-
sendes Registriersystem anwenden.  

 
(3) Zur Identifizierung von Schlachthöfen, für die 

keine Zulassungsnummer vorliegt, müssen für 
eine Übergangszeit alternative Identifizie-
rungsmethoden vorgesehen werden.  

 
(4) Darüber hinaus muss das Etikettierungsver-

fahren für Fleisch von Rindern festgelegt wer-
den, für die keine vollständigen Geburts- und 
Verbringungsdaten vorliegen, weil die Erfas-
sung dieser Daten erst mit der Verordnung 
(EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 1997 
zur Einführung eines Systems zur Kennzeich-
nung und Registrierung von Rindern und über 
die Etikettierung von Rindfleisch und Rindflei-
scherzeugnissen, d. h.  ab 1.  Januar 1998, 
verbindlich wurde.  Eine ähnliche Regelung ist 
für die Etikettierung von Fleisch von Rindern 
erforderlich, die lebend aus Drittländern in die 

Gemeinschaft eingeführt wurden.  
 

(5) Im Hinblick auf eine lückenlose Herkunftsan-
gabe und zur Vermeidung unnötiger Doppel-
angaben über die Aufzuchtmitgliedstaaten  
oder Aufzuchtdrittländer auf dem Etikett soll-
ten die Angaben auf dem Etikett auf der 
Grundlage des Zeitraums, in dem das Rind, 
von dem das Fleisch gewonnen wurde, im 
Geburts- oder Schlachtmitgliedstaat oder  
-drittland gehalten wurde, vereinfacht werden.  

 
(6) Im Rahmen des vereinfachten Etikettierungs-

verfahrens für Hackfleisch muss die Frage der 
zusätzlichen Angaben, die auf dem Etikett 
gemacht werden können, geklärt werden. 
Diese zusätzlichen Angaben können gemäß 
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
ab 1. September 2000 gemacht werden. Be-
stimmte Angaben brauchen jedoch erst bis 1. 
Januar 2002 gemacht zu werden, wenn der 
betreffende Mitgliedstaat beschlossen hat, für 
sein Hoheitsgebiet ein obligatorisches Etiket-
tierungssystem anzuwenden, das derartige 
Angaben vorsieht, oder wenn der betreffende 
Marktteilnehmer die Angaben auf freiwilliger 
Basis macht.  
 

(7) Im Rahmen des freiwilligen Rindfleischetiket-
tierungssystems ist ein beschleunigtes bzw. 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren für 
bestimmte Rindfleischteilstücke erforderlich, 
die in einem Mitgliedstaat nach einer geneh-
migten Spezifikation etikettiert und in das Ho-
heitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ver-
bracht werden.  

 
(8) Um die Zuverlässigkeit der Spezifikation zu 

gewährleisten, müssen die unabhängige Stel-
le und die zuständige Behörde Zugang zu al-
len Aufzeichnungen der Marktteilnehmer und 
Organisationen haben und auf der Grundlage 
von Risikoanalysen regelmäßig Stichprobe-
kontrollen durchführen.  

 
(9) Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 

enthält bestimmte Vorschriften für den Fall, 
dass Rindfleisch ganz oder teilweise in einem 
Drittland erzeugt wird. Es empfiehlt sich, aus-
führliche Verfahrensvorschriften für die Zulas-
sung von Rindfleischeinfuhren aus Drittlän-
dern festzulegen.  
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(10) Um zu gewährleisten, dass die Etikettierungs-

vorschriften für Einfuhrrindfleisch ebenso zu-
verlässig sind wie die Vorschriften für Ge-
meinschaftsrindfleisch, prüft die Kommission 
die Mitteilungen, die sie von den betreffenden 
Drittländern erhalten hat. Vollständige Mittei-
lungen werden an die Mitgliedstaaten weiter-
geleitet, wenn die Kommission zu dem 
Schluss gelangt, dass die in dem betreffen-
den Drittland geltenden Verfahren und/oder 
Kriterien den Normen der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 gleichwertig sind.  

 
(11) Um die Zuverlässigkeit der Etikettierungssys-

teme von Drittländern zu gewährleisten, kann 
die Kommission zusätzliche Informationen an-
fordern und sollte unter Berücksichtigung die-
ser Informationen die erforderlichen Vorkeh-
rungen treffen.  

 
(12) Die Kommission kann in Drittländern Kontrol-

len vor Ort durchführen, sofern das betreffen-
de Drittland zuvor seine Zustimmung erteilt 
hat. Wird die Zustimmung für eine Kontrolle 
der Gemeinschaft nicht erteilt, so sollte die 
Kommission alle erforderlichen Vorkehrungen 
treffen.  

 
(13) Die Mitgliedstaaten müssen Kontrollen durch-

führen, um sicherzustellen, dass die freiwilli-
gen Angaben auf den Etiketten hinreichend 
genau sind.  
 

(14) Es sollten Rahmenvorschriften für Sanktionen 
festgelegt werden, die bei Nichteinhaltung der 
Spezifikation gegen Marktteilnehmer verhängt 
werden können. Dabei sollten auch Fälle be-
rücksichtigt werden, in denen die Rindfleisch-
etikettierung eines Marktteilnehmers nicht den 
Vorgaben des obligatorischen Etikettierungs-
systems entspricht oder in denen die Etikettie-
rung von Rindfleisch nach dem freiwilligen 
System nicht der Spezifikation entspricht bzw. 
die Spezifikation nicht genehmigt wurde. Um 
den Problemen von Marktteilnehmern mit der 
Durchführung dieser Verordnung Rechnung 
zu tragen, sollten für eine begrenzte Zeit, d. h. 
bis 1. Januar 2001, die schärfsten Sanktionen 
nur verhängt werden, wenn das Etikett Anga-
ben enthält, die den Verbraucher irreführen 
oder die der genehmigten Spezifikation nicht 
entsprechen.  
 

(15) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 820/97 leg-
ten Marktteilnehmer bzw. Organisationen, die 
auf einem Etikett freiwillige Angaben machen 
wollen, der zuständigen Behörde jedes Mit-
gliedstaats, in dem das betreffende Rind-
fleisch erzeugt oder verkauft wird, eine Spezi-
fikation zur Genehmigung vor. Gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2772/1999 des Rates 
vom 21. Dezember 1999 mit den allgemeinen 

Regeln für ein obligatorisches Etikettierungs-
system für Rindfleisch ist es Marktteilnehmern 
bis 31. August 2000 gestattet, die obligatori-
schen Angaben auf den Etiketten um freiwilli-
ge Angaben zu ergänzen.  

 
(16) Sofern genehmigte Spezifikationen für die 

freiwillige Etikettierung nicht geändert wurden 
und mit den neuen Vorschriften konform sind, 
sollten sie  - auch im Falle von Drittländern - 
gültig bleiben.  

 
(17) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 820/97 kann 

ein Mitgliedstaat, soweit das Kennzeich-
nungs- und Registriersystem für Rinder genü-
gend Angaben enthält, beschließen zu ver-
langen, dass auf den Etiketten von Fleisch 
und Rindern, die in seinem Hoheitsgebiet ge-
boren, aufgezogen und geschlachtet wurden, 
zusätzliche Angaben gemacht werden. Ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 2772/1999 
können die Mitgliedstaaten das obligatorische 
System gemäß Artikel 19 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 820/97 zur Etikettierung von 
Fleisch von Rindern, die in ihrem Hoheitsge-
biet geboren, aufgezogen und geschlachtet 
wurden, vorläufig, d. h. bis 31. August 2000, 
weiterhin vorschreiben.  

 
(18) Mit der Entscheidung 98/595/EG der Kom-

mission vom 13. Oktober 1998 über den An-
trag auf Einführung eines obligatorischen Eti-
kettierungssystems für Rindfleisch in Frank-
reich und Belgien und der Entscheidung 
1999/1/EG der Kommission vom 14. Dezem-
ber 1998 über den Antrag auf Einführung ei-
nes obligatorischen Etikettierungssystems für 
Rindfleisch in Finnland wurde diesen Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, die 
obligatorische Etikettierung von Fleisch von 
Rindern vorzuschreiben, die in ihrem Ho-
heitsgebiet geboren, aufgezogen und ge-
schlachtet wurden. Diese und etwaige weitere 
Entscheidungen dieser Art sollten in Kraft 
bleiben, bis am 1. Januar 2002 mit dem obli-
gatorischen Etikettierungssystem der Ge-
meinschaft die lückenlose Herkunftsangabe 
verbindlich wird.  

 
(19) Um die ordnungsgemäße Anwendung des 

freiwilligen Etikettierungssystems zu überwa-
chen, sollten die Mitgliedstaaten alle geneh-
migten Spezifikationen aufzeichnen und der 
Kommission Informationen über ihre nationa-
len Durchführungsvorschriften und die für ihr 
Hoheitsgebiet genehmigten freiwilligen Anga-
ben mitteilen. Diese Informationen sollten 
stets auf dem neuesten Stand gehalten wer-
den.  

 
(20) Die Verordnung (EG) Nr. 1141/97 der Kom-

mission vom 23. Juni 1997 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 
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820/97 des Rates betreffend die Etikettierung 
von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen, 
zuletzt geändert durch Verordnung  
Nr. 824/98, sollte aufgehoben werden. Um 
Unsicherheiten während des Übergangs zum 
obligatorischen System gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1760/2000 zu vermeiden, sollte 
die Verordnung (EG) Nr. 1141/97 jedoch für 
Fleisch von Tieren, die vor dem 1. September 

2000 geschlachtet werden, weiterhin gelten. 
 

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Verwaltungsausschusses für Rindfleisch  
— 

 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

 

 

Artikel 1 
 

Herkunftssicherung 
 
Alle Marktteilnehmer und Organisationen im Sinne des Artikels 12 dritter Gedankenstrich der 
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 müssen auf den verschiedenen Stufen der Erzeugung und des 
Verkaufs von Rindfleisch ein Kennzeichnungssystem und ein umfassendes Registriersystem 
haben.  
 
Das System muss so angewendet werden, dass gewährleistet ist,  dass gemäß Artikel 13 Ab-
satz 1 und Artikel 16 Absatz 2 der genannten Verordnung zwischen der Kennzeichnung des 
Fleisches und dem (den) betreffenden Tier(en) eine Verbindung besteht. 
 
Das Registriersystem dient insbesondere der Erfassung der Ein- und Abgänge von Tieren, 
Schlachtkörpern und/oder Teilstücken, um sicherzustellen, dass zwischen Ein- und Abgängen 
eine Verbindung besteht.  
 
 (Ä1) 

„Artikel 1a 

 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
 
a)  ‚Hackfleisch‘: jede Art von Fleisch, das fein zerkleinert oder durch einen Fleischwolf gedreht 

wurde, unter einen der KN-Codes gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 fällt 
und weniger als 1 % Salz enthält; 

 
b) ‚Fleischabschnitte‘: kleine Fleischstücke, die als für den Verzehr für den Menschen geeignet 

eingestuft werden, ausschließlich beim Parieren anfallen und beim Entbeinen der Schlacht-
körper und/oder beim Zerlegen von Fleisch gewonnen werden; 

 
c) ‚Fleischteilstücke‘: Fleisch, das in kleine Würfel, Scheiben oder andere ähnliche Einzelporti-

onen zerlegt wurde, die von einem Marktteilnehmer vor ihrem Verkauf an den Endverbrau-
cher nicht weiter zerteilt werden müssen und die der Endverbraucher unmittelbar verwen-
den kann. Hackfleisch und Fleischabschnitte fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung; 

 
d) ‚vorverpackte Fleischteilstücke‘: die Verkaufseinheit, die dem Endverbraucher oder einer 

ausschließlich Einzelhandel betreibenden Einrichtung in unverändertem Zustand angeboten 
werden soll, bestehend aus einem Fleischteilstück und der Verpackung, in der es vor sei-
nem Angebot zum Verkauf verpackt wurde, wobei die Verpackung das Fleischteilstück ent-
weder vollständig oder teilweise, jedoch auf jeden Fall so abdeckt, dass der Inhalt ohne Öff-
nen oder Verändern der Verpackung nicht verändert werden kann; 
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e) ‚nicht vorverpackte Fleischteilstücke‘: ein Fleischteilstück, das an einer Endverkaufstelle 

nicht vorverpackt zum Verkauf angeboten wird, sowie jedes an einer Endverkaufstelle zum 
Verkauf angebotene und nicht vorverpackte Fleischstück, das entsprechend dem Wunsch 
des Endverbrauchers zugeschnitten wird; 

 
f) ‚Partie‘: die Menge Fleisch, nicht entbeint oder entbeint, zum Beispiel Schlachtkörper, 

Schlachtkörperviertel oder Fleischstücke ohne Knochen, die zusammen unter praktisch glei-
chen Bedingungen zerlegt, gehackt oder verpackt werden; 

 
g) ‚Einzelhandel‘: die Handhabung und/oder Be- oder Verarbeitung von Fleisch und seine La-

gerung am Ort des Verkaufs oder der Abgabe an den Endverbraucher; hierzu gehören Ca-
tering-Unternehmen, Betriebskantinen, Großküchen, Restaurants und ähnliche Einrichtun-
gen der Lebensmittelversorgung, Läden, Supermarkt-Vertriebszentren und Großhandels-
verkaufsstellen; 

 
h) ‚Endverbraucher‘: der letzte Verbraucher eines Fleischteilstücks, der dieses nicht im Rah-

men der Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens verwendet.“ 
 
 

Artikel 2 
 

Etikettierung bei Fehlen von Informationen 
 
(1) Die Zulassungsnummer gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG)  
Nr. 1760/2000 ist  
 
a) entweder die Veterinärkontrollnummer gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 

64/433/EWG des Rates 
 
b) oder, sofern keine Veterinärkontrollnummer existiert, die nationale Registernummer.  
 
Liegt bis 1. Januar 2001 weder eine Veterinärkontrollnummer noch eine nationale Register-
nummer vor, so kann die Nummer durch Namen und Anschrift des Schlachthofs ersetzt werden.  
 
 
(2) In Anwendung von Artikel 13 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 wird 
 
a) bei Fleisch von vor dem 1. Januar 1998 in der Gemeinschaft geborenen Tieren, soweit über 

den Geburtsort und/oder den Aufzuchtort dieser Tiere (den letzten Aufzuchtort ausgenom-
men) keine Informationen vorliegen, die Angabe des Geburtsortes und/oder des Aufzuch-
tortes durch die Angabe „*(vor dem 1. Januar 1998 geboren) “ ersetzt; 

 
b) bei Fleisch von lebend in die Gemeinschaft eingeführten Tieren, soweit über den Geburtsort 

und/oder den Aufzuchtort dieser Tiere (den letzten Aufzuchtort ausgenommen) keine Infor-
mationen vorliegen, die Angabe des Geburtsortes und/oder des Aufzuchtortes durch die 
Angabe „*(lebend in die Gemeinschaft einführt) “oder „*(lebend eingeführt aus … (Name 
des Drittlands) ) “ ersetzt.  

 
 

Artikel 3 
 

Vereinfachung der Herkunftsangabe 
 

In Anwendung von Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 ist für 
Fleisch von Rindern, die für höchstens 30 Tage 
 
- im Geburtsmitgliedstaat oder Geburtsdrittland,  

- im Mitgliedstaat oder Drittland der Schlachtung 
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aufgezogen wurden, die Angabe dieses Mitgliedstaats oder Drittlands als Aufzuchtmitgliedstaat 
oder Aufzuchtdrittland nicht erforderlich, sofern diese Tiere in einem anderen Mitgliedstaat oder 
Drittland für länger als 30 Tage aufgezogen wurden.  
 
 (Ä1) 

 
 

„Artikel 4 
 

Größe und Zusammensetzung der Gruppe 
 
(1) Die Größe der in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
genannten Gruppe wird wie folgt festgelegt: 
 
a)  bei der Zerlegung der Schlachtkörper oder Schlachtkörperviertel je nachdem, wie viele 

Schlachtkörper oder Schlachtkörperviertel für den betreffenden Zerlegungsbetrieb eine Par-
tie bilden; 

 
b)  bei der Feinzerlegung oder beim Hacken des Fleisches je nachdem, von wie vielen 

Schlachtkörpern oder Schlachtkörpervierteln das Fleisch stammt, das für den betreffenden 
Zerlegungs- oder Hackfleischbetrieb eine Partie bildet.  

 
Die Größe der Gruppe darf die Tagesproduktion auf keinen Fall überschreiten. 
 
(2) Bei der Zusammenstellung der Partien gemäß Absatz 1 gewährleisten die Marktteilnehmer, 
dass 
 
a) beim Zerlegen von Schlachtkörpern oder Schlachtkörpervierteln die Schlachtkörper oder 

Schlachtkörperviertel einer Partie durchweg von Tieren stammen, die in ein und demselben 
Land geboren, in dem oder denselben Ländern aufgezogen sowie in ein und demselben 
Land und in ein und demselben Schlachthof geschlachtet wurden; 

 
b) bei der Feinzerlegung des Fleisches die unter Buchstabe a genannte Bedingung bei allen 

Schlachtkörpern, von denen das Fleisch der Partie stammt, beachtet wird, und alle 
Schlachtkörper in ein und demselben Zerlegungsbetrieb zerlegt wurden; 

 
c) beim Hacken das Fleisch einer Partie von Tieren stammt, die in ein und demselben Land 

geschlachtet wurden. 
 
(3) Abweichend von der Regel in Absatz 2 Buchstabe b, nach der die Schlachtkörper aus ein 
und demselben Schlachthof und Zerlegungsbetrieb stammen müssen, dürfen die Marktteil-
nehmer bei der Erzeugung von Fleischteilstücken aus Fleisch von Tieren, die in höchstens drei 
verschiedenen Schlachthöfen geschlachtet wurden, und von Schlachtkörpern, die in höchstens 
drei verschiedenen Zerlegungsbetrieben zerlegt wurden, Partien zusammenstellen. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b brauchen die Marktteilnehmer bei der Erzeugung 
von Fleischabschnitten bei der Zusammenstellung der Partien nur die Regel zu beachten, nach 
der die Schlachtung in ein und demselben Land erfolgt sein muss.“ 
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Artikel 5 
 

Hackfleisch 
 
(1) wurde gestrichen  
 
(2) Als zusätzliche Angaben, die gemäß Artikel 14 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 auf dem Etikett gemacht werden können, kommen in Frage: 
 
a) ab 1. September 2000: die Angaben gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b) und c) der 

Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 sowie das Hackdatum; 
 
b) ab 1. September 2000 bis 1. Januar 2002: die Angaben gemäß Artikel 13 Absatz 5 Buch-

stabe a) Ziffern i) und ii)  und Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000, wenn der 
betreffende Mitgliedstaat beschlossen hat, für sein Hoheitsgebiet ein obligatorisches Etiket-
tierungssystem anzuwenden, das derartige Informationen vorsieht, oder wenn der betref-
fende Marktteilnehmer die Angaben nach Maßgabe von Titel II Abschnitt II der Verordnung 
(EG) Nr. 1760/2000 freiwillig macht; 

 
c) ab 1. Januar 2002: die Angaben gemäß Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a) Ziffern i) und ii) 

der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000.  
 
 (Ä1) 

„Artikel 5a 
 

Fleischabschnitte 
 
(1) Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b und c sowie Absatz 5 Buchstabe a Zif-
fern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 machen die Marktteilnehmer und die Organisa-
tionen auf den Etiketten von Fleischabschnitten folgende Angaben: 
 
a)  Land, in dem die Tiere, von denen die Fleischabschnitte stammen, geschlachtet wurden; die 

Angabe lautet wie folgt: ‚Geschlachtet in: (Mitgliedstaat oder Drittland, in dem die Schlach-
tung erfolgt ist)‘; 

 
b)  Land und Zulassungsnummer des Betriebs, in dem die Fleischabschnitte erzeugt wurden; 

die Angabe lautet wie folgt: ‚Erzeugt in: (Mitgliedstaat oder Drittland, in dem das Fleisch er-
zeugt wurde, und Zulassungsnummer des Betriebs)‘; 

 
c)  Länder, in denen die Tiere der Gruppe geboren und aufgezogen wurden; die Angabe lautet 

wie folgt: ‚Geboren und aufgezogen in: (Liste der Länder, in denen die Tiere geboren und 
aufgezogen wurden)‘. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a und c dürfen die Marktteilnehmer nach der Angabe 
‚Herkunft‘ den Mitgliedstaat oder das Drittland nennen, in dem das Tier geboren, aufgezogen 
und geschlachtet wurde, sofern alle Tiere der Gruppe in ein und demselben Land geboren, 
aufgezogen und geschlachtet wurden. 
 
 

Artikel 5b 
 

Vorverpackte Fleischteilstücke 
 
Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
macht ein Marktteilnehmer oder eine Organisation, der bzw. die die in Artikel 4 Absatz 3 der 
vorliegenden Verordnung vorgesehene Möglichkeit ausschöpft, zusätzlich zu den Angaben 
gemäß Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 auf dem Etikett 
vorverpackter Fleischteilstücke folgende Angaben: 
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a)  Land, in dem die Tiere geschlachtet wurden, gefolgt von der Zulassungsnummer des 

Schlachthofs oder gegebenenfalls der zwei oder drei Schlachthöfe, in dem bzw. in denen 
die Tiere der Gruppe geschlachtet wurden; die Angabe lautet wie folgt: ‚Tiere der Gruppe 
geschlachtet in: (Mitgliedstaat oder Drittland, in dem die Schlachtung erfolgte) (Zulassungs-
nummer(n) des Schlachthofs bzw. der zwei oder drei Schlachthöfe)‘; 

 
b)  Land, in dem die Schlachtkörper zerlegt wurden, gefolgt von der Zulassungsnummer des 

Betriebs oder gegebenenfalls der zwei oder drei Betriebe, in dem bzw. in denen die 
Schlachtkörper zerlegt wurden; die Angabe lautet wie folgt: ‚Fleisch der Partie zerlegt in: 
(Mitgliedstaat oder Drittland, in dem die Zerlegung erfolgte) (Zulassungsnummer(n) des Zer-
legungsbetriebs bzw. der zwei oder drei Zerlegungsbetriebe)‘. 

 
 

Artikel 5c 
 

Nicht vorverpackte Fleischteilstücke 
 
(1) Die Marktteilnehmer und Organisationen tragen dafür Sorge, dass die Zusammenstellung 
der Partien bei Anwendung der Ausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 3 für alle nicht vorverpack-
ten Fleischteilstücke, die gleichzeitig an einer Endverkaufsstelle angeboten werden, der Vor-
schrift nach demselben Absatz entspricht. 
 
(2) Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 etikettieren die Marktteilnehmer und Organisationen an einer Endverkaufsstelle 
nicht vorverpackte Fleischteilstücke, die zum Verkauf angeboten werden, indem sie jeweils das 
Land der Geburt, das Land der Aufzucht und das Land der Schlachtung der Tiere, von denen 
das Fleisch stammt, angeben, gefolgt von dem Land, in dem die Schlachtkörper zerlegt wur-
den. 
 
Das Fleisch von Tieren, die in unterschiedlichen Ländern geboren und/oder aufgezogen 
und/oder geschlachtet wurden, ist, wenn es zum Verkauf angeboten wird, deutlich voneinander 
zu trennen. In der Verkaufsstelle werden die Angaben jeweils in der Nähe des betreffenden 
Fleisches angebracht, so dass der Endverbraucher leicht zwischen Fleisch unterschiedlicher 
Herkunft unterscheiden kann. 
 
Ein Marktteilnehmer, der nicht vorverpackte Fleischteilstücke zusammen zum Verkauf anbietet, 
erfasst jeden Tag mit dem jeweiligen Tagesdatum die Zulassungsnummern der Schlachthöfe, 
in denen die Tiere geschlachtet, und der Zerlegungsbetriebe, in denen die Schlachtkörper zer-
legt wurden. Er gibt diese Informationen auf Nachfrage an den Verbraucher weiter. 
 
(3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 kann die Größe der Gruppe bei nicht 
vorverpackten Rindfleischteilstücken, die an den Endverkaufsstellen zum Verkauf angeboten 
werden, die Tagesproduktion überschreiten, soweit die in Absatz 2 dieses Artikels genannten 
Bedingungen erfüllt sind.“ 
 
 

Artikel 6 
 

Genehmigungsverfahren 
 
(1)  Die Frist gemäß Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000, in 
der eine Genehmigung weder verweigert noch erteilt wurde bzw. in der die zuständige Behörde 
des Mitgliedstaats, in den das Rindfleisch verbracht wird, keine zusätzlichen Angaben verlangt 
hat, wird beginnend ab dem Tag der Antragstellung auf zwei Monate festgesetzt.  
 
(2)  Gemäß Artikel 16 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 wird für hochwertige Rind-
fleischteilstücke in Einzelpackungen, die in einem Mitgliedstaat nach Maßgabe einer genehmig-
ten Spezifikation etikettiert und in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats verbracht 
werden und deren ursprüngliches Etikett nicht um weitere Angaben ergänzt wird, die Frist ge-
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mäß Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000, auf 14 Tage fest-
gesetzt.  
 
(3) Im Sinne von Artikel 16 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 kann Rindfleisch in 
Kleinpackungen für den Einzelhandel, die in einem Mitgliedstaat nach Maßgabe einer geneh-
migten Spezifikation etikettiert wurden, in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ver-
bracht und dort vermarktet werden, ohne dass die Etikettierungsspezifikation zuvor von diesem 
Mitgliedstaat genehmigt werden muss, sofern 
 
a) die betreffenden Packungen unverändert bleiben; 
 
b) die vom Verpackungsmitgliedstaat genehmigte Spezifikation auch die Vermarktung des 

verpackten Rindfleisches in anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt; 
 
c) der Mitgliedstaat, der die Genehmigung für eine derartige Spezifikation erteilt, allen anderen 

Mitgliedstaaten, in denen verpacktes Rindfleisch nach Maßgabe der genehmigten Spezifi-
kation vermarktet werden soll, im Voraus alle erforderlichen Informationen übermittelt.  

 
 

Artikel 7 
 

Kontrollen 
 
(1) Marktteilnehmer und Organisationen gewähren den Sachverständigen der Kommission der 
zuständigen Behörde und der zuständigen unabhängigen Kontrollstelle im Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 jederzeit Zugang zu ihren Be-
triebsstätten und allen Aufzeichnungen, die belegen, dass die Angaben auf den betreffenden 
Etiketten korrekt sind.  
 
(2) Die zuständige Behörde und - im Falle des Artikels 16 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1760/2000 - die zuständige unabhängige Kontrollstelle führt auf der Grundlage 
von Risikoanalysen und insbesondere unter Berücksichtigung der Komplexität der betreffenden 
Spezifikation regelmäßig Stichprobekontrollen durch. Für jede Kontrolle wird ein Kontrollbericht 
erstellt, in dem etwaige Mängel sowie die vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen, etwaige Frist-
setzungen und verhängte Sanktionen aufgeführt sind.  
 
(3) Wird von der Möglichkeit gemäß Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 nicht Gebrauch gemacht, so führen die Mitgliedstaaten die Kontrollen so durch, dass 
die Genauigkeit der Angaben auf den Etiketten hinreichend gewährleistet wird. Die Häufigkeit 
der Kontrollen richtet sich insbesondere nach der Komplexität der betreffenden Spezifikation.  
 
(4) Marktteilnehmer, Organisationen und unabhängige Kontrollstellen teilen der zuständigen 
Behörde alle sachdienlichen Informationen mit.  
 
 

Artikel 8 
 

Genehmigungen durch Drittländer 
 
(1) Die Kommission überprüft, ob die Mitteilungen gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1760/2000 vollständig sind. Bei Erhalt einer unvollständigen Mitteilung informiert die 
Kommission das betreffende Drittland und verweist auf fehlenden Informationen.  
 
Vollständige Mitteilungen werden an die Mitgliedstaaten weitergeleitet, es sei denn, die Kom-
mission gelangt im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 zu dem Schluss, dass die in dem betreffenden Drittland geltenden Verfahren 
und/oder Kriterien den Normen der genannten Verordnung nicht gleichwertig sind.  
 
(2) Wann immer es die Kommission auf der Grundlage der Mitteilung gemäß Artikel 17 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 für angemessen hält zu überprüfen, ob die von einem 
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Drittland mitgeteilten Verfahren und/oder Kriterien den Normen der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 nach wie vor gleichwertig sind, kann sie das betreffende Drittland auffordern, alle 
erforderlichen Informationen vorzulegen. Die Kommission kann das betreffende Drittland insbe-
sondere auffordern, Kopien der von der benannten zuständigen Behörde genehmigten Spezifi-
kationen vorzulegen. Sie kann das betreffende Drittland außerdem auffordern, Vertretern der 
Kommission zu erlauben, in seinem Hoheitsgebiet Kontrollen durchzuführen. 
 
(3) Werden die verlangten Informationen oder die Erlaubnis gemäß Absatz 2 der Kommission 
nicht innerhalb der von ihr gesetzten Fristen vorgelegt, so kann die Kommission daraus den 
Schluss ziehen, dass die in dem betreffenden Drittland angewandten Verfahren und/oder Krite-
rien den Normen der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 nicht gleichwertig sind.  
 
(4) Die Kommission kann ihre ursprüngliche Entscheidung über die Gleichwertigkeit der in 
dem betreffenden Drittland angewandten Verfahren und/oder Kriterien gemäß Artikel 17 Absatz 
2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 jederzeit ändern.  
 
 

Artikel 9 
 

Sanktionen 
 
(1) Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Verord-
nung (EG) Nr. 1760/2000 zu verhängen sind, und treffen die zu deren Durchsetzung erforderli-
chen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  
 
(2) Unbeschadet der Sanktionen gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
bestimmen die Mitgliedstaaten für den Fall, dass die Rindfleischetikettierung 
 
- den Vorgaben des obligatorischen Etikettierungssystems nicht entspricht oder,  
 
- bei freiwilliger Etikettierung, den Vorgaben der Spezifikation nicht entspricht bzw. eine Spe-

zifikation nicht genehmigt wurde,  
 
dass das Rindfleisch vom Markt genommen wird, bis es nach Maßgabe dieser Verordnung 
neuetikettiert wurde.  
 
Erfüllt das betreffende Fleisch ansonsten jedoch alle einschlägigen Veterinär- und Hygienebe-
dingungen, so können die Mitgliedstaaten abgesehen von den Sanktionen gemäß Absatz 1 
genehmigen, dass dieses Fleisch auf direktem Wege der Verarbeitung zu Rindfleischerzeugnis-
sen, ausgenommen die Erzeugnisse gemäß Artikel 12 erster Gedankenstrich der Verordnung 
(EG) Nr. 1760/2000, zugeführt wird.  
 
(3) Bis 1. Januar 2001 wird Rindfleisch nur vom Markt genommen, wenn das Etikett Angaben 
enthält, die geeignet sind den Verbraucher irrezuführen oder die der genehmigten Spezifikation 
nicht entsprechen.  
 
 

Artikel 10 
 

Aufzeichnungen 
 
Die zuständige Behörde führt Aufzeichnungen über die genehmigten Spezifikationen und ins-
besondere über die für die Rindfleischetikettierung verantwortlichen Marktteilnehmer und Orga-
nisationen und die zuständigen unabhängigen Kontrollstellen.  
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Artikel 11 
 

Mitteilungen 
 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 
 
a) die Namen der für die Durchsetzung des Etikettierungssystems gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1760/2000 und der anderen Durchführungsvorschriften zuständigen Behörden und 
insbesondere der für die vorgesehenen Kontrollen und Sanktionen zuständigen Kontrollbe-
hörden,  

 
b) bis 30. September 2000 eine Liste aller freiwilligen Angaben, die in ihrem jeweiligen Ho-

heitsgebiet genehmigt wurden,  
 
c) alle drei Monate eine aktualisierte Fassung der Liste gemäß Buchstabe b) .  
 
 

Artikel 12 
 

Übergangsbestimmung 
 
Sofern ihre Konformität mit der Verordnung (EG) Nr. 1760/ 2000 und der vorliegenden Verord-
nung gewährleistet ist, 
 
a) bleiben die im Rahmen des freiwilligen Etikettierungssystems gemäß Artikel 14 und 15 der 

Verordnung (EG) Nr. 820/97 genehmigten Spezifikationen weiterhin gültig, 
 
b) bleiben die gemäß Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 genehmigten natio-

nalen obligatorischen Etikettierungssysteme für Rindfleisch sowie etwaige weitere Ent-
scheidungen dieser Art bis 1. Januar 2002 gültig. 

 
 

Artikel 13 
 

Aufhebung geltender Vorschriften 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1141/97 wird aufgehoben.  
 
Sie gilt jedoch weiterhin für Fleisch von Rindern, die vor dem 1. September 2000 geschlachtet 
werden.  
 
Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung und sollten gemäß der Entsprechungstabelle im Anhang gelesen werden.  
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Artikel 14 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften in Kraft.  
 
Sie gilt für Fleisch von Rindern, die nach dem 1. September 2000 geschlachtet werden.  
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  
 
 
Brüssel, den 25. August 2000 
 
 

Für die Kommission 

Philippe BUSQUIN 

Mitglied der Kommission 
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ANHANG 

 

Entsprechungstabelle 

 

 

Verordnung (EG) Nr. 1141/97 vorliegende Verordnung 

Artikel 2  Artikel 1 

— Artikel 2 

— Artikel 3 

— Artikel 4 

— Artikel 5  

Artikel 1  Artikel 6 

Artikel 3  Artikel 7  

Artikel 4a  Artikel 8 

Artikel 4  Artikel 9  

Artikel 5 Absatz 1  Artikel 10 

Artikel 5 Absatz 2  Artikel 11  

— Artikel 12 

— Artikel 13 

Artikel 6 Artikel 14 
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RICHTLINIE  
2008/71/EG DES RATES 

 
vom 15.Juli 2008 

 
über die Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen 

 
 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —   
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,  
 
auf Vorschlag der Kommission,  
 
nach Stellungnahme des Europäischen Parla-
ments,  
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Die Richtlinie 92/102/EWG des Rates vom 27. 

November 1992 über die Kennzeichnung und 
Registrierung von Tieren ist mehrfach und in 
wesentlichen Punkten geändert worden. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit 
empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu 
kodifizieren.  

 

(2) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der 
Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen 
und tierzüchterischen Kontrollen im innerge-
meinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren 
und Erzeugnissen im Hinblick auf den Bin-
nenmarkt müssen Tiere für den innergemein-
schaftlichen Handel den Gemeinschaftsvor-
schriften entsprechend gekennzeichnet und so 
registriert sein, dass der Betrieb, das Zentrum 
oder die Einrichtung, aus denen diese Tiere 
stammen bzw. in denen sie sich aufgehalten 
haben, festgestellt werden können. Diese 
Kennzeichnungs- und Registriersysteme 
mussten vor dem 1.Januar 1993 auf alle Tier-
verbringungen im Gebiet des jeweiligen Mit-
gliedstaats ausgedehnt werden. 

 

(3) Gemäß Artikel 14 der Richtlinie 91/496/EWG 
des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung 
von Grundregeln für die Veterinärkontrollen 
von aus Drittländern in die Gemeinschaft ein-
geführten Tieren muss die Kennzeichnung und 
Registrierung dieser Tiere gemäß Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe c der Richtlinie 90/425/EWG 
außer bei Schlachttieren und eingetragenen 
Equiden nach Durchführung der Veterinärkon-
trollen erfolgen.  

 
(4) Zur sachgemäßen Anwendung dieser Richtli-

nie muss ein schneller und effizienter Informa-
tionsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 

gewährleistet sein. Entsprechende Bestim-
mungen enthalten die Verordnung (EG) Nr. 
515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die 
gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten und die Zusam-
menarbeit dieser Behörden mit der Kommissi-
on im Hinblick auf die ordnungsgemäße An-
wendung der Zoll- und der Agrarregelung, so-
wie die Richtlinie 89/608/EWG des Rates vom 
21. November 1989 betreffend die gegenseiti-
ge Unterstützung der Verwaltungsbehörden 
der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit 
dieser Behörden mit der Kommission, um die 
ordnungsgemäße Anwendung der tierärztli-
chen und tierzuchtrechtlichen Vorschriften zu 
gewährleisten.  

 

(5) Die Tierhalter sollten über die im Betrieb be-
findlichen Tiere genau Buch führen. Entspre-
chend sollten Tierhändler Buch über ihre 
Transaktionen führen. Die zuständige Behörde 
sollte auf Verlangen jederzeit Zugang zu die-
sen Büchern haben.  

 

(6) Damit Tierverbringungen schnell und zuver-
lässig ermittelt werden können, sollten die Tie-
re identifiziert werden können. Die Art des 
Kennzeichens sollte erst später beschlossen 
werden; bis dahin sollte die innerstaatlichen 
Identifizierungsregelungen für die Verbringung, 
die sich auf den einzelstaatlichen Markt be-
schränkt, beibehalten werden.  

 

(7) Für Tiere, die direkt von einem Haltungsbe-
trieb zu einem Schlachthof verbracht werden, 
sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, von 
den Vorschriften über die Kennzeichnung ab-
zuweichen. Die Tiere sollten jedoch auf jeden 
Fall so identifiziert werden, dass ihr Ur-
sprungsbetrieb ermittelt werden kann.  

 
(8) Von der Pflicht zur Eintragung in ein Verzeich-

nis sollten Personen ausgenommen werden 
können, die Tiere zum Eigengebrauch halten; 
in Sonderfällen sollten Abweichungen in den 
Modalitäten der Registerführung möglich sein.  

 

(9) Bei Tieren, bei denen das Kennzeichen unles-
bar geworden oder verloren gegangen ist, soll-
te ein neues Kennzeichen angebracht werden, 
so dass eine Verbindung zu dem Kennzei-
chen, mit dem das Tier vorher versehen war, 
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hergestellt werden kann.  
 

(10)  Diese Richtlinie sollte die besonderen Anfor-
derungen der Entscheidung 89/153/EWG der 
Kommission vom 13. Februar 1989 über die 
Beziehung zwischen den zur Feststellung von 
Rückständen entnommenen Stichproben und 
den Tieren und ihren Ursprungsbetrieben und 
nach der Richtlinie 91/496/EWG erlassene 
einschlägige Durchführungsvorschriften nicht 
berühren.  

 

(11)  Zum Erlass etwa erforderlicher Durchfüh-
rungsvorschriften ist ein Verwaltungsaus-
schussverfahren vorzusehen.  

 

(12)  Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen für die 
Umsetzung in innerstaatliches Recht der in 
Anhang I Teil B aufgeführten Richtlinie unbe-
rührt lassen -  

 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

 

 
 

 
 

Artikel 1 

 
Diese Richtlinie legt Mindestanforderungen für die Kennzeichnung und Registrierung von 
Schweinen fest und gilt unbeschadet ausführlicherer Gemeinschaftsregelungen, die festgelegt 
werden können, um Krankheiten zu tilgen bzw. einzudämmen. 
 
Sie gilt unbeschadet der Entscheidung 89/153/EWG und der gemäß der Richtlinie 91/496/EWG 
erlassenen Durchführungsvorschriften. 
 
 

Artikel 2  

 
Für diese Richtlinie gelten folgende Definitionen: 
 
a) Tiere: alle Tiere der Familie Suidae, ausgenommen Wildschweine gemäß Artikel 2 Buchsta-

be b der Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 über Maßnahmen der Ge-
meinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest; 

 
b) Betrieb: jede Einrichtung, jede Anlage bzw. — im Falle der Freilufthaltung — jeder Ort, in der 

bzw. an dem Tiere gehalten, aufgezogen oder behandelt werden; 
 
c) Halter: jede natürliche oder juristische Person die, wenn auch nur vorübergehend, für Tiere 

verantwortlich ist; 
 
d) zuständige Behörde: für die Durchführung der veterinärrechtlichen Kontrollen zuständige 

Zentralbehörde eines Mitgliedstaats oder eine von dieser zum Zwecke der Durchführung 
dieser Richtlinie damit beauftragte Stelle; 

 
e) Handel: Warenaustausch gemäß Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie 90/425/EWG. 
 
 

Artikel 3  

 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
 
a)  die zuständige Behörde über ein aktuelles Verzeichnis aller Betriebe in ihrem Gebiet verfügt, 

in denen Tiere im Sinne dieser Richtlinie gehalten werden, wobei die Halter der Tiere an-
zugeben sind; diese Betriebe müssen noch drei Jahre lang nach dem Zeitpunkt, von dem an 
sich keine Tiere mehr in ihnen befinden, in dem Verzeichnis aufgeführt bleiben. In diesem 
Verzeichnis sind auch das oder die Kennzeichen zur Identifizierung des Betriebs gemäß Ar-
tikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 8 aufzuführen; 
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b)  die Kommission und die zuständige Behörde Zugang zu allen Informationen haben können, 

die aufgrund dieser Richtlinie übermittelt werden. 
 
(2) Den Mitgliedstaaten kann nach dem Verfahren gemäß Artikel 18 der Richtlinie 90/425/EWG 
gestattet werden natürlichen Personen, die zum eigenen Gebrauch oder Verzehr nur ein einzi-
ges Tier halten, oder zur Berücksichtigung besonderer Gegebenheiten von dem in Absatz 1 
Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten Verzeichnis auszunehmen, sofern dieses 
Tier vor seiner Verbringung an einen anderen Ort den in dieser Richtlinie vorgesehenen Kon-
trollen unterzogen wird. 
 
 

Artikel 4  

 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass jeder Halter, der in das in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a genannte Verzeichnis aufgenommen ist, ein Register führt, das Angaben über die 
Anzahl der in seinem Betrieb vorhandenen Tiere enthält. 
 
Dieses Register umfasst eine stets auf dem neuesten Stand zu haltende Übersicht über die bei 
diesen Tieren zu verzeichnenden Bewegungen (Anzahl der Tiere bei jedem Zu- und Abgang) 
auf der Mindestgrundlage der Gesamtveränderungen des Bestands und unter Angabe des Ur-
sprungs bzw. der Bestimmung der Tiere und des Zeitpunkts dieser Bestandsveränderungen. 
 
In allen Fällen ist das gemäß den Artikeln 5 und 8 angebrachte Kennzeichen anzugeben. 
 
Im Falle von reinrassigen und von hybriden Schweinen, die gemäß der Richtlinie 88/661/EWG 
des Rates vom 19. Dezember 1988 über die tierzüchterischen Normen für Zuchtschweine  in 
ein Herdbuch eingetragen werden, kann nach dem Verfahren gemäß Artikel 18 der Richtlinie 
90/425/EWG ein auf einer Einzelkennzeichnung der Tiere beruhendes Registriersystem aner-
kannt werden, wenn es einem Register gleichwertige Garantien bietet. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten tragen ebenfalls dafür Sorge, dass 
 
a)  die Halter der zuständigen Behörde auf Verlangen alle Informationen über den Ursprung, die 

Kennzeichnung und gegebenenfalls die Bestimmung der Tiere liefern, die in ihrem Eigentum 
standen bzw. die sie gehalten, befördert, vermarktet oder geschlachtet haben; 

 
b)  die Halter von Tieren, die zu einem Markt oder einer Sammelstelle bzw. von einem Markt 

oder einer Sammelstelle verbracht werden, ein Dokument beibringen, in dem dem Händler, 
der auf dem Markt oder an der Sammelstelle vorübergehend Halter der Tiere ist, Angaben 
zu diesen Tieren zur Kenntnis gebracht werden. 

 
Der Betreiber kann die nach Unterabsatz 1 erhaltenen Dokumente dazu verwenden, den Ver-
pflichtungen nach Absatz 1 Unterabsatz 3 nachzukommen; 
 
c)  die Register und Informationen im Betrieb verfügbar sind und der zuständigen Behörde wäh-

rend eines von ihr festzulegenden Mindestzeitraums, der mindestens drei Jahre betragen 
muss, auf Verlangen jederzeit zur Verfügung gestellt werden. 

 
 

Artikel 5  

 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass folgende allgemeine Grundsätze eingehalten 
werden: 
 
a)  Die Kennzeichen sind anzubringen, bevor die Tiere den Betrieb, in dem sie geboren sind, 

verlassen. 
 
b)  Ein Kennzeichen darf nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörde entfernt 

oder ersetzt werden. 
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Ist ein Kennzeichen unlesbar geworden oder verloren gegangen, so wird den Vorschriften die-
ses Artikels entsprechend ein neues Kennzeichen angebracht. 
 
c)  Der Halter hat jedes neue Kennzeichen in das Register nach Artikel 4 einzutragen, so dass 

eine Verbindung zu dem Kennzeichen, mit dem das Tier vorher versehen war, hergestellt 
werden kann. 

 
(2) Die Tiere müssen so früh wie möglich, auf jeden Fall aber vor dem Verlassen des Betriebs 
mit einer Ohrmarke oder einer Tätowierung versehen werden, die eine Zuordnung zum Ur-
sprungsbetrieb sowie eine Bezugnahme auf das in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a genannte 
Verzeichnis ermöglicht; dieses Kennzeichen ist in jedem Begleitdokument anzugeben. 
 
Jedoch können die Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c Unterabsatz 
2 der Richtlinie 90/425/EWG bei allen Bewegungen von Tieren in ihrem Hoheitsgebiet an ihren 
innerstaatlichen Regelungen festhalten. Diese Regelungen müssen es ermöglichen, den Be-
trieb, aus dem die Tiere kommen, zu identifizieren, und den Betrieb, in dem sie geboren wur-
den, ausfindig zu machen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Regelungen mit, die 
sie zu diesem Zweck anzuwenden gedenken. Nach dem Verfahren gemäß Artikel 18 der Richt-
linie 90/425/EWG kann ein Mitgliedstaat aufgefordert werden, diese Regelungen zu ändern, 
wenn sie diese Anforderung nicht erfüllen. 
 
Bei Tieren, die mit einem vorläufigen Kennzeichen zur Identifizierung einer Sendung versehen 
sind, muss während ihrer Verbringung ein Dokument mitgeführt werden, das es ermöglicht, den 
Ursprung, den Eigentümer, den Abgangsort und den Bestimmungsort zu bestimmen. 
 
 

Artikel 6  

 
(1) Beschließt die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats, das dem Tier im Ur-
sprungs- und Herkunftsbetrieb zugeteilte Kennzeichen nicht beizubehalten, so trägt sie alle aus 
der Änderung des Kennzeichens erwachsenden Kosten. Wurde das Kennzeichen geändert, so 
muss eine Verbindung zwischen dem von der zuständigen Behörde des Versendungsmitglied-
staats zugeteilten Kennzeichen und dem neuen von der zuständigen Behörde des Bestim-
mungsmitgliedstaats zugeteilten Kennzeichen hergestellt werden. Auf diese Verbindung ist in 
dem Register nach Artikel 4 hinzuweisen. 
 
Die Inanspruchnahme der in Unterabsatz 1 vorgesehenen Möglichkeit kommt bei zur Schlach-
tung bestimmten Tieren, die gemäß Artikel 8 eingeführt werden, ohne mit einer neuen Marke 
gemäß Artikel 5 versehen zu sein, nicht in Betracht. 
 
(2) Wurden die Tiere in den Handel gebracht, so kann die zuständige Behörde des Bestim-
mungsmitgliedstaats zwecks Anwendung des Artikels 5 der Richtlinie 90/425/EWG die Bestim-
mungen des Artikels 4 der Richtlinie 89/608/EWG heranziehen, um Auskünfte über die Tiere, 
ihren Ursprungsbestand und ihre etwaige Verbringung zu erhalten. 
 
 

Artikel 7  

 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle Informationen über das Verbringen von Tie-
ren, für die keine Bescheinigung oder kein Dokument gemäß den veterinär- bzw. tierzuchtrecht-
lichen Bestimmungen mitgeführt wird, aufbewahrt und der zuständigen Behörde während eines 
von dieser Behörde festzulegenden Mindestzeitraums auf Verlangen vorgelegt werden. 
 
 

Artikel 8  

 
Aus einem Drittland eingeführte Tiere, die den Kontrollen gemäß der Richtlinie 91/496/EWG 
unterzogen wurden und im Gebiet der Gemeinschaft verbleiben, sind innerhalb von dreißig 
Tagen nach Durchführung dieser Kontrollen und in jedem Fall vor ihrer Verbringung mit einem 
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Kennzeichen nach Artikel 5 der vorliegenden Richtlinie zu versehen, es sei denn, der Bestim-
mungsbetrieb ist ein Schlachthof im Gebiet der für die Veterinärkontrollen zuständigen Behörde 
und die Tiere werden innerhalb dieser Frist von dreißig Tagen tatsächlich geschlachtet.  
 
Es ist eine Verbindung zwischen der Kennzeichnung durch das Drittland und der ihm von dem 
Bestimmungsmitgliedstaat zugeteilten Kennzeichnung herzustellen. Auf diese Verbindung ist in 
dem Register nach Artikel 4 hinzuweisen. 
 
 

Artikel 9  

 
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Verwaltungs und/oder Strafmaßnahmen, um jede 
Verletzung der veterinärrechtlichen Vorschriften der Gemeinschaft zu ahnden, wenn festgestellt 
wird, dass die Kennzeichnung bzw. Identifizierung der Tiere oder die Führung der Register nach 
Artikel 4 nicht unter Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie durchgeführt worden sind. 
 
 

Artikel 10  

 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechts-
vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
 
 

Artikel 11  

 
Die Richtlinie 92/102/EWG, in der Fassung der in Anhang I Teile A aufgeführten Rechtsakte, 
wird unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I Teil B ge-
nannten Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht aufgehoben. 
 
Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 
 
 

Artikel 12  

 
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union in Kraft. 
 
 

Artikel 13  

 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 2008. 
 
 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. BARNIER 
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ANHANG I 
 

TEIL A 
 

Aufgehobene Richtlinie mit dem 
Verzeichnis ihrer nachfolgenden 

Änderungen 
(gemäß Artikel 11) 

 
Richtlinie 92/102/EWG des Rates 
(ABl. L 355 vom 5.12.1992, S. 32) 
 
Beitrittsakte 1994 Anh. I Nr. V.E.I.4.6. 
(ABl. L 241 vom 29.8.1994, S. 21) 
 
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates Nur Artikel 15 
(ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 8) 
 
 

TEIL B 
 

Fristen für die Umsetzung in inner-
staatliches Recht 

(gemäß Artikel 11) 

 

 

Richtlinie Umsetzungsfrist  

92/102/EWG 31. Dezember 1993 

 31. Dezember 1995 
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ANHANG II 

 

 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

 

 

Richtlinie 92/102/EWG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1, 2 und 3 Artikel 1, 2 und 3 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 4 Absätze 2 - 

Artikel 4 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 2 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a, b und c Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d - 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 5 Absatz 2 

Artikel 6 bis 9 Artikel 6 bis 9 

Artikel 10 - 

Artikel 11 Absatz 1 - 

Artikel 11 Absatz 2 Artikel 10 

Artikel 11 Absatz 3 - 

- Artikel 11 

- Artikel 12 

Artikel 12 Artikel 13 

- Anhang I 

- Anhang II 
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SCHWEINEFLEISCH 

================= 

 

 

 

 

 32006  D  0080 

 
 2006/80/EG: Entscheidung der Kommission vom 1. Februar 2006 zur 

Gewährung einer Ausnahmeregelung für bestimmte Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 92/102/EWG des Rates über die 
Kennzeichnung und Registrierung von Tieren 

 
 
 ABl. L  36  
 
 ÄNDERUNGEN: 
 
 Ä1: 32006  D 0883   L 341 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 
 

vom 1. Februar 2006 
 

zur Gewährung einer Ausnahmeregelung für bestimmte Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 Absatz 2 
der Richtlinie 92/102/EWG des Rates über die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren 

 

 (2006/80/EG) 
 

 

 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN-
SCHAFTEN — 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Richtlinie 92/102/EWG des Rates vom 
27. November 1992 über die Kennzeichnung und 
Registrierung von Tieren, insbesondere auf Artikel 3 
Absatz 2, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 

92/102/EWG kann den Mitgliedstaaten gestattet 
werden, natürliche Personen, die zum eigenen 
Gebrauch oder Verzehr nur ein einziges 
Schwein halten, oder zur Berücksichtigung be-
sonderer Gegebenheiten von dem in Artikel 3 
Absatz 1 der genannten Richtlinie vorgeschrie-
benen Verzeichnis auszunehmen, sofern dieses 
Tier vor seiner Verbringung den in der Richtlinie 
vorgesehenen Kontrollen unterzogen wird. 

 
(2)  Die tschechischen, französischen, polnischen 

und slowakischen Behörden haben diese Ge-
nehmigung für Betriebe beantragt, die nur ein 
Schwein halten, und geeignete Zusicherungen in 
Bezug auf die Veterinärkontrollen gegeben. 

 
(3)  Der Tschechischen Republik, Frankreich, Polen 

und der Slowakei sollte daher gestattet werden, 

von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch zu ma-
chen. 

 
(4)  Mit der Entscheidung 95/80/EG der Kommission  

wurde Portugal ermächtigt, von der Ausnahme-
regelung gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 
92/102/EWG über die Kennzeichnung und Re-
gistrierung von Tieren Gebrauch zu machen. 

 
(5)  Mit der Entscheidung 2005/458/EG der Kommis-

sion wurde Italien ermächtigt, von der Ausnah-
meregelung gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richt-
linie 92/102/EWG über die Kennzeichnung und 
Registrierung von Tieren Gebrauch zu machen. 

 
(6)  Es empfiehlt sich, die Mitgliedstaaten, die er-

mächtigt wurden, die Ausnahmeregelung gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 92/102/EWG ü-
ber die Kennzeichnung und Registrierung von 
Tieren anzuwenden, in einer einzigen Entschei-
dung aufzulisten. 

 
(7)  Die Entscheidungen 95/80/EG und 2005/458/EG 

sollten daher aufgehoben und durch die vorlie-
gende Entscheidung ersetzt werden. 

 
(8)  Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maß-

nahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelket-
te und Tiergesundheit — 

 
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Die im Anhang genannten Mitgliedstaaten werden ermächtigt, die Ausnahmeregelung gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 92/102/EWG in Bezug auf Betriebe anzuwenden, die nur ein 
Schwein halten. 
 

 

Artikel 2 

 

Die Entscheidungen 95/80/EG und 2005/458/EG werden aufgehoben. 
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Artikel 3 

 

Diese Entscheidung ist an die Tschechische Republik, die Französische Republik, die Italieni-
sche Republik, die Republik Polen, die Portugiesische Republik und die Slowakische Republik 
gerichtet. 
 
Brüssel, den 1. Februar 2006 
 

 
Für die Kommission 

Markos KYPRIANOU 

Mitglied der Kommission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ä1) 
 

 

 

„ANHANG 
 

 

Mitgliedstaaten, die ermächtigt sind, die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 

92/102/EWG in Bezug auf Betriebe mit nur einem Schwein anzuwenden: 

 

Tschechische Republik 

Frankreich 

Italien 

Polen 

Portugal 

Slowenien 

Slowakei“. 
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32000  D  0678 

 

 

 

 
SCHWEINEFLEISCH 

================= 

 

 

 

 

 32000  D  0678 

 
 Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2000 mit 

Durchführungsbestimmungen für die Registrierung von Betrieben in 
nationalen Datenbanken für Schweine gemäß der Richtlinie 64/432/EWG 
des Rates  

 
 
 ABl. L  281 
 
 ÄNDERUNGEN: 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 
 

vom 23. Oktober 2000 
mit Durchführungsbestimmungen für die Registrierung von Betrieben in nationalen Datenban-

ken für Schweine gemäß der Richtlinie 64/432/EWG des Rates 
(2000/678/EG) 

 

 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN — 

 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, 

 
gestützt auf die Richtlinie 64/432/EWG des Rates 
vom 26.Juni 1964, zur Regelung viehseuchen-
rechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen, 
geändert und aktualisiert durch die Richtlinie 
97/12/EG und zuletzt geändert durch die Richtli-
nie 2000/20/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates, insbesondere auf Artikel 14 Ab-
satz 3 Abschnitt C Nummer 4, 

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

 
(1) Um die Betriebsfähigkeit der Datenbank für 

Schweine sicherzustellen, ist festzulegen, 
welche Angaben diese Datenbank enthalten 
soll. 

 
(2) Als erster Schritt sind die Angaben zur Regist-

rierung von Schweinehaltungsbetrieben festzu-
legen. 

 
(3) Alle Datenbanken der Mitgliedstaaten müs-

sen bestimmte obligatorische Angaben ent-
halten, und es empfiehlt sich, eine Liste zu-
sätzlicher, fakultativer Angaben festzulegen. 

 
(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen 

Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Veterinärausschuss  

 
 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

 

 

Artikel 1 
 
(1) Das Betriebsregister enthält mindestens folgende Angaben über jeden Schweinehal-
tungsbetrieb: 
 
a)  den Ländercode und die (abgesehen vom Ländercode) höchstens zwölfstellige  

Kennnummer, 
 
b)  die Anschrift des Betriebs; 
 
c)  Name und Anschrift der für die Tiere verantwortlichen Person, 
 
d)  die geographischen Koordinaten oder gleichwertige geographische Angaben zum Betrieb, 
 
e)  ein Datenfeld, in das die zuständige Behörde Angaben über geltende Veterinärbedingungen, 

wie beispielsweise Umsetzungsbeschränkungen, Gesundheitsstatus oder andere einschlä-
gige Angaben im Rahmen von gemeinschaftlichen oder nationalen Programmen eintragen 
kann. 

 
(2) Das Betriebsregister kann zusätzlich zu den Angaben gemäß Absatz 1 folgende Anga-
ben über jeden Schweinehaltungsbetrieb enthalten: 
 
a)  Art der Erzeugung, 
 
b)  Kapazität, 
 
c)  Name und Anschrift des Betriebseigentümers, 
 
d)  Name und Anschrift der für die Gesundheitsmaßnahmen verantwortlichen Person, 
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e)  weitere von der zuständigen Behörde für notwendig befundene Angaben. 
 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche der Angaben gemäß Absatz 2 im Be-
triebsregister in ihren nationalen Datenbanken für Schweine enthalten sind. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
 
Brüssel, den 23. Oktober 2000 
 
 

Für die Kommission 

David BYRNE 

Mitglied der Kommission 
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32004  R  0021 

 

 

 

 
SCHAFFLEISCH 

============== 

 

 

 

 

 32004  R  0021 

 
 Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur 

Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 sowie  der Richtlinie 92/102/EWG und 64/432/EWG 

 
 
 ABl. L  5   
 
 ÄNDERUNGEN: 
 
 32006 R 1791  L 363 
 32007 D 0136   L 57  Abw. Art. 4.1 
 32007 D 0228   L 98  Abw. Art. 4.1 
 32007 R 1560   L 340 
 32008 R 0933   L 256 
 32009 R 0759   L 215  
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VERORDNUNG (EG) Nr. 21/2004 DES RATES 
 

vom 17. Dezember 2003 
 

zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der Richtlinien 92/102/EWG und 

64/432/EWG 
 
 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 
37, 
 
auf Vorschlag der Kommission, 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Parla-
ments, 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
 
(1)  Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) der 

Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen 
und tierzüchterischen Kontrollen im innerge-
meinschaftlichen Handel mit lebenden Tie-
ren und Erzeugnissen im Hinblick auf den 
Binnenmarkt, müssen Tiere, die für den in-
nergemeinschaftlichen Handel bestimmt 
sind, nach den Vorschriften der Gemein-
schaftsregelung gekennzeichnet und in der 
Weise registriert sein, dass der Betrieb, das 
Zentrum oder die Einrichtung, aus denen die 
Tiere stammen bzw. in denen sie sich auf-
gehalten haben, festgestellt werden kann. 
Zum 1. Januar 1993 sollten diese Kenn-
zeichnungs- und Registriersysteme auf das 
Verbringen von Tieren innerhalb des Ge-
biets jedes Mitgliedstaats ausgedehnt wer-
den. 

 
(2) Gemäß Artikel 14 der Richtlinie 

91/496/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 
zur Festlegung von Grundregeln für die Ve-
terinärkontrollen von aus Drittländern in die 
Gemeinschaft eingeführten Tieren und zur 
Änderung der Richtlinien 89/662/EWG, 
90/425/EWG und 90/675/ EWG  müssen die 
Kennzeichnung und die Registrierung nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) der Richtli-
nie 90/425/EWG außer bei Schlachttieren 
und registrierten Equiden nach den Veteri-
närkontrollen erfolgen. 

 
(3)  Vorschriften für die Kennzeichnung und 

Registrierung insbesondere von Schafen 
und Ziegen sind bereits mit der Richtlinie 
92/102/EWG zur Einführung eines Systems 
zur Kennzeichnung und Registrierung von 

Tieren festgelegt worden. Bei Schafen und 
Ziegen haben die bisherigen Erfahrungen 
und vor allem die MKS-Krise gezeigt, dass 
die praktische Umsetzung der genannten 
Richtlinie nicht zufrieden stellend ist und 
verbessert werden muss. Daher sind stren-
gere und spezifischere Vorschriften zu er-
lassen, wie dies für Rinder mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juli 
2000 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern  geschehen ist. 

 
(4)  Es ergibt sich aus der Struktur des Gemein-

schaftsrechts und insbesondere der Verord-
nung (EG) Nr. 1760/2000, dass die durch-
gängig verwendeten Begriffe „Tierhalter“ 
und „Betrieb“ sich nicht auf Tierarztpraxen 
oder Tierkliniken beziehen. Der Geltungsbe-
reich dieser beiden Begriffe sollte aus Grün-
den der Klarheit deutlicher festgelegt wer-
den. 

 
(5)  Daher sollte die Richtlinie 92/102/EWG 

geändert werden, um deutlich zu machen, 
dass Rinder bereits vom Anwendungsbe-
reich dieser Richtlinie ausgenommen sind 
und dass dies nunmehr auch für Schafe und 
Ziegen gilt. 

 
(6)  Desgleichen sollte die Richtlinie 

64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 
zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fra-
gen beim innergemeinschaftlichen Handels-
verkehr mit Rindern und Schweinen geän-
dert werden, um die darin enthaltenen Be-
zugnahmen auf Bestimmungen des Ge-
meinschaftsrechts zur Kennzeichnung der 
betreffenden Tierarten zu aktualisieren. 

 
(7)  1998 hat die Kommission einen Großver-

such zur elektronischen Kennzeichnung von 
Tieren (IDEA) gestartet; der Schlussbericht 
lag am 30. April 2002 vor. Das Vorhaben hat 
gezeigt, dass die Kennzeichnung von Scha-
fen und Ziegen mittels elektronischer Kenn-
zeichen erheblich verbessert werden kann, 
sofern bestimmte Anforderungen an die Be-
gleitmaßnahmen erfüllt sind. 

 
(8)  Die elektronische Kennzeichnung von 

Schafen und Ziegen ist technisch mittlerwei-
le so weit fortgeschritten, dass sie ange-
wandt werden kann. Bis die zur gemein-
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schaftsweiten Anwendung dieses Kenn-
zeichnungssystems erforderlichen Durch-
führungsvorschriften vorliegen, sollte mit ei-
nem effizienten Kennzeichnungs- und Re-
gistriersystem, das künftigen Entwicklungen 
auf dem Gebiet der gemeinschaftsweiten 
elektronischen Kennzeichnung Rechnung 
trägt, sichergestellt werden, dass die einzel-
nen Tiere und ihre Geburtsbetriebe identifi-
ziert werden können. 

 
(9)  Um künftigen Entwicklungen auf dem Ge-

biet der elektronischen Kennzeichnung von 
Schafen und Ziegen und insbesondere der 
Erfahrung mit ihrer praktischen Anwendung 
Rechnung zu tragen, sollte die Kommission 
dem Rat einen Bericht über die mögliche 
Einführung eines gemeinschaftsweiten Sys-
tems der elektronischen Kennzeichnung 
sowie die erforderlichen Vorschläge vorle-
gen. 

 
(10)  Außerdem sollte die Kommission insbeson-

dere unter Berücksichtigung der Arbeit ihrer 
Gemeinsamen Forschungsstelle in folgen-
den Bereichen die erforderlichen techni-
schen Weisungen, Definitionen und Verfah-
rensvorschriften liefern: technische Merkma-
le der Transponder und Lesegeräte; Test-
methoden; Akzeptanzkriterien und Zertifizie-
rungsmodell für zugelassene Testlaborato-
rien; Beschaffung geeigneter Transponder 
und Lesegeräte; Anbringung, Ablesen und 
Entnahme von Transpondern; Codierung 
von Transpondern; gemeinsames Glossar, 
Datenwörterbuch und Kommunikationsstan-
dards. 

 
(11)  In den Mitgliedstaaten, in denen der Schaf- 

oder Ziegenbestand relativ klein ist, ist die 
Einführung eines Systems der elektroni-
schen Kennzeichnung möglicherweise nicht 
gerechtfertigt; daher sollte diesen Mitglied-
staaten erlaubt werden, das System auf 
freiwilliger Basis einzuführen. Außerdem 
sollte eine Möglichkeit zur Anpassung der 
Bestandsschwellen, unterhalb deren die e-
lektronische Kennzeichnung auf freiwilliger 
Basis erfolgen kann, nach einem schnellen 
Verfahren vorgesehen werden. 

 
(12)  Zur Ermittlung der Verbringungen von Scha-

fen und Ziegen sollten die Tiere ordnungs-
gemäß gekennzeichnet und sollte jede 
Verbringung rückverfolgbar sein. 

 
(13)  Tierhaltern muss die Aktualisierung der 

Bestandsangaben zur Auflage gemacht 
werden. Die erforderlichen Mindestangaben 
sollte auf Gemeinschaftsebene festgelegt 
werden. 

 
(14) Jeder Mitgliedstaat erstellt ein zentrales 

Register mit einer stets auf dem neuesten 
Stand zu haltenden Liste aller Tierhalter, die 

unter diese Verordnung fallen und ihre Tä-
tigkeit in seinem Hoheitsgebiet ausüben, 
sowie den auf Gemeinschaftsebene festge-
legten Mindestangaben. 

 
(15) Zur schnellen und zuverlässigen Ermittlung 

des Verbleibs von Tieren sollte jeder Mit-
gliedstaat eine elektronische Datenbank an-
legen, in der alle in seinem Hoheitsgebiet 
ansässigen Betriebe und alle Tierverbrin-
gungen erfasst sind. 

 
(16) Die Art der Kennzeichnung sollte auf Ge-

meinschaftsebene festgelegt werden. 
 
(17) Tierhändler sollten über ihre Transaktionen 

Aufzeichnungen führen, die der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen sind. 

 
(18) Zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung ist ein schneller und effizienter 
Informationsaustausch zwischen den Mit-
gliedstaaten über Kennungsgeräte und Be-
zugsdokumente erforderlich. Mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. 
März 1997 über die gegenseitige Amtshilfe 
zwischen Verwaltungsbehörden der Mit-
gliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser 
Behörden mit der Kommission im Hinblick 
auf die ordnungsgemäße Anwendung der 
Zoll- und der Agrarregelung und der Richtli-
nie 89/608/EWG des Rates vom 21. No-
vember 1989 betreffend die gegenseitige 
Unterstützung der Verwaltungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit 
dieser Behörden mit der Kommission, um 
die ordnungsgemäße Anwendung der tier-
ärztlichen und tierzuchtrechtlichen Vorschrif-
ten zu gewährleisten, wurden entsprechen-
de Gemeinschaftsvorschriften festgelegt. 

 
(19)  Um die Zuverlässigkeit der mit dieser Ver-

ordnung eingeführten Regelung gewährleis-
ten zu können, sollten die Mitgliedstaaten 
unbeschadet der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 
1995 über den Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Europäischen Gemeinschaften 
angemessene und wirksame Kontrollen 
durchführen. 

 
(20)  Um dem mit dieser Verordnung eingeführ-

ten System bei der Gewährung bestimmter 
Beihilfen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates vom 29. September 
2003 mit gemeinsamen Regeln für Direkt-
zahlungen im Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungs-
regelungen für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe Rechnung zu tragen, sollte die ge-
nannte Verordnung entsprechend geändert 
werden. 

 
(21)  Die zur Durchführung dieser Verordnung 

erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß 
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dem Beschluss 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Mo-
dalitäten für die Ausübung der der Kommis-
sion übertragenen Durchführungsbefugnisse 

erlassen werden — 
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 
 
 
 

Artikel 1 
 
(1) Jeder Mitgliedstaat führt nach Maßgabe dieser Verordnung ein System zur Kennzeich-
nung und Registrierung von Schafen und Ziegen ein. 
 
(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet etwaiger zukünftiger Vorschriften der Gemeinschaft 
zur Tilgung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie unbeschadet der Richtlinie 91/496/ EWG 
und der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 
 
 

Artikel 2 
 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 
 
a) „Tier“ jedes Schaf und jede Ziege; 
 
b) „Betrieb“ jede Einrichtung, jede Anlage bzw. — im Falle der Freilandhaltung — jeden Ort, 

in der bzw. an dem Tiere ständig oder vorübergehend gehalten, aufgezogen oder behan-
delt werden, mit Ausnahme von Tierarztpraxen und Tierkliniken; 

 
c) „Tierhalter“ jede natürliche oder juristische Person, die, wenn auch nur vorübergehend, für 

Tiere verantwortlich ist, mit Ausnahme von Tierarztpraxen oder Tierkliniken; 
 
d) „zuständige Behörde“ die in einem Mitgliedstaat für die Durchführung der Veterinärkontrol-

len und die Durchführung dieser Verordnung zuständige(n) bzw. damit beauftragte(n) Zent-
ralbehörde(n) oder - im Falle der Prämienkontrolle -die mit der Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 1782/2003 beauftragte Behörde. 

 
e) „innergemeinschaftlicher Handel“ den Handel gemäß Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie 

91/68/EWG. 
 
 

Artikel 3 
 
(1) Das System zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren umfasst folgende Ele-
mente: 
 
a) Kennzeichen zur Identifikation jedes Tieres; 
 
b) aktuelle Bestandsregister in jedem Betrieb; 
 
c) Begleitdokumente; 
 
d) ein zentrales Betriebsregister und/oder eine elektronische 

Datenbank. 
 
(2) Die Kommission und die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats haben 
Zugang zu allen unter diese Verordnung fallenden Informationen. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle interessierten 
Parteien einschließlich der von dem betreffenden Staat anerkannten Verbraucherorganisatio-
nen Zugang zu diesen Informationen erhalten, vorausgesetzt, die nationalen Bestimmungen 
über Datenschutz und Datenvertraulichkeit bleiben gewahrt. 
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Artikel 4 
 

ÄVO Nr. 1791/06 L 363 
 (1) Alle Tiere eines Betriebs, die nach dem 9. Juli 2005 „ bzw. im Falle Bulgariens und Rumä-
niens dem Tag des Beitritts“ geboren sind, werden innerhalb einer von dem betreffenden Mit-
gliedstaat festzusetzenden Frist ab dem Geburtsdatum des Tieres, zumindest jedoch, bevor das 
Tier seinen Geburtsbetrieb verlässt, gemäß Absatz 2 gekennzeichnet. Die genannte Frist darf 
sechs Monate nicht überschreiten. 
 
Abweichend davon können die Mitgliedstaaten diese Frist für Tiere in extensiven Haltungssys-
temen oder in Freilandhaltung auf höchstens neun Monate verlängern. Die betreffenden Mit-
gliedstaaten unterrichten die Kommission, wenn von dieser Abweichung Gebrauch gemacht 
wird. Falls erforderlich können nach dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Verfahren Durchfüh-
rungsvorschriften festgelegt werden. 
 
(2) 

a) Die Tiere werden gekennzeichnet durch ein erstes Kennzeichen, das die im Anhang un-
ter Abschnitt A Nummern 1 bis 3 genannten Anforderungen erfüllt. 

 
b) Die Tiere werden gekennzeichnet durch ein zweites Kennzeichen, das von der zustän-

digen Behörde genehmigt wurde und die im Anhang unter Abschnitt A Nummer 4 auf-
geführten technischen Anforderungen erfüllt. 

 
c) Dieses zweite Kennzeichen kann jedoch bis zu dem in Artikel 9 Absatz 3 genannten 

Zeitpunkt durch das im Anhang unter Abschnitt A Nummer 5 beschriebene System er-
setzt werden; dies gilt nicht für Tiere im innergemeinschaftlichen Handel. 

 
d) Die Mitgliedstaaten, die das unter Buchstabe c) genannte System einführen, beantra-

gen bei der Kommission dessen Genehmigung nach dem in Artikel 13 Absatz 2 ge-
nannten Verfahren. Zu diesem Zweck prüft die Kommission die von den Mitgliedstaaten 
vorgelegten Unterlagen und führt die zur Bewertung des Systems erforderlichen Unter-
suchungen durch. Nach Abschluss dieser Untersuchungen unterbreitet die Kommission 
binnen 90 Tagen ab Eingang des Genehmigungsantrags dem Ständigen Ausschuss für 
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit einen Bericht mit einem Entwurf entspre-
chender Maßnahmen. 

 
(3) Für weniger als zwölf Monate alte Schlachttiere, die nicht für den innergemeinschaftli-
chen Handel oder die Ausfuhr in Drittländer bestimmt sind, kann die zuständige Behörde als 
Alternative zu den in Absatz 2 genannten Kennzeichen jedoch die im Anhang unter Abschnitt A 
Nummer 7 beschriebene Kennzeichnungsmethode genehmigen. 
 

ÄVO Nr. 1791/06 L 363 
(4) Aus Drittländern eingeführte Tiere, die nach dem 9. Juli 2005 „bzw. im Falle Bulgariens 
und Rumäniens dem Tag des Beitritts“ gemäß der Richtlinie 91/496/EWG kontrolliert wurden 
und im Hoheitsgebiet der Gemeinschaft verbleiben, werden im Bestimmungsbetrieb, der Tier-
haltung betreibt, innerhalb einer von dem betreffenden Mitgliedstaat festzusetzenden Frist von 
höchstens 14 Tagen nach der Durchführung dieser Kontrollen, in jedem Fall jedoch vor Verlas-
sen des Betriebs, gemäß Absatz 2 gekennzeichnet. 
 
Die ursprüngliche Drittlandskennzeichnung wird zusammen mit dem vom Bestimmungsmit-
gliedstaat zugeteilten Kenncode im Bestandsregister gemäß Artikel 5 erfasst. 
 
Die Kennzeichnung gemäß Absatz 1 erübrigt sich jedoch, wenn ein Schlachttier von der für die 
Veterinärkontrolle zuständigen Grenzkontrollstelle auf direktem Wege zu einem Schlachthof 
befördert wird, der in dem Mitgliedstaat liegt, in dem die in Unterabsatz 1 genannten Kontrollen 
durchgeführt wurden, und wenn das betreffende Tier nach der Durchführung dieser Kontrollen 
binnen 5 Werktagen geschlachtet wird. 
 
(5) Tiere aus anderen Mitgliedstaaten behalten ihre ursprünglichen Kennzeichen. 
 
(6) Kein Kennzeichen darf ohne die Genehmigung der zuständigen Behörde entfernt oder 
ersetzt werden. Bei Unleserlichkeit oder Verlust eines Kennzeichens wird gemäß diesem Artikel 
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so bald wie möglich ein Ersatzkennzeichen mit identischem Kenncode angebracht. Das Ersatz-
kennzeichen kann zusätzlich zum Kenncode mit einer Seriennummer markiert sein, die sich 
jedoch vom Kenncode unterscheiden muss. 
 
Die zuständige Behörde kann jedoch genehmigen, dass das Ersatzkennzeichen unter ihrer 
Kontrolle einen anderen Code erhält, sofern das Ziel der Rückverfolgbarkeit dadurch nicht ge-
fährdet wird, insbesondere bei Tieren, die gemäß Absatz 3 gekennzeichnet wurden. 
 
(7) Die Kennzeichen werden nach einem von der zuständigen Behörde festgelegten Ver-
fahren dem Betrieb zugeteilt, zugeleitet und appliziert. 
 
(8) Die Mitgliedstaaten übermitteln untereinander und der Kommission ein Modell der in 
ihrem Hoheitsgebiet verwendeten Kennzeichen und teilen die Kennzeichnungsmethode mit. 
 
(9) Bis zu dem in Artikel 9 Absatz 3 genannten Zeitpunkt tragen die Mitgliedstaaten, die auf 
freiwilliger Basis eine elektronische Kennzeichnung gemäß dem Anhang Abschnitt A Nummern 
4 und 6 eingeführt haben, dafür Sorge, dass die Nummer für die elektronische Identifikation der 
einzelnen Tiere und die Merkmale des verwendeten Kennzeichens in der entsprechenden Ge-
sundheitsbescheinigung gemäß der Richtlinie 91/68/EWG, die die Tiere im innergemeinschaftli-
chen Handel begleitet, vermerkt sind. 
 
 

Artikel 5 
 
(1) Jeder Tierhalter, mit Ausnahme der Transportunternehmer, führt ein stets auf dem neu-
esten Stand zu haltendes Bestandsregister, das mindestens die Angaben gemäß Abschnitt B 
des Anhangs enthält. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten können vom Tierhalter verlangen, dass er zusätzlich zu den Anga-
ben gemäß Abschnitt B des Anhangs weitere Angaben in das in Absatz 1 genannte Bestands-
register aufnimmt. 
 
(3) Dieses Register wird manuell oder elektronisch in einem von der zuständigen Behörde 
genehmigten Format geführt und während eines von der zuständigen Behörde festzusetzenden 
Zeitraums von mindestens drei Jahren im Betrieb zur Verfügung gehalten und der zuständigen 
Behörde auf Verlangen jederzeit vorgelegt. 
 
(4) Abweichend von Absatz 1 ist die Aufnahme der nach Abschnitt B des Anhangs erforder-
lichen Daten in ein Register in den Mitgliedstaaten freigestellt, in denen eine betriebsfähige 
zentrale elektronische Datenbank diese Daten bereits enthält. 
 
(5) Jeder Tierhalter legt der zuständigen Behörde auf Verlangen alle Angaben über Her-
kunft, Kennzeichnung und gegebenenfalls Bestimmung von Tieren vor, die sich in den letzten 
drei Jahren in seinem Besitz befanden oder von ihnen gehalten, befördert, vermarktet oder 
geschlachtet wurden. 
 
(6) Die Mitgliedstaaten übermitteln den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission ein 
Muster des in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet verwendeten Bestandsregisters und teilen eine 
genehmigte Abweichung von Absatz 1 gegebenenfalls mit. 
 
 

Artikel 6 
ÄVO Nr. 1791/06 L 363 

(1) Ab 9. Juli 2005 „bzw. im Falle Bulgariens und Rumäniens dem Tag des Beitritts“ müs-
sen Tiere bei jeder Verbringung zwischen zwei verschiedenen Betrieben innerhalb des nationa-
len Hoheitsgebiets mit einem Begleitdokument gemäß einem von der zuständigen Behörde 
festgelegten Muster versehen sein; das Dokument muss mindestens die Angaben gemäß Ab-
schnitt C des Anhangs enthalten und ist vom Tierhalter auszufüllen, wenn die zuständige Be-
hörde dies nicht getan hat. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können in das in Absatz 1 genannte Begleitdokument zusätzlich zu 
den Angaben gemäß Abschnitt C des Anhangs weitere Angaben aufnehmen oder aufnehmen 
lassen. 
 
(3) Das Begleitdokument wird vom Tierhalter des Bestimmungsbetriebs während eines von 
der zuständigen Behörde festzusetzenden Zeitraums von mindestens drei Jahren verwahrt. Der 
Tierhalter übermittelt der zuständigen Behörde auf Anfrage eine Kopie. 
 
(4) Abweichend von Absatz 1 ist die Verwendung des Begleitdokuments in den Mitglied-
staaten, die über eine betriebsbereite zentrale elektronische Datenbank verfügen, die zumin-
destens die nach Abschnitt C des Anhangs erforderlichen Daten außer der Unterschrift des 
Tierhalters enthält, freigestellt. 
 
(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln untereinander und der Kommission ein Muster des in 
ihrem Hoheitsgebiet verwendeten Begleitdokuments und teilen gegebenenfalls mit, ob eine 
Abweichung nach Absatz 4 vorliegt. 
 
 

Artikel 7 
 
(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass alle Betriebe der Tierhalter, die ihre Tätigkeit 
in seinem Hoheitsgebiet ausüben, mit Ausnahme der Transportunternehmer, in einem von der 
zuständigen Behörde geführten zentralen Register erfasst sind. 
 
(2) Dieses Register enthält Angaben über den Kenncode des Betriebs oder, wenn die Be-
hörde dies genehmigt, den Kenncode des Tierhalters, der kein Transportunternehmer ist, die 
Tätigkeit des Tierhalters, die Produktionsrichtung (Fleisch oder Milch) und die gehaltenen Arten. 
Hält der Tierhalter die Tiere ständig, so nimmt er die Zählung der gehaltenen Tiere in von der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats festgelegten regelmäßigen Abständen, mindestens 
jedoch einmal jährlich vor. 

ÄVO Nr. 1791/06 L 363 
(3) Betriebe werden so lange im zentralen Register geführt, bis während drei aufeinander 
folgender Jahre keine Tiere mehr gehalten wurden. Ab dem 9. Juli 2005 „bzw. im Falle Bulga-
riens und Rumäniens dem Tag des Beitritts“ wird das Register in die elektronische Datenbank 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 aufgenommen. 
 
 

Artikel 8 
ÄVO Nr. 1791/06 L 363 

(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats errichtet ab dem 9. Juli 2005 „bzw. im 
Falle Bulgariens und Rumäniens dem Tag des Beitritts“ eine elektronische Datenbank gemäß 
Abschnitt D Nummer 1 des Anhangs. 
 
(2) Die Tierhalter, mit Ausnahme der Transportunternehmer, legen der zuständigen Behör-
de über den Tierhalter oder den Tierhaltungsbetrieb innerhalb von 30 Tagen und über die 
Verbringung von Tieren innerhalb von 7 Tagen folgende Angaben vor: 
 
a) die für das zentrale Register bestimmten Angaben und das Ergebnis der Zählung gemäß 

Artikel 7 Absatz 2 sowie die für die Errichtung der Datenbank gemäß Absatz 1 erforderli-
chen Angaben; 

 
b) in den Mitgliedstaaten, welche die Abweichung gemäß Artikel 6 Absatz 4 in Anspruch 

nehmen, die in dem Begleitdokument gemäß Artikel 6 enthaltenen Angaben zu jeder 
Verbringung eines Tieres. 

 
(3) Es steht der zuständigen Behörde der einzelnen Mitgliedstaaten frei, eine elektronische 
Datenbank zu errichten, die mindestens die in Abschnitt D Nummer 2 des Anhangs aufgeführ-
ten Angaben enthält. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können in die elektronische Datenbank im Sinne der Absätze 1 und 
3 zusätzlich zu den in Abschnitt D Nummern 1 und 2 des Anhangs aufgeführten Angaben weite-
re Angaben aufnehmen. 
 
(5) Ab dem 1. Januar 2008 ist die in Absatz 3 genannte Datenbank obligatorisch. 
 
 

Artikel 9 
 
(1) Leitlinien und Verfahrensvorschriften für die Anwendung der elektronischen Kennzeich-
nung werden nach dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 
 
(2) Die Entscheidungen gemäß Absatz 1 werden zur Verbesserung der Anwendung der 
allgemeinen elektronischen Kennzeichnung erlassen. 
 ÄVO Nr. 1560/07 L 340 
(3) „Ab dem 31. Dezember 2009 ist die elektronische Kennzeichnung gemäß den in Absatz 
1 genannten Leitlinien gemäß den einschlägigen Bestimmungen in Abschnitt A des Anhangs für 
alle Tiere verbindlich vorgeschrieben.“ 
 
In den Mitgliedstaaten, in denen die Zahl der Ziegen und Schafe insgesamt 600 000 Tiere nicht 
übersteigt, kann jedoch die elektronische Kennzeichnung für Tiere, die nicht in den innerge-
meinschaftlich Handel gelangen, auf freiwilliger Basis eingeführt werden. 
 
Die Mitgliedstaaten, in denen die Gesamtzahl der Ziegen 160 000 Tiere nicht übersteigt, kön-
nen diese elektronische Kennzeichnung für Ziegen, die nicht in den innergemeinschaftlichen 
Handel gelangen, auf freiwilliger Basis einführen. 
 ÄVO Nr. 1560/07 L 340 
(4) „Die Mitgliedstaaten können vor dem 31. Dezember 2009 die elektronische Kennzeich-
nung für Tiere, die in ihrem Hoheitsgebiet geboren werden, verbindlich vorschreiben.“ 
 
 

Artikel 10 
 
(1) Änderungen der Anhänge sowie die Durchführungsvorschriften zu dieser Verordnung 
werden nach dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 
 
Diese Vorschriften betreffen insbesondere 
 
a) die erforderlichen Mindestkontrollen, 
 
b) die Anwendung von Verwaltungssanktionen, 
 
c) während der Anlaufzeit des Systems die notwendigen Übergangsmaßnahmen. 
 
(2) Folgende Vorgaben können nach dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Verfahren ak-
tualisiert werden: 
 
a) die Fristen für die Vorlage der Angaben gemäß Artikel 8 Absatz 2, 
 
b) die Bestandsschwellen gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3. 
 
 

Artikel 11 
 
(1) Die Mitgliedstaaten teilen untereinander und der Kommission die für die ordnungsge-
mäße Durchführung dieser Verordnung zuständige Behörde mit. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die für die Kennzeichnung und Registrie-
rung von Tieren zuständigen Personen Anweisungen und Anleitungen zur Durchführung der 
einschlägigen Vorschriften des Anhangs erhalten haben, und dass geeignete Lehrgänge ange-
boten werden. 
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Artikel 12 

 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden. Die vorgesehenen Kontrollen erfolgen 
unbeschadet etwaiger anderer Kontrollen, die die Kommission gemäß Artikel 9 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 2988/95 durchführt. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei Verstoß gegen diese Verordnung 
verhängt werden können, und tragen dafür Sorge, dass sie ordnungsgemäß angewendet wer-
den. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
 
(3) In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden prüfen Experten der Kommission,  
 
a) ob die Mitgliedstaaten die Vorschriften dieser Verordnung einhalten; 
 
b) nötigenfalls vor Ort, ob die in Absatz 1 vorgesehenen Kontrollen nach Maßgabe dieser 

Verordnung durchgeführt werden. 
 
(4) Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet eine Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt wird, ge-
währen den Sachverständigen der Kommission jede zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe erforder-
liche Unterstützung. 
 
Die Ergebnisse der Kontrollen werden mit der zuständigen Behörde des betreffenden Mitglied-
staats besprochen, bevor ein Schlussbericht erstellt und in Umlauf gebracht wird. 
 
(5) Soweit die Kommission dies aufgrund der Kontrollergebnisse für gerechtfertigt hält, wird 
die Lage im Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit gemäß Artikel 
13 Absatz 1 überprüft. Die Kommission kann nach dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Ver-
fahren die notwendigen Entscheidungen treffen. 
 
(6) Die Kommission überwacht die Lageentwicklung. Je nachdem, wie sich die Lage entwi-
ckelt, kann sie die Entscheidungen gemäß Absatz 5 nach dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten 
Verfahren anpassen oder aufheben. 
 
(7) Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel werden gegebenenfalls nach dem in Arti-
kel 13 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 
 
 

Artikel 13 
 
(1) Die Kommission wird von dem mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates eingesetzten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit, im Folgenden „Ausschuss“ genannt, unterstützt. 
 
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlus-
ses 1999/468/EG. 
 
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate fest-
gesetzt. 
 
(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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Artikel 14 

 
Die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 wird wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„(2) Im Falle der Anwendung der Artikel 67, 68, 69, 70 und 71 umfasst das integrierte Sys-
tem ein gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrie-
rung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates und gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einführung eines Systems 
zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der Richtlinien 92/ 102/EWG und 64/432/EWG einge-
richtetes System zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren. 

 
2. Artikel 25 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: „Diese Systeme, insbesondere 

das System zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren nach der Richtlinie 92/ 
102/EWG, der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 und der Verordnung (EG) Nr. 0000/2004 
müssen im Sinne von Artikel 26 der vorliegenden Verordnung mit dem integrierten System 
kompatibel sein.“ 

 
3. Artikel 115 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Sobald die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 anwendbar wird, sind nur die Tiere prämien-
fähig, die nach diesen Regeln gekennzeichnet und registriert sind.“ 
 

4. In Anhang III Abschnitt A wird folgender Punkt 8a hinzugefügt: 
 
 
 
 

 
„8a. 

 
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 
des Rates vom 17. Dezember 
2003 zur Einführung eines 
Systems zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Schafen 
und Ziegen und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 sowie der Richtli-
nien 92/102 EWG und 
64/432/EWG (ABl. L 5 vom 
9.1.2004, S. 8)  

 
Artikel 3, 4 und 5“ 

 
 

Artikel 15 
 
Die Richtlinie 92/102/EWG wird wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 2 Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 
 
„a)  Tiere: alle Tiere der unter die Richtlinie 64/432/EWG (*) fallenden Arten mit Ausnahme von 

Rindern; 
 
 
2. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Den Mitgliedstaaten kann nach dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 90/425/EWG 
gestattet werden natürlichen Personen, die zum eigenen Gebrauch oder Verzehr nur ein 
einziges Schwein halten, oder zur Berücksichtigung besonderer Gegebenheiten von dem 
in Absatz 1 Buchstabe a) genannten Verzeichnis auszunehmen, sofern dieses Tier vor 
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seiner Verbringung an einen anderen Ort den in dieser Richtlinie vorgesehenen Kontrollen 
unterzogen wird.“ 
 

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 
 

− in Unterabsatz 1 werden die Worte „von Rindern oder“ gestrichen; 
− in Unterabsatz 2 werden die Worte „zu verzeichnenden Geburten, Todesfälle und 

Bewegungen“ durch die Worte „zu verzeichnenden Bewegungen“ ersetzt; 
− Unterabsatz 4 wird gestrichen. 

 
b)  Absatz 1 Buchstabe b) wird gestrichen. 
 
c) Absatz 3 Buchstabe b) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„die Halter von Tieren, die zu einem Markt oder einer Sammelstelle bzw. von einem 
Markt oder einer Sammelstelle verbracht werden, ein Dokument beibringen, in dem 
dem Händler, der auf dem Markt oder an der Sammelstelle vorübergehend Halter der 
Tiere ist, Angaben zu diesen Tieren zur Kenntnis gebracht werden.“ 

 
4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

− In Unterabsatz 1 werden die Wort „Andere Tiere als Rinder“ gestrichen; 
− Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Jedoch können die Mitgliedstaaten bis zu dem Beschluss gemäß Artikel 10 dieser 
Richtlinie und abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz 2 der Richt-
linie 90/425/EWG bei allen Bewegungen von Tieren in ihrem Hoheitsgebiet an ihren in-
nerstaatlichen Regelungen festhalten. Diese Regelungen müssen es ermöglichen, den 
Betrieb, aus dem die Tiere kommen, zu identifizieren, und den Betrieb, in dem sie gebo-
ren wurden, ausfindig zu machen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Rege-
lungen mit, die sie zu diesem Zweck ab 1. Juli 1993 für Schweine anzuwenden geden-
ken. Nach dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 90/425/EWG kann ein Mitglied-
staat aufgefordert werden, diese Regelungen zu ändern, wenn sie die oben genannte 
Anforderung nicht erfüllen.“ 

− Unterabsatz 4 wird gestrichen. 
 

c)  Absatz 4 wird gestrichen. 
 

5. In Artikel 11 Absatz 1 werden der erste und der dritte Gedankenstrich gestrichen. 
 
 

Artikel 16 
 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d) der Richtlinie 64/432/EWG erhält folgende Fassung: 
 

„d) — soweit es Schweine betrifft — gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 92/102/EWG 
und — soweit es Rinder betrifft — gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 gekennzeichnet sein;“. 
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Artikel 17 

 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union in Kraft. 
 
Die Artikel 14, 15 und 16 gelten ab 9. Juli 2005. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2003. 
 
 
 
 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

G. ALEMANNO 
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 ÄVO Nr. 933/08 L 256 
 

„ANHANG 
 
A. KENNZEICHEN 
 
1.  Die zuständige Behörde genehmigt Kennzeichen gemäß den Vorgaben des Artikels 4 

Absatz 1, die 
 

a)  mindestens eine sichtbare und eine elektronisch lesbare Markierung des Tieres 
gewährleisten, 

 
b)  so konzipiert sind, dass sie am Tier befestigt bleiben, ohne dass es dadurch Scha-

den nimmt, und 
 
c)  sich leicht aus der Lebensmittelkette entfernen lassen. 

 
2.  Die Kennzeichen sind mit einem Kenncode versehen, der die folgenden Angaben in 

der angegebenen Reihenfolge enthält: 
 

a) entweder den aus zwei Buchstaben oder den aus drei Ziffern bestehenden ISO-
3166-Code (1) (‚Landescode‘) des Mitgliedstaats, in dem sich der Betrieb befindet, 
in dem das Tier zum ersten Mal gekennzeichnet wurde; 

 
b) einen höchstens zwölfstelligen individuellen Code für das Tier. 

 
Über die in den Buchstaben a und b genannten Angaben hinaus und sofern dies nicht 
die Lesbarkeit der Codes beeinträchtigt, kann die zuständige Behörde die Verwen-
dung eines Strichcodes sowie die Aufnahme ergänzender Angaben des Tierhalters 
genehmigen. 

 
Österreich  AT  040 
Belgien BE  056 
Bulgarien  BG  100 
Zypern  CY  196 
Tschechische 
Republik CZ  203 
Dänemark  DK  208 
Estland  EE  233 
Finnland  FI  246 
Frankreich  FR  250 
Deutschland  DE  276 
Griechenland  EL  300 
Ungarn  HU  348 
Irland  IE  372 
Italien  IT  380 
Lettland  LV  428 
Litauen  LT  440 
Luxemburg  LU  442 
Malta  MT  470 
Niederlande  NL  528 
Polen  PL  616 
Portugal  PT  620 
Rumänien  RO  642 
Slowakei  SK  703 
Slowenien  SI  705 
Spanien  ES  724 
Schweden  SE  752 
Vereinigtes 
Königreich UK  826 
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3.  Das in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a genannte erste Kennzeichen muss entweder 
die Kriterien des nachstehenden Buchstabens a oder die Kriterien des nachstehenden 
Buchstabens b erfüllen: 

 
a) elektronisches Kennzeichen in Form eines Bolus oder einer elektronischen Ohr-

marke mit den unter Nummer 6 aufgeführten technischen Eigenschaften, 
 
b) Ohrmarke aus beständigem, fälschungssicherem Werkstoff mit einer Beschriftung, 

die während der gesamten Lebenszeit des Tieres gut leserlich bleibt; die Marke ist 
nicht wieder verwendbar und der Kenncode gemäß Nummer 2 muss unauslösch-
lich sein. 

 
4.  Das in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b genannte zweite Kennzeichen muss die folgen-

den Kriterien erfüllen: 
 

a) bei nach Nummer 3 Buchstabe a gekennzeichneten Tieren: 
 

i)  Ohrmarke, die die unter Nummer 3 Buchstabe b genannten Kriterien erfüllt, 
oder 

 
ii)  Kennzeichnung an der Fessel, die die unter Nummer 3 Buchstabe b genannten 

Kriterien für Ohrmarken erfüllt, 
oder 

 
iii)  Tätowierung, außer bei Tieren im innergemeinschaftlichen Handel, 

 
b) bei nach Nummer 3 Buchstabe b gekennzeichneten Tieren: 

 
i)  elektronisches Kennzeichen, das die unter Nummer 3 Buchstabe a genannten 

Kriterien erfüllt, oder 
 
ii)  im Falle von Tieren, die nicht in den innergemeinschaftlichen Handel kommen, 

elektronische Kennzeichnung in Form eines elektronischen Kennzeichens an 
der Fessel oder eines injizierbaren Transponders mit den unter Nummer 6 auf-
geführten technischen Eigenschaften oder 

iii)  sofern keine Pflicht zur elektronischen Kennzeichnung gemäß Artikel 9 Absatz 
3 besteht: 

 
—  Ohrmarke, die die unter Nummer 3 Buchstabe b genannten Kriterien erfüllt, 
 
—  Kennzeichnung an der Fessel, die die unter Nummer 3 Buchstabe b ge-

nannten Kriterien für Ohrmarken erfüllt, oder 
 
—  Tätowierung. 

 
5.  Das System nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c erfordert eine pro Betrieb und indivi-

duell durchgeführte Kennzeichnung der Tiere, sieht ein Verfahren vor, nach dem das 
Kennzeichen bei Unleserlichkeit oder Verlust unter der Kontrolle der zuständigen Be-
hörde ersetzt wird, ohne dass die Rückverfolgbarkeit zwischen Betrieben beeinträch-
tigt wird, um Tierseuchen in den Griff zu bekommen, und ermöglicht die Rückverfol-
gung der Verbringungen der Tiere innerhalb des Gebiets eines Mitgliedstaats zu dem-
selben Zweck. 

 
6. Die elektronischen Kennzeichen müssen die folgenden technischen Normen erfüllen: 
 

a)  es handelt sich um Nurlese-Passivtransponder mit der den ISO-Normen 11784 und 
11785 entsprechende HDXoder FDX-B-Übertragung; 

 
b)  sie sind mit der ISO-Norm 11785 entsprechenden Lesegeräten ablesbar, d. h. 

HDX- oder FDX-B-Übertragung zwischen Lesegerät und Transponder ist gewähr-
leistet; 
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c)  die Lesereichweite beträgt  
 
i)  mindestens 12 cm bei Ohrmarken und Kennzeichen an der Fessel, die mit 

Handlesegeräten gelesen werden, 
 
ii)  mindestens 20 cm bei Boli und injizierbaren Transpondern, die mit Handlesege-

räten gelesen werden, 
 
iii)  mindestens 50 cm bei allen Arten von Kennzeichen, die mit stationären Lesege-

räten gelesen werden. 
 
7. Die Kennzeichnungsmethode gemäß Artikel 4 Absatz 3 ist folgende: 
 

a)  die Tiere werden mit einer an einem Ohr angebrachten Ohrmarke gekennzeichnet, 
die von der zuständigen Behörde genehmigt wurde; 

 
b)  die Ohrmarke besteht aus beständigem, fälschungssicherem Werkstoff mit gut le-

serlicher Beschriftung; sie ist nicht wieder verwendbar und der Kenncode muss 
unauslöschlich sein; 

 
c)  die Ohrmarke muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

 
i)  den aus zwei Buchstaben bestehenden Landescode (1) und 
 
ii)  den Kenncode des Geburtsbetriebs oder einen individuellen Code für das Tier, 

der die Feststellung des Geburtsbetriebs ermöglicht. 
 

Mitgliedstaaten, die diese Alternativmethode anwenden, teilen dies der Kommission 
und den anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des Ausschusses gemäß Artikel 13 Ab-
satz 1 mit. 

 ÄVO Nr. 759/09 L 215 
 

„Sollen gemäß dieser Nummer gekennzeichnete Tiere über das Alter von zwölf Mona-
ten hinaus gehalten werden oder sind sie für den innergemeinschaftlichen Handel 
oder die Ausfuhr in Drittländer bestimmt, so müssen sie gemäß den Nummern 1 bis 4 
gekennzeichnet werden, so dass für jedes Tier eine lückenlose Rückverfolgbarkeit bis 
zum Herkunftsbetrieb gewährleistet ist.“ 

 
B. BESTANDSREGISTER 

ÄVO Nr. 1791/06 L 363 
 
1.  Ab dem 9. Juli 2005 „ bzw. im Falle Bulgariens und Rumäniens dem Tag des Beitritts“ 

enthält das Bestandsregister mindestens folgende Angaben: 
 
a)  Kenncode des Betriebs, 
 
b)  Anschrift und geografische Koordinaten oder gleichwertige Angaben zur Standort-

ermittlung des Betriebs, 
 
c)  Produktionsrichtung, 
 
d)  Ergebnis der letzten Zählung gemäß Artikel 7 und Datum, an dem sie durchgeführt 

wurde, 
 
e) Name und Anschrift des Tierhalters, 
 
f)  für abgehende Tiere: 

 
i)  Name des Transportunternehmers, 
 
ii)  amtliches Kennzeichen des Teils des Transportmittels, in dem die Tiere beför-

dert werden, 
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iii)  Kenncode oder Name und Anschrift des Bestimmungsbetriebs oder, für Tiere, 

die zu einem Schlachthof verbracht werden, Kenncode oder Angabe des 
Schlachthofs und Verbringungsdatum, oder eine gleich lautende Zweitausferti-
gung; 

 
oder beglaubigte Abschrift des Begleitdokuments gemäß Artikel 6, 

 
g)  für zugehende Tiere Kenncode des Herkunftsbetriebs und Ankunftsdatum, 
 
h)  gegebenenfalls Angaben über Ersetzungen von Kennzeichen. 

 
2.  Ab dem 31. Dezember 2009 enthält das Bestandsregister mindestens die folgenden 

aktuellen Informationen zu den einzelnen Tieren, die nach diesem Zeitpunkt geboren 
wurden: 

 
a)  Kenncode des Tieres, 
 
b)  im Herkunftsbetrieb: Geburtsjahr und Zeitpunkt der Kennzeichnung, 
 
c)  Todesmonat und -jahr, sofern das Tier im Betrieb gestorben ist, 
 
d)  Rasse und Genotyp (soweit bekannt). 

 
Für gemäß Abschnitt A Nummer 7 gekennzeichnete Tiere muss das Register für jede 
Partie Tiere mit derselben Kennzeichnung die Angaben gemäß den vorstehenden 
Buchstaben a bis d sowie die Anzahl der Tiere enthalten. 

 
3. Das Bestandsregister muss den Namen und die Unterschrift der von der zuständigen 

Behörde benannten oder bevollmächtigten Person, die das Register überprüft hat, 
sowie das Datum der Überprüfung enthalten. 

 
 
C. BEGLEITDOKUMENT 
 
1. Das Begleitdokument wird von dem Tierhalter auf der Grundlage eines von der zu-

ständigen Behörde festgelegten Modells erstellt. Es muss mindestens folgende Anga-
ben enthalten: 

 
a)  Kenncode des Betriebs, 
 
b)  Name und Anschrift des Tierhalters, 
 
c)  Gesamtzahl der verbrachten Tiere, 
 
d)  Kenncode oder Name und Anschrift des Bestimmungsbetriebs oder des nächsten 

Tierhalters oder, wenn die Tiere zu einem Schlachthof verbracht werden, Kennco-
de oder Name und Standort des Schlachthofs, oder — bei Wanderhaltung — Be-
stimmungsort, 

 
e)  Daten des benutzten Transportmittels und des Transportunternehmers einschließ-

lich seiner Zulassungsnummer, 
 
f)  Verbringungsdatum, 
 
g)  Unterschrift des Tierhalters. 
 

 ÄVO Nr. 759/09 L 215 
 

„2. Ab 1. Januar 2011 erfasst der Halter des Herkunftsbetriebs auf dem Begleitdokument 
den individuellen Kenncode jedes Tieres gemäß den Anforderungen in Abschnitt A 
Nummern 1 bis 6 vor der Verbringung.  
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Abweichend von den Bestimmungen im ersten Unterabsatz kann die zuständige Behörde 

bei Verbringungen, die nicht im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels erfol-
gen, genehmigen, dass die Erfassung des individuellen Kenncodes jedes Tieres im 
Namen des Tierhalters des Herkunftsbetriebs unter folgenden Bedingungen im Be-
stimmungsbetrieb vorgenommen wird:  

 
a) Die Tiere werden nicht in denselben Transportmitteln verbracht wie die Tiere ande-

rer Betriebe, es sei denn, die einzelnen Partien sind physisch voneinander ge-
trennt;  

 
b) der Bestimmungsbetrieb ist von der zuständigen Behörde befugt, die Kenncodes 

der einzelnen Tiere im Namen des Halters des Herkunftsbetriebs zu erfassen;  
 
c) durch entsprechende Verfahren wird sichergestellt, dass binnen 48 Stunden nach 

Verlassen des Herkunftsbetriebs  
 

i) der individuelle Kenncode jedes Tieres gemäß Abschnitt B Nummer 2 Buchstabe 
a im Bestandsregister des Herkunftsbetriebs erfasst wird;  

ii) der zuständigen Behörde die Angaben über die Verbringung übermittelt wer-
den, damit sie die elektronische Datenbank gemäß Abschnitt D Nummer 2 ak-
tualisieren kann.“  

 
 
3.  Bei Tieren, die bis zum 31. Dezember 2009 geboren wurden, besteht keine Pflicht zur 

Aufnahme der unter der vorstehenden Nummer 2 vorgesehenen Angaben 
 

a)  bei der Verbringung in einen Schlachthof, entweder direkt oder in einem Kanalisie-
rungsverfahren (das jedoch keine weiteren Verbringungen in andere Betriebe 
beinhalten darf), 

 
b)  bis zum 31. Dezember 2011 bei allen anderen Arten der Verbringung. 

 
 
D. ELEKTRONISCHE DATENBANK 
 
1. Die elektronische Datenbank enthält für jeden Betrieb mindestens folgende Daten: 
 

a)  Kenncode des Betriebs, 
 
b)  Anschrift und geografische Koordinaten oder gleichwertige Angaben zur Standort-

ermittlung des Betriebs, 
 
c)  Name, Anschrift und Tätigkeit des Tierhalters, 
 
d)  Tierart, 
 
e)  Produktionsrichtung, 

 ÄVO Nr. 759/09 L 215 
 
„f) das Ergebnis der Zählung der Tiere gemäß Artikel 7 Absatz 2 und das Datum, an 

dem diese Zählung durchgeführt wurde, außer in Mitgliedstaaten, in denen der in-
dividuelle Kenncode jedes in einem Betrieb gehaltenen Tieres in der zentralisierten 
elektronischen Datenbank erfasst ist.“  

 
g)  ein Datenfeld, in das die zuständige Behörde tierseuchenrechtliche Informationen 

(beispielsweise Angaben über Verbringungsbeschränkungen, Gesundheitsstatus 
oder andere im Rahmen gemeinschaftlicher oder nationaler Programme relevante 
Informationen) eintragen kann. 

 
2. Gemäß Artikel 8 wird jede einzelne Tierverbringung in der Datenbank erfasst. 
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Dabei sind mindestens folgende Angaben einzugeben: 
 

a) Zahl der verbrachten Tiere, 
 
b) Kenncode des Herkunftsbetriebs, 
 
c) Verbringungsdatum, 
 
d) Kenncode des Bestimmungsbetriebs, 
 
e) Ankunftsdatum.“ 
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============== 

 

 

 

 

 32006  R  1505 

 
 Verordnung (EG) Nr. 1505/2006 der Kommission vom 11. Oktober 2006 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates bezüglich 
der erforderlichen Mindestkontrollen im Zusammenhang mit der 
Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen 

 
 
 ABl. L  280 
 
 ÄNDERUNGEN: 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1505/2006 DER KOMMISSION 
vom 11. Oktober 2006 

 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates bezüglich der erforderlichen 

Mindestkontrollen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen 
und Ziegen 

 
 
 
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN-

SCHAFTEN — 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, 
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einführung eines 
Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Schafen und Ziegen und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der Richtlinien 
92/102/EWG und 64/432/EWG (1), insbesondere auf 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 sieht vor, dass 

jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser Verord-
nung ein System zur Kennzeichnung und Regist-
rierung von Schafen und Ziegen einführt. In die-
sem Zusammenhang sind die von den Mitglied-
staaten durchzuführenden erforderlichen Mindest-
kontrollen festzulegen, anhand deren die ord-
nungsgemäße Einhaltung der Vorschriften für die 
Kennzeichnung und Registrierung der betreffen-
den Tiere nach Maßgabe dieser Verordnung (im 
Folgenden „die Kontrollen“ genannt) überprüft 
wird. 

 
(2) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats sollte  

Kontrollen auf der Basis einer Risikoanalyse 
durchführen. Diese sollte allen relevanten Fakto-
ren, insbesondere auch Aspekten der Tiergesund-
heit, Rechnung tragen. 

 
(3) Der prozentuale Anteil der in den Mitgliedstaaten 

zu kontrollierenden Betriebe und Tiere sollte fest-
gelegt werden. Diese Prozentsätze werden bis 
zum 31. Dezember 2009 anhand der Ergebnisse 
der Berichte der Mitgliedstaaten über die durchge-
führten Kontrollen überprüft. 

 
(4) Generell sollten sämtliche Tiere eines Betriebs 

kontrolliert werden. Bei Betrieben mit mehr als 20 
Tieren sollte es der zuständigen Behörde jedoch 
gestattet sein, die Kontrollen auf eine repräsentati-
ve Stichprobe von Tieren zu beschränken. 

 
(5) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission einen 

Jahresbericht vorlegen, der Informationen zur 
Durchführung der Kontrollen enthält. In die vorlie-
gende Verordnung sollte ein Musterbericht aufge-
nommen werden. 

 
(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnah-

men entsprechen der Stellungnahme des Ständi-
gen Ausschusses für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit — 

 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 
Kontrolle der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 

seitens der Tierhalter 
 
Die Mitgliedstaaten führen vor Ort Kontrollen (im Folgenden „Kontrollen“ genannt) durch, um die Einhal-

tung der Vorschriften für die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 21/2004 durch die Tierhalter zu gewährleisten. 

 
Die Kontrollen entsprechen mindestens den in den Artikeln 2 bis 5 dieser Verordnung enthaltenen Mini-

malanforderungen. 
 
 

Artikel 2 

 
Anzahl der zu kontrollierenden Betriebe 

 
Die zuständige Behörde führt jährlich Kontrollen in mindestens 3 % der Betriebe durch, die zusammenge-

nommen mindestens 5 % der in dem betreffenden Mitgliedstaat gehaltenen Tiere ausmachen müssen. 
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Ergeben diese Kontrollen jedoch, dass die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 in erheblichem Umfang nicht 

eingehalten wurde, so werden die genannten Prozentsätze für den nachfolgenden jährlichen Kontroll-
zeitraum erhöht. 

 
 

Artikel 3 

 
Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe 

 
Die zuständige Behörde wählt die zu kontrollierenden Betriebe auf der Grundlage einer Risikoanalyse 

aus, die mindestens folgende Aspekte berücksichtigt: 
 
a)  Anzahl der im Betrieb gehaltenen Tiere; 
 
b)  Fragen der Tiergesundheit, insbesondere Ausbrüche von Tierseuchen in der Vergangenheit; 
 
c)  Höhe der für Schafe und Ziegen beantragten und/oder an den Betrieb ausgezahlten Jahresprämie; 
 
d) wesentliche Unterschiede im Vergleich zu vorangegangenen Jahreskontrollen; 
 
e)  Ergebnisse vorangegangener Jahreskontrollen, vor allem in Bezug auf die ordnungsgemäße Führung 

des Bestandsregisters und der Begleitdokumente; 
 
f)  ordnungsgemäße Übermittlung von Informationen an die zuständige Behörde; 
 
g) sonstige vom Mitgliedstaat festzulegende Kriterien. 
 

 

Artikel 4 

 
Art der Kontrollen 

 
(1) Die zuständige Behörde führt die Kontrollen in der Regel ohne Vorankündigung durch. 
 
Falls erforderlich, kann jedoch eine Vorankündigung erfolgen. Der Vorankündigungszeitraum ist in diesem 

Fall so kurz wie möglich zu halten und darf im Allgemeinen — von Ausnahmen abgesehen — 48 Stun-
den nicht überschreiten. 

 
(2) Die Kontrollen können zusammen mit anderen gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Inspektionen 

vorgenommen werden. 
 
 

Artikel 5 

 
Anzahl der zu kontrollierenden Tiere 

 
(1) Die zuständige Behörde überprüft die Kennzeichnung aller im Betrieb gehaltenen Tiere. 
 
Bei Betrieben mit mehr als 20 Tieren kann die zuständige Behörde jedoch beschließen, die Kennzeich-

nung bei einer repräsentativen Stichprobe der betroffenen Tiere im Einklang mit den international aner-
kannten Standards zu überprüfen, wenn die Anzahl der kontrollierten Tiere ausreicht, um 5 % der Ver-
stöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 seitens der betreffenden Tierhalter für ein Konfidenzni-
veau von 95 % festzustellen. 

 
(2) Ergibt die Kontrolle einer repräsentativen Stichprobe von Tieren gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 

2, dass die in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 genannten Anforderungen bezüglich 
der Kennzeichnung und Registrierung vom Tierhalter nicht erfüllt wurden, so werden sämtliche im Be-
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trieb gehaltenen Tiere in die Kontrolle einbezogen. 
 
Die zuständige Behörde kann jedoch beschließen, die Kennzeichnung bei einer repräsentativen Stichpro-

be der betroffenen Tiere im Einklang mit den international anerkannten Standards zu überprüfen, wenn 
gewährleistet ist, dass die Schätzung der Verstöße, die den Wert von 5 % überschreiten, mit einer Ge-
nauigkeit von +/– 2 % für ein Konfidenzniveau von 95 % erfolgt. 

 
 

Artikel 6 

 
Berichte der zuständigen Behörde 

 
Die zuständige Behörde erstellt zu jeder Kontrolle einen Bericht in einem vom betreffenden Mitgliedstaat 

auf nationaler Ebene standardisierten Format, der mindestens Folgendes umfasst: 
 
a)  Begründung für die Aufnahme des Betriebs in die Kontrollauswahl; 
 
b)  bei der Kontrolle anwesende Personen; 
 
c)  die Ergebnisse der Kontrolle sowie etwaige sonstige Erkenntnisse über die Nichteinhaltung der Verord-

nung (EG) Nr. 21/2004. 
 
Die zuständige Behörde gibt dem Tierhalter oder seinem Vertreter Gelegenheit, den Bericht zu unter-

zeichnen und gegebenenfalls Anmerkungen zum Inhalt zu machen. 
 
 

Artikel 7 

 
Jahresberichte der Mitgliedstaaten 

 
Die Mitgliedstaaten legen der Kommission spätestens bis zum 31. August 2008 und danach jedes Jahr 

spätestens bis zum 31. August einen Jahresbericht nach dem im Anhang beigefügten Muster vor, der 
die Ergebnisse der im vorangegangenen jährlichen Kontrollzeitraum durchgeführten Kontrollen enthält 
und mindestens folgende Angaben umfasst: 

 
a)  Anzahl der Betriebe im betreffenden Mitgliedstaat; 
 
b)  Anzahl der Betriebskontrollen; 
 
c)  Gesamtzahl der zu Beginn des Berichtszeitraums registrierten Tiere; 
 
d)  Anzahl der kontrollierten Tiere; 
 
e)  Kontrollergebnisse, die eine Nichteinhaltung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 seitens der Tierhalter 

belegen;  
 
f)  gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 verhängte Sanktionen. 
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Artikel 8 

 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 
 
Sie gilt ab dem 1. Januar 2007. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
 
Brüssel, den 11. Oktober 2006 
 
 

Für die Kommission 
Markos KYPRIANOU 

Mitglied der Kommission 
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ANHANG 

 
Ergebnisbericht über die Kontrollen im Schaf- und Ziegensektor bezüglich der Einhaltung der Vor-

schriften für die Kennzeichnung und Registrierung dieser Tiere gemäß der Verordnung (EG)  
Nr. 21/2004 

 
 
1. Allgemeine Angaben zu Betrieben, Tieren und Kontrollen 
 
 
Gesamtzahl der zu Beginn des Berichtszeitraums (1) in dem Mitgliedstaat regist-

rierten Betriebe 
 

Gesamtzahl der kontrollierten Betriebe  
 

 

Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollen   

Gesamtzahl der zu Beginn des Berichtszeitraums (1) in dem Mitgliedstaat regist-
rierten Schafe und Ziegen  

 

Gesamtzahl der Schafe und Ziegen in den während des Berichtszeitraums (1) 
kontrollierten Betrieben 

 

(1) Oder sonstiger nationaler Stichtag für die Tierstatistik. 

 
 
 
2. Verstöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 21/2004, nach Kategorie geordnet  
 
 
 Anzahl betroffe-

ner Tiere  
Anzahl betrof-

fener Be-
triebe 

1a.Verstoß gegen die Vorschriften über die Kennzeichnung von  
Schafen 

  

1b.Verstoß gegen die Vorschriften über die Kennzeichnung von Zie-
gen 

  

2. Diskrepanzen im Bestandsregister   

3. Nichtmitteilung von Verbringungen (1)   

4. Fehlerhafte Begleitdokumente   

5. Tiere/Betriebe, bei denen nur ein Verstoß im Sinne der Punkte 1 
bis 4 festgestellt wurde 

  

6. Tiere/Betriebe, bei denen mehr als ein Verstoß im Sinne der Punk-
te1 bis 4 festgestellt wurde 

  

7. Gesamtzahl der festgestellten Verstöße in Bezug auf Tie-
re/Betriebe (Punkte 5 und 6) 

  

(1) Soweit zutreffend, gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004. 
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3. Verhängte Sanktionen 
 
 
 Anzahl der von dem Verstoß 

betroffenen Tiere 
Anzahl der von dem Verstoß 

betroffenen Betriebe  
Insgesamt    
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 32006  D  0968 

 
 Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 2006 zur Durchführung 

der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich der Leitlinien und 
Verfahrensvorschriften für die Anwendung der elektronischen 
Kennzeichnung von Schafen und Ziegen  

 
 
 ABl. L  401 
 
 ÄNDERUNGEN: 
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Entscheidung der Kommission 
 

vom 15. Dezember 2006 
 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich der Leitlinien und 
Verfahrensvorschriften für die Anwendung der elektronischen Kennzeichnung von Schafen 

und Ziegen  
(2006/968/EG) 

 
 
 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
— 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft,  
 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 
des Rates vom 17.Dezember 2003 zur Einfüh-
rung eines Systems zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Schafen und Ziegen und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
sowie der Richtlinien 92/102/EWG und 
64/432/EWG, insbesondere auf Artikel 9 Absatz 
1, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
 
(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 sieht vor, 

dass jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Verordnung ein System zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Schafen und Ziegen 
einführt.  

 
(2) Die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 sieht 

außerdem vor, dass alle Tiere eines Be-
triebs, die nach dem 9.Juli 2005 geboren 
sind, mit zweierlei Kennzeichen zu identifi-
zieren sind. Beim ersten Kennzeichen han-
delt es sich um Ohrmarken, und die zweite 
Kennzeichnung ist in Abschnitt A Nummer 4 
des Anhangs der genannten Verordnung 
festgelegt. Als zweites Kennzeichen kann 
ein elektronischer Transponder gewählt 
werden. Darüber hinaus sieht Artikel 9 der 
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 vor, dass ab 
dem 1. Januar 2008 oder einem anderen 
vom Rat festzulegenden Datum die elektro-
nische Kennzeichnung als zweites Kennzei-
chen für alle Tiere verbindlich vorgeschrie-
ben ist. 

 
(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 sieht vor, 

dass die Kommission Leitlinien und Verfah-
rensvorschriften zur Verbesserung der An-
wendung der elektronischen Kennzeichnung 
erlässt. Diese Leitlinien und Verfahrensvor-
schriften sollten auf diejenigen Tiere ange-
wendet werden, die bereits ein zweites, 
elektronische Kennzeichen erhalten, und auf 
alle Tiere ab dem in Artikel 9 Absatz 3 der 
genannten Verordnung festgelegten Datum. 

 
(4)  Damit sichergestellt ist, dass die zum Zweck 

der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 an Scha-
fen und Ziegen anzubringenden Kennzei-
chen in allen Mitgliedstaaten lesbar sind, 
sollten mit der vorliegenden Entscheidung 
Mindestanforderungen an bestimmte Übe-
reinstimmungs- und Leistungstests für die 
Zulassung der Kennzeichen festgelegt wer-
den. 

 
(5)  Da die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 nicht 

vorsieht, dass jeder Unternehmer ein Lese-
gerät besitzen muss, sollten mit der vorlie-
genden Entscheidung Mindestanforderun-
gen an bestimmte Übereinstimmungs- und 
Leistungstests festgelegt werden, um den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Lesegeräte 
eine Orientierung an die Hand zu geben. 

 
(6)  Aufgrund der verschiedenen geografischen 

Gegebenheiten und Zuchtsysteme, unter 
denen Schafe und Ziegen in der Gemein-
schaft gehalten werden, sollten die Mitglied-
staaten die Möglichkeit haben, entspre-
chend ihrer spezifischen nationalen Gege-
benheiten zusätzliche Leistungstests vorzu-
schreiben.  

 
(7)  Die Internationale Organisation für Normung 

(ISO) hat Normen veröffentlicht, die Aspekte 
der Radiofrequenz- Identifikation (RFID) von 
Tieren betreffen. Darüber hinaus hat das In-
ternationale Komitee für Leistungsprüfungen 
in der Tierproduktion (ICAR) Verfahren ent-
wickelt, mit deren Hilfe die Übereinstimmung 
bestimmter RFID - Merkmale mit ISO – 
Normen überprüft werden soll. Diese Ver-
fahren wurden im Internationalen Abkom-
men für die Durchführung von Leistungsprü-
fungen in der von der ICAR - Vollversamm-
lung im Juni 2004 genehmigten Fassung 
veröffentlicht. Die ISO – Normen werden in-
ternational anerkannt und verwendet und 
sollten daher in der vorliegenden Entschei-
dung berücksichtigt werden. 

 
(8) Die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) der 

Kommission hat technische Leitlinien ausgear-
beitet, die Tests zur Bewertung der Leistung 
und Zuverlässigkeit der RFID – Geräte umfas-
sen, welche auf der Website der GFS als „JRC 
Technical Standards“ veröffentlicht sind In der 
vorliegenden Entscheidung sollten die wich-
tigsten Elemente dieser Leitlinien berücksich-
tigt werden.  
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(9)  Das Europäische Komitee für Normung (CEN) 

hat technische Normen veröffentlicht, die die 
Akkreditierung von Testlaboratorien betreffen. 
Diese Normen (EN – Normen) werden interna-
tional anerkannt und verwendet und sollten 
daher in der vorliegenden Entscheidung be-
rücksichtigt werden.  
 

(10)  Die in dieser Entscheidung vorgesehenen 
Maßnahmen entsprechen der Stellungnah-
me des Ständigen Ausschusses für die Le-
bensmittelkette und Tiergesundheit - . 

 
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 
 
 
 

Artikel 1 
 
Im Anhang zur vorliegenden Entscheidung werden die Leitlinien und Verfahren zur elektroni-
schen Kennzeichnung von Tieren dargelegt: 
 
a)  für das zweite Kennzeichen gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 

21/2004 und gemäß Abschnitt A Nummer 4 vierter Gedankenstrich des Anhangs zur ge-
nannten Verordnung sowie 

 
b)  gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004. 
 

Artikel 2 
 
Diese Entscheidung gilt ab dem zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union. 
 

Artikel 3 
 
Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
Brüssel, den 15. Dezember 2006 
 

Für die Kommission 
Markos KYPRIANOU 

Mitglied der Kommission 
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ANHANG 
 
 

Leitlinien und Verfahren für die Zulassung von Kennzeichen und Lesegeräten zur elektroni-
schen Kennzeichnung von Schafen und Ziegen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 

 
KAPITEL I 

 
Begriffsbestimmungen 

 
Für die Zwecke dieser Leitlinien gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
a) „Landescode“: 3-stellige Zahl zur Kennzeichnung des Landes gemäß ISO 3166; 
 
b) „Nationaler Kennzeichnungscode“: 12-stellige Zahl zur Kennzeichnung eines einzelnen Tieres auf 

nationaler Ebene; 
 
c) „Transpondercode“: der elektronische 64-bit-Code, der in den Transponder programmiert ist und 

unter anderem den Landescode und den nationalen Kennzeichnungscode enthält und zur elektro-
nischen Kennzeichnung von Tieren verwendet wird; 

 
d) „Kennzeichen“: ein Nurlese-Passivtransponder mit der den ISO-Normen 11784 und 11785 entspre-

chenden HDX- oder FDX-B-Übertragung, der in verschiedene Kennzeichnungsmittel gemäß An-
hang A der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 eingebaut ist; 

 
e) „Lesegerät“: ein synchronisierender oder nichtsynchronisierender Leseempfänger, mit dem zumin-

dest Folgendes möglich ist: 
 

i) das Ablesen von Kennzeichen und 
 

ii) die Anzeige des Landescodes und des nationalen Kennzeichnungscodes; 
 
f) „Synchronisierender Sendeempfänger“: ein Sendeempfänger, der die ISO-Norm 11785 vollständig 

erfüllt und das Vorhandensein anderer Sendeempfänger feststellen kann; 
 
g) „Nichtsynchronisierender Sendeempfänger“: ein Sendeempfänger, der die Nummer 6 der  

ISO-Norm 11785 nicht erfüllt und das Vorhandensein anderer Sendeempfänger nicht feststellen 
kann. 

 
KAPITEL II 

 
Kennzeichen 

 
1. Die zuständige Behörde lässt nur die Verwendung solcher Kennzeichen zu, die zumindest gemäß 
den im Internationalen Abkommen für die Durchführung von Leistungsprüfungen des Internationalen 
Komitees für Leistungsprüfungen in der Tierproduktion (ICAR-Leistungsprüfungsleitlinien) erfolgreich 
getestet wurden, und zwar wie nachfolgend unter a) und b) aufgeführt, auf ihre: 
 
a) Übereinstimmung mit den ISO-Normen 11784 und 11785 gemäß der Methode in Abschnitt 

10.2.6.2.1, „Bewertung der Übereinstimmung von RFID-Geräten, Teil 1: ISO 11784/11785 — 
Übereinstimmung von Transpondern einschließlich Erteilung und Verwendung eines Herstellerco-
des“ und 

 
b) Erreichung der Leistung bei Lesereichweiten gemäß Abschnitt A Nummer 6 dritter Gedankenstrich 

des Anhangs zur Verordnung (EG) Nr. 21/2004, in Übereinstimmung mit der Methode in Abschnitt 
10, Anhang 10.5 „Bewertung der Leistung von RFID-Geräten, Teil 1: ISO 11784/11785 — 
Transponderleistung“, die folgende Messungen umfasst: 

 
i) die Aktivierungsfeldstärke; 
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ii) das Dipolmoment und 
iii) die Bitlängenstabilität für FDX-B und die Frequenzstabilität für HDX. 

 
2. Die unter Nummer 1 genannten Tests werden an mindestens 50 Kennzeichen jedes zu testenden 
Modells durchgeführt. 
 
3. Der Aufbau des Transpondercodes entspricht ISO-Norm 11784 und der Beschreibung in der nach-
folgenden Tabelle: 
 

Bit(s) 
Anzahl 

Anzahl 
Stellen 

Anzahl 
Kombinationen 

Beschreibung 

1 1 2 Dieses Bit zeigt an, ob das Kennzeichen zur Tierkenn-
zeichnung verwendet wird oder nicht. Bei allen Tieran-
wendungen ist dieses Bit „1“ 

2 – 4 1 8 Zähler für Nachkennzeichnung (0 bis 7). 
5 – 9 2 32 Anwenderinformationsfeld. Dieses Bit enthält „04“, womit 

der KN-Code für Schafe und Ziegen gemäß Kapitel 1 
Abschnitt I Teil II des Anhangs zur Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates kodiert wird. 

10 – 15 2 64 Leer – Alles Nullstellen (für künftige Anwendungen re-
servierte Zone). 

16 1 2 Dieses Bit zeigt das Vorhandensein/Nichtvorhandensein 
eines Datenblocks an (zur Verwendung bei Tieren ist 
dieses Bit „0“ = kein Datenblock). 

17 – 26 4 1 024 Landescode gemäß Kapitel 1 Punkt a 
27 – 64 12 274 877 906 944 Nationaler Kennzeichnungscode gemäß Kapitel 1 Punkt 

b. Umfasst der nationale Kennzeichnungscode weniger 
als 12 Stellen, wird der Raum zwischen dem nationalen 
Kennzeichnungscode und dem Landescode mit der Zahl 
Null aufgefüllt. 

 
 
4. Die zuständige Behörde kann zusätzliche Tests auf Stabilität und Lebensdauer der Kennzeichen 
gemäß den Verfahren in Teil 2 der Technischen Leitlinien der Gemeinsamen Forschungsstelle der 
Kommission vorschreiben. 
 
5. Die zuständige Behörde kann andere Leistungskriterien vorschreiben, um die Funktion der Kenn-
zeichen unter den spezifischen geografischen, klimatischen und verwaltungstechnischen Bedingun-
gen des betroffenen Mitgliedstaates sicherzustellen. 
 

KAPITEL III 
 

Lesegeräte 
 
1. Die zuständige Behörde lässt nur die Verwendung solcher Lesegeräte zu, die zumindest auf ihre 
Übereinstimmung mit den ISO-Normen 11784 und 11785 gemäß den Methoden in den ICAR-
Leistungsprüfungsleitlinien entsprechend den nachfolgenden Punkten a und b erfolgreich getestet 
wurden durch den Übereinstimmungstest für: 
 
a)  synchronisierende Sendeempfänger gemäß den in Abschnitt 10.3.5.2 „Bewertung der Überein-

stimmung von RFID-Geräten, Teil 2: ISO 11784/11785 — Übereinstimmung von Sendeempfän-
gern“ genannten Methoden; oder 

 
b)  nichtsynchronisierende Sendeempfänger gemäß den in Abschnitt 10.4.5.2 „Bewertung der  

Übereinstimmung von RFID-Geräten, Teil 3: ISO 11784/11785 — Übereinstimmungstest für nicht-
synchronisierende Sendeempfänger“ zum Ablesen von Transpondern nach den in ISO 
11784/11785 genannten Methoden. 
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2. Die zuständige Behörde kann Folgendes vorschreiben: 
 
a) zusätzliche Tests auf mechanische und thermische Stabilität und Lebensdauer von Lesegeräten 
gemäß den Verfahren von Teil 2 der Technischen Leitlinien der GFS und 
 
b) elektromagnetische Leistungstests gemäß den ICAR-Leistungsprüfungsleitlinien, Abschnitt 10, 
Anhang 10.6.2 „Bewertung der Leistung von RFID-Geräten, Teil 2: ISO 11784/11785 — Leistung von 
Hand-Sendeempfängern“. 
 

KAPITEL IV 
 

Testlaboratorien 
 
1. Die zuständige Behörde benennt Testlaboratorien für die Ausführung der in den Kapiteln II und III 
vorgesehenen Tests. 
 
Die zuständige Behörde darf jedoch nur solche Laboratorien benennen, die gemäß den folgenden 
Europäischen Normen („EN-Normen“) oder gleichwertigen Normen geführt, bewertet und akkreditiert 
werden: 
 
a)  EN ISO/IEC 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaborato-

rien“; 
 
b) EN 45002 „Allgemeine Kriterien zum Begutachten von Prüflaboratorien“; und 
 
c)  EN 45003 „Akkreditierungssysteme für Kalibrier- und Prüflaboratorien. Allgemeine  

Anforderungen für Betrieb und Anerkennung“. 
 
2. Die Mitgliedstaaten erstellen Listen der Testlaboratorien, die von den zuständigen Behörden be-
nannt wurden, halten diese auf dem aktuellen Stand und stellen den übrigen Mitgliedstaaten sowie der 
Öffentlichkeit die Informationen auf einer Website zur Verfügung. 
 



 140 

 



 



 141 

Richtlinie des Rates 
 

Vom 26.Juni 1964 
Zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr 

mit Rindern und Schweinen  
(64/432/EWG) 

Auszug Artikel 14 und 18  
 

Artikel 14 

 

(1) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann ein System von 
Überwachungsnetzen einführen. 
 
Das System von Überwachungsnetzen umfasst mindestens 
 
— die Viehbestände, 
 
— den Eigentümer des Betriebs oder jede natürliche oder juristische Person, die für den Betrieb 

verantwortlich ist; 
 
— den für den Betrieb verantwortlichen zugelassenen oder amtlichen Tierarzt; 
 
— den amtlichen tierärztlichen Dienst des Mitgliedstaats; 
 
— amtliche veterinärmedizinische Diagnoselabors sowie alle von der zuständigen Behörde 

zugelassenen Labors; 
 
— eine elektronische Datenbank. 
 
Die amtlichen Tierärzte der Schlachthöfe und der zugelassenen Sammelstellen werden dem 
System von Netzen angeschlossen. 
 
(2) Die Hauptziele des Systems von Überwachungsnetzen sind die amtliche Qualifikation der 
Betriebe, die Beibehaltung dieser Qualifikation durch regelmäßige Inspektionen, die Sammlung 
epidemiologischer Daten und die Überwachung der Krankheiten, so daß die Einhaltung aller 
Vorschriften dieser Richtlinie oder aller anderen die Tiergesundheit betreffenden Richtlinien 
gewährleistet ist. 
 
Dieses System von Überwachungsnetzen ist in allen Betrieben des Hoheitsgebiets des Mit-
gliedstaats, der ein solches System eingeführt hat, bindend. Die zuständige Behörde kann je-
doch die Einführung eines solchen Systems auf einem Teil des Hoheitsgebiets zulassen, der 
sich aus einem oder mehreren benachbarten Gebieten im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buch-
stabe p) zusammensetzen kann. Wird diese abweichende Regelung zugelassen, so unterliegen 
Tierverbringungen aus anderen, nicht zu dem System von Netzen gehörenden Gebieten in 
dieses Gebiet den Bestimmungen dieser Richtlinie. 
 
Die zuständige Behörde legt die Verpflichtungen und Rechte der zugelassenen Tierärzte, der 
für den Betrieb Verantwortlichen oder ihres Eigentümers und jedes anderen am System Betei-
ligten, einschließlich des für die Ausstellung des Gesundheitszeugnisses Verantwortlichen, fest. 
 
(3) Die zuständige Behörde trägt dafür Sorge, dass die in Absatz 2 genannten Verpflichtungen 
mindestens folgendes umfassen: 
 
A. Jeder Eigentümer eines Betriebs oder jeder für einen Betrieb Verantwortliche muss 
 
 i) sich durch Vertrag oder Rechtsakt die Dienste eines von der zuständigen Behörde 

zugelassenen Tierarztes sichern, 
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 ii) unverzüglich den für den Betrieb verantwortlichen zugelassenen Tierarzt unterrichten, 
 wenn er den Verdacht hat, dass eine ansteckende oder eine andere anzeigepflichtige 
 Krankheit vorliegt, 
 
 iii) den zugelassenen Tierarzt von jeder Verbringung von Tieren in seinen Betrieb  
 unterrichten, 
 
 iv) die Tiere vor Aufnahme in seinen Betrieb absondern, um es dem zugelassenen Tier
 arzt zu ermöglichen — gegebenenfalls nach Durchführung der hierfür erforderlichen 
 Tests —, festzustellen, ob der Gesundheitsstatus des Betriebs aufrechterhalten werden 
kann. 
 
B. Ein zugelassener Tierarzt im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe m) unterliegt der Kon-
trolle der zuständigen Behörde und muss folgenden Anforderungen genügen: 
 
 i) Er muss die notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung des Berufs des  
 Tierarztes erfüllen; 
 
 ii) er darf keine auf finanziellen oder verwandtschaftlichen Interessen beruhenden  
 Beziehungen zu dem Eigentümer oder dem Verantwortlichen des Betriebs haben; 
 
 iii) er muss über ein besonderes Fachwissen im Bereich der Tiergesundheit bei den 
 betreffenden Arten verfügen. Dies bedeutet, dass er 
 
— sein Wissen regelmäßig auf den neuesten Stand bringen muss, insbesondere hinsichtlich 

der einschlägigen Gesundheitsvorschriften; 
 
— den von der zuständigen Behörde festgelegten Anforderungen im Hinblick auf das  

reibungslose Funktionieren des Netzes genügen muss; 
 
— den Eigentümer oder den Verantwortlichen des Betriebs mit Informationen versorgen und 

beraten muss, damit dafür gesorgt ist, dass der Betrieb seinen Gesundheitsstatus behält, 
und zwar insbesondere auf der Grundlage der mit der zuständigen Behörde vereinbarten 
Programme; 

 
— für die Einhaltung der Anforderungen in den nachstehenden Bereichen Sorge tragen muss: 
 

i) Kennzeichnung der Tiere des Bestands, der in den Bestand eingebrachten Tie-
re und  der Tiere, die in den Handel gebracht werden, sowie Ausstellung der  

  Gesundheitsbescheinigung für diese Tiere; 
 

ii) obligatorische Meldung von infektiösen Tierkrankheiten und aller anderen  
  Risikofaktoren für die Tiergesundheit, einschließlich des Wohlbefindens der  
  Tiere, sowie für die menschliche Gesundheit; 

 
iii) Feststellung, soweit möglich, der Ursache des Todes der Tiere und Ort ihrer  
  Verbringung; 

 
 iv) Hygieneverhältnisse des Bestands und der Tierproduktionseinheiten. 
 
Wenn das reibungslose Funktionieren des Systems dies erfordert, kann jeder Mitgliedstaat die 
Zuständigkeit des Tierarztes auf eine begrenzte Zahl von Betrieben oder ein bestimmtes geo-
graphisches Gebiet beschränken. 
 
Die zuständige Behörde erstellt Verzeichnisse der zugelassenen Tierärzte und der am Netz 
teilnehmenden zugelassenen Betriebe. Vertritt die zuständige Behörde die Auffassung, daß 
einer der Netzteilnehmer die obengenannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, so setzt sie 
unbeschadet aller anderen gegebenenfalls anwendbaren Sanktionen die Zulassung aus oder 
entzieht sie. 
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C. In der elektronischen Datenbank sind mindestens folgende Angaben zu speichern: 
 
1. Für jedes Tier: 
 
— der Kenncode; 
 
— das Geburtsdatum; 
 
— das Geschlecht; 
 
— die Rasse oder die Farbe; 
 
— der Kenncode des Muttertiers oder — im Fall eines aus einem Drittland eingeführten Tieres 

— die nach einer Kontrolle gemäß der Richtlinie 92/102/EWG zugeteilte Kennummer, die ei-
ne Verbindung zur Ursprungskennummer aufweisen muss; 

 
— die Kennummer des Geburtsbetriebs; 
 
— die Kennummer aller Betriebe, in denen das Tier gehalten wurde, sowie das Datum für jede 

Verbringung; 
 
— das Datum des Todes oder der Schlachtung. 
 
2. Für jeden Betrieb: 
 
— eine Kennummer, die, neben dem Ländercode, aus einem Code mit höchstens zwölf Zei-

chen besteht; 
 
— den Namen und die Anschrift des Tierhalters. 
 
3. Die Datenbank muß jederzeit die folgenden Angaben liefern können: 
 
— die Kennummern aller in einem Betrieb vorhandenen Rinder 
 
— und im Fall von Gruppen von Schweinen die Registriernummer des Ursprungsbetriebs oder 

des Ursprungsbestands 
 
— sowie gegebenenfalls die Nummer des Tiergesundheitszeugnisses; 
 
— eine Liste aller Verbringungen jedes Rindes aus dem Geburtsbetrieb oder — bei aus Dritt-

ländern eingeführten Tieren — aus dem Einfuhrbetrieb; bei Gruppen von Schweinen die Re-
gistriernummer des letzten Betriebs oder Bestands und — bei aus Drittländern eingeführten 
Tieren — des Einfuhrbetriebs. 

 
Diese Angaben sind bis zum Ablauf von drei aufeinanderfolgenden Jahren nach dem Tod des 
Rindes oder nach der Registrierung im Falle von Schweinen in der Datenbank zu speichern. Für 
Schweine gelten jedoch nur die Nummern 2, 3 und 4. 
 
4. Um die Einsetzbarkeit der nationalen elektronischen Datenbanken mit Angaben zu Schwei-
nen sicherzustellen, werden nach dem Verfahren des Artikels 17 geeignete Durchführungsbe-
stimmungen erlassen; sie beziehen sich auch auf die Informationen, die in diesen Datenbanken 
enthalten sein müssen. 
 
 (4) Alle nicht unter die Abschnitte A und B des Absatzes 3 fallenden Netzteilnehmer handeln 
unter der Verantwortung der zuständigen Behörde. Die zuständige Behörde jedes Mitglied-
staats übernimmt die Verantwortung für die Einführung des Netzes und führt regelmäßige Kon-
trollen des Netzes im Hinblick auf sein reibungsloses Funktionieren durch. 
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(5) Die Mitgliedstaaten, die ein System von Überwachungsnetzen, wie es in den Absätzen 1 bis 
4 beschrieben ist, einführen, das während eines Zeitraums von mindestens zwölf Monaten in 
Betrieb ist, beantragen bei der Kommission eine Zulassung des Systems nach dem Verfahren 
des Artikels 17. 
 
Zu diesem Zweck prüft die Kommission die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Unterlagen. 
 
Die Sachverständigen der Kommission validieren die Systeme von Netzen durch ein Prüfverfah-
ren. 
 
Führen diese Prüfungen zu positiven Ergebnissen, so übermittelt die Kommission innerhalb von 
90 Tagen nach Eingang des Antrags auf Genehmigung dem Ständigen Veterinärausschuss 
einen Bericht mit entsprechenden Vorschlägen. 
 
Werden wiederholte Verstöße festgestellt, kann die Zulassung des Systems von Überwa-
chungsnetzen auf Antrag der Kommission oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten nach dem 
Verfahren des Artikels 17 ausgesetzt werden. 
 
(6) Diejenigen Mitgliedstaaten, die in ihrem gesamten Hoheitsgebiet ein anerkanntes System 
von Überwachungsnetzen im Sinne dieses Artikels eingeführt haben, sind befugt, von der An-
wendung des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich auf die in dieser Richtli-
nie vorgesehenen Tierverbringungen innerhalb ihres Hoheitsgebiets abzusehen. 
 
(7) Unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen überprüft der Rat bis spätestens 31. 
Dezember 1999 anhand eines Berichts der Kommission, dem Vorschläge beigegeben sind, 
über die der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließt, diesen Artikel im Hinblick auf eine Ände-
rung, Aktualisierung und etwaige Ausdehnung auf alle Mitgliedstaaten. 
 
(8) Die Finanzierung des Systems von Überwachungsnetzen wird im Rahmen der Überprüfung 
des Anhangs B (betreffend lebende Tiere) der Richtlinie 85/73/EWG (1) geregelt, die nach Arti-
kel 8 der Richtlinie 96/43/EG erfolgt. 

 

Artikel 18 

 
Die Mitgliedstaaten, die kein anerkanntes System von Überwachungsnetzen eingeführt haben, 
tragen dafür Sorge, daß eine dem Artikel 14 entsprechende elektronische Datenbank wie folgt 
uneingeschränkt betriebsbereit zur Verfügung steht: 
 
a) für Rinder ab dem 31. Dezember 1999, 
 
b) für das Register mit den Schweinehaltungsbetrieben nach Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C 

Nummer 2 ab dem 31. Dezember 2000, 
 
c) für die Verbringungen von Schweinen nach Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C Nummer 3 
 
— aus dem Geburtsbetrieb spätestens am 31. Dezember 2001, 
 
— aus jedem anderen Betrieb spätestens am 31. Dezember 2002. 
 
In der Datenbank wird jede Verbringung von Schweinen erfaßt. Dabei werden mindestens die 
Anzahl der verbrachten Tiere, die Kennummer des Abgangsbetriebs oder des Abgangsbe-
stands, die Kennummer des Zugangsbetriebs oder des Zugangsbestands, das Datum des Ab-
gangs und das Datum des Zugangs gespeichert. 
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201. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern (Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008) 

 
BGBl. II Nr. 201/2008 vom 17. Juni 2008 
 
Änderungen: 

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2, 11, 22, 24, 28 und § 32 Abs. 3 des Marktordnungsgesetzes 2007, BGBl. I 
Nr. 55, in der Fassung BGBl. I Nr. 72/2008, wird verordnet: 

 

Anwendungsbereich 

§ 1. Diese Verordnung dient der Durchführung nachstehender Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union: 
 1. des Titels I der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung 

und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen, ABl. Nr. L 204 vom 11.8.2000, S. 1; 

 2. der Verordnung (EG) Nr. 911/2004 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und 
Bestandsregister, ABl. Nr. L 354 vom 30.4.2003, S. 65; 

 3. der Verordnung (EG) Nr. 1082/2003 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Mindestkontrollen im Rahmen 
des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, ABl. Nr. L 156 vom 25.6.2003, S. 
9; 

 4. der Verordnung (EG) Nr. 494/98 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) 
Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen 
Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 
ABl. Nr. L 60 vom 28.2.1998, S. 78. 

 

Zuständigkeit 

§ 2. Soweit in dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist, ist für die Vollziehung dieser Verordnung 
und der in § 1 genannten Rechtsakte die Marktordnungsstelle ,,Agrarmarkt Austria“ (AMA) zuständig. 

 

Kennzeichnung 

§ 3. (1) Österreichische Ohrmarken haben die Bezeichnung ,,AT“, einen numerischen Code und 
einen Strichcode, der zumindest den numerischen Code beinhaltet, zu enthalten. Darüber hinaus können 
sie eine Vorrichtung für die Entnahme von Ohrgewebsproben enthalten. 

(2) Amtsbekannten Tierhaltern ist eine Anzahl an Ohrmarken, die dem voraussichtlichen 
Jahresbedarf entspricht, unter Anwendung von § 12 zu übermitteln. 

(3) Die Kennzeichnung hat durch den Tierhalter innerhalb von sieben Tagen nach der Geburt des 
Tieres zu erfolgen. Die Kennzeichnung von Tieren, die in Freilandhaltung gehalten werden, hat durch den 
Tierhalter innerhalb von 20 Tagen nach der Geburt des Tieres zu erfolgen. 

(4) Bei aus Drittländern eingeführten Tieren, die nach Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 zu kennzeichnen sind, hat die Kennzeichnung in mittelbarer Bundesverwaltung durch 
besonders geschulte und beauftragte Organe der Länder innerhalb von sieben Tagen ab Eintreffen im 
Bestimmungsbetrieb zu erfolgen. 

(5) Verliert ein Tier eine Ohrmarke oder ist die Aufschrift unlesbar geworden, so ist dies zu melden 
und das Tier unverzüglich mit einer Ersatzohrmarke mit dem gleichen Ländercode gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 911/2004 und der gleichen Nummer neuerlich zu kennzeichnen. 

(6) Bei dauernder Einstellung der Tierhaltung sind ausgesandte, nicht mehr benötigte Ohrmarken 
zurückzusenden. 
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Bestandsverzeichnis (Register) 

§ 4. (1) Ein Bestandsverzeichnis ist vom Tierhalter für alle am Betrieb gehaltenen Tiere unter 
Verwendung der von der AMA herausgegebenen Muster zu führen. Die Führung des 
Bestandsverzeichnisses ist auch nach erfolgter Anmeldung als Online-Bestandsverzeichnis im Wege der 
elektronischen Rinderdatenbank möglich. Hat ein Tierhalter mehrere Herden, so hat er für jede Herde ein 
eigenes Bestandsverzeichnis zu führen. 

(2) Das Bestandsverzeichnis hat folgende Angaben zu enthalten: 
 1. die Kennzeichnung nach § 3, 
 2. das Geburtsdatum, 
 3. das Geschlecht, 
 4. die Rasse, 
 5. bei Zu- und Abgängen die Kennzeichnung der betroffenen Tiere gemäß § 3 unter Angabe des 

jeweiligen Datums und der Kennnummer des Betriebes oder den Namen und die vollständige 
Anschrift der Person, aus deren Bestand die betroffenen Tiere übernommen oder an deren 
Bestand sie abgegeben worden sind, 

 6. im Fall einer Kennzeichnung gemäß § 3 Abs. 4 die Zuordnung der neuen Ohrmarke zur Ohrmarke 
des Drittlandes, 

 7. Vermerke über den Aufenthalt von Tieren auf bestoßenen Weiden, 
 8. allenfalls der Zeitpunkt des Todes des Tieres im Haltungsbetrieb, 
 9. Kontrollvermerke, 
 10. die Ohrmarkennummer des Muttertieres im Falle des Geburtsbetriebes für Tiere, die nach dem 

31. Dezember 2006 geboren werden. 

(3) Änderungen sind spätestens sieben Tage nach deren Eintritt im Bestandsverzeichnis zu 
vermerken. 

(4) Das Bestandsverzeichnis und die für Zu- und Abgänge von Tieren erforderlichen Belege sind vier 
Jahre vom Ende des Kalenderjahres an, auf das sie sich beziehen, mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften längere Aufbewahrungsfristen 
bestehen. 

 

Elektronische Datenbank 

§ 5. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der AMA nach § 2 können für die Verarbeitung der Daten der 
elektronischen Datenbank im Namen und auf Rechnung der AMA die Landwirtschaftskammern auch auf 
Bezirksebene oder geeignete weitere Einrichtungen auf lokaler oder überregionaler Ebene (zB 
anerkannte Zuchtorganisationen) nach Maßgabe deren technisch-organisatorischen Möglichkeiten 
herangezogen werden. 

(2) Die Einrichtungen gemäß Abs. 1 haben die gemeldeten Daten daraufhin zu prüfen, ob die 
Meldung formal vollständig und inhaltlich plausibel ist, und unverzüglich zu erfassen. Sie haben die 
erfassten und verarbeiteten Daten ohne Verzug der AMA zur Führung der elektronischen Datenbank zu 
überlassen. 

(3) Die elektronische Datenbank hat folgende Angaben zu enthalten: 
 1. die Kennzeichnung nach § 3, 
 2. das Geburtsdatum, 
 3. das Geschlecht, 
 4. die Rasse, 
 5. das Datum des Zu- und Abgangs zum oder vom jeweiligen Betrieb, 
 6. im Fall einer Kennzeichnung gemäß § 3 Abs. 4 die Zuordnung der neuen Ohrmarke zur Ohrmarke 

des Drittlandes, 
 7. allenfalls den Zeitpunkt des Todes des Tieres im Haltungsbetrieb, 
 8. das Datum der jeweiligen Meldung, 
 9. alle weiteren für die Ausstellung des Tierpasses gemäß § 7 notwendigen Daten und 
 10. veterinärrelevante Daten, soweit diese zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der 

Veterinärverwaltung im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung und zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit notwendig sind. 
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Meldungen durch den Tierhalter 

§ 6. (1) Tiergeburten, Todesfälle (Schlachtungen und Verendungen) von gekennzeichneten Tieren 
sowie jede Umsetzung von Tieren in den oder aus dem Betrieb sind unter Angabe der für den Tierpass 
nötigen, ergänzenden Daten innerhalb von sieben Tagen zu melden. Bestoßene Weiden gelten nicht als 
gesonderter Betrieb. 

(2) Das Eintreffen von aus Drittländern eingeführten Tieren im Bestimmungsbetrieb ist innerhalb von 
sieben Tagen unter Angabe der Kennzeichnung des Drittlandes und einer allfälligen Kennzeichnung 
gemäß § 3 Abs. 4 sowie der für den Tierpass nötigen Daten zu melden. 

(3) In den Fällen des § 3 Abs. 5 hat die Meldung unverzüglich zu erfolgen. 

(4) Dem Tierhalter sind nach Maßgabe der technisch-organisatorischen Möglichkeiten 
Datenbankregisterauszüge zu übermitteln. Der Tierhalter hat bei Abweichungen zwischen dem 
Datenbankregisterauszug und dem Bestandsverzeichnis innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt des 
Datenbankregisterauszuges im Falle einer fehlerhaften Meldung an die elektronische Datenbank die 
Korrektur der Meldung zu veranlassen oder bei einer fehlerhaften Eintragung im Bestandsverzeichnis 
dieses zu korrigieren. 

(5) Die Meldungen nach Abs. 1 bis 4 sind telefonisch, schriftlich oder online unbeschadet des § 5 
Abs. 1 bei der AMA einzubringen. 

(6) Für die Einhaltung der Frist ist der Eingang maßgeblich. 

 

Tierpass 

§ 7. (1) Ein Tierpass ist auf Antrag für Zwecke des innergemeinschaftlichen Handels an den 
Tierhalter auszugeben. 

(2) Der Tierpass hat folgende Angaben zu enthalten: 
 1. Angaben zum Tier 
 a) Ohrmarkennummer, 
 b) Geburtsdatum, 
 c) Geschlecht, 
 d) Rasse, 
 e) Ohrmarkennummer des Muttertieres, 
 f) ursprüngliche Ohrmarkennummer bei Drittlandstieren, 
 2. Angaben zum Geburtsbetrieb und zu allfälligen weiteren Betrieben 
 a) Name und Anschrift des jeweiligen Tierhalters, 
 b) Betriebsnummer gemäß LFBIS-Gesetz, BGBl. Nr. 448/1980, in der jeweils geltenden Fassung 

für landwirtschaftliche Betriebe oder bei anderen Betrieben wie insbesondere Schlachthöfen 
eine von der AMA vergebene Klientennummer, 

 c) Angaben über jede Umsetzung, 
 d) Unterschrift des letzten Tierhalters, 
 3. sonstige Angaben 
 a) Angaben über die Beantragung von Rinderprämien, 
 b) Angaben über Gesundheitsstatus und Sperrvermerke, 
 c) ausgebende Stelle und Ausgabedatum, 
 d) Bestätigungsvermerke durch die Amtstierärzte. 

(3) Für die Ausstellung des Tierpasses ist die AMA zuständig. Eine Ausgabe und Zurücknahme des 
Tierpasses durch die Landwirtschaftskammer auch auf Bezirksebene oder die im § 5 Abs. 1 genannten 
Einrichtungen und ein Ausdruck des Tierpasses durch den Tierhalter in der von der AMA vorgegebenen 
Form ist möglich. 
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Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

§ 8. (1) Der Tierhalter hat den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, der AMA, den in mittelbarer Bundesverwaltung 
beauftragten Organen der Länder gemäß § 3 Abs. 4, den in unmittelbarer Bundesverwaltung tätigen 
Grenztierärzten, Organen und Beauftragten der Europäischen Gemeinschaft, im Folgenden Prüforgane 
genannt, das Betreten der Geschäfts- und Betriebsräume während der Geschäfts- und Betriebszeit oder 
nach Vereinbarung zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt, in die Buchhaltung, das Bestandsverzeichnis und alle Unterlagen 
des Tierhalters, die für ihre Prüfung erforderlich sind, Einsicht zu nehmen. 

(3) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Auskunftsperson des Tierhalters anwesend zu 
sein, Auskünfte zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 

(4) Die Prüforgane können die zeitweise Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen 
veranlassen und haben in diesem Fall deren Aushändigung dem Tierhalter zu bestätigen. 

(5) Im Falle automationsunterstützter Buchführung oder Registrierung hat der Tierhalter auf seine 
Kosten den Prüforganen auf Verlangen Ausdrucke mit den erforderlichen Angaben zu erstellen. 

(6) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 5 gelten im Falle des vollständigen oder teilweisen 
Überganges des Betriebes auch für den Rechtsnachfolger. 

(7) Der Tiere abgebende Tierhalter hat auf Verlangen der Behörde den übernehmenden Tierhalter mit 
vollständigem Namen und Anschrift bekannt zu geben. 

 

Verfahren bei Sperren 

§ 9. (1) Beschränkungen der Verbringung von Tieren zu und aus dem Betrieb haben bescheidmäßig 
mit einstweiliger Anordnung zu erfolgen. Die einstweilige Anordnung hat in Schriftform zu ergehen und ist 
bei Vorortkontrollen durch das Kontrollorgan der AMA sofort auszustellen und zuzustellen. 

(2) Die einstweilige Anordnung ist unverzüglich schriftlich aufzuheben oder abzuändern, wenn die 
Voraussetzungen für die Erlassung weggefallen sind. 

 

Rechtsbehelfe 

§ 10. (1) Gegen eine einstweilige Anordnung können bei der AMA schriftlich begründete Einwände 
eingebracht werden. Diese Einwände haben keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Über die Einwände ist ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber drei Monate nach deren 
Einlangen, von der AMA zu entscheiden. 

(3) Berufungen gegen Bescheide nach Abs. 2 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

Tötung und Unschädliche Beseitigung 

§ 11. (1) Wird bei einem Tier gegen alle Bestimmungen des Art. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 verstoßen, so ist § 9 anzuwenden und das Tier gesondert zu kennzeichnen. 

(2) Nach Ablauf der in Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 vorgesehenen Frist ist zu 
kontrollieren, ob die Identität des Tieres zumindest teilweise nachgewiesen werden kann. 

(3) Die Tötung dieses Tieres und dessen unschädliche Beseitigung sind mit Bescheid von der AMA 
anzuordnen. Die Tötung ist vom Amtstierarzt zu veranlassen. 



 149 

 

Kostenverrechnung 

§ 12. (1) Ohrmarken sind gegen Kostenersatz auszugeben. Der Kostenersatz beträgt für ein 
ausgegebenes Ohrmarkenpaar 2 €. Der Kostenersatz beträgt für ein ausgegebenes Ohrmarkenpaar mit 
einer Vorrichtung für die Entnahme von Gewebsproben 3,60 €. 

(2) Meldungen an die Rinderdatenbank sind gegen einen Kostenersatz von 0,35 € pro Meldung 
durchzuführen, sofern sie nicht in der von der AMA vorgegebenen elektronischen Form durchgeführt 
werden. Der Kostenersatz ist vom jeweiligen Meldepflichtigen zu entrichten. 

(3) Wird durch einen Tierhalter ein erhöhter Verwaltungsaufwand verursacht, sind die Kosten dieses 
erhöhten Verwaltungsaufwandes vom Tierhalter einzufordern. 

(4) Die AMA ist berechtigt, Ohrmarken nur gegen vorherige Zahlung auszugeben. Wenn die AMA 
Ohrmarken ohne vorherige Zahlung ausgibt, wird der Kostenersatz 14 Tage nach Rechnungslegung fällig, 
sofern die betreffenden Ohrmarken nicht vom Empfänger an die AMA rückübermittelt wurden. 

(5) Die AMA ist berechtigt, im Interesse der Raschheit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit einen 
fälligen Kostenersatz gemäß dieser Verordnung unter Anwendung des § 1438 ABGB aufzurechnen gegen 
von der AMA auszubezahlende Förderungen, die dem Tierhalter gewährt werden, soweit nicht nach 
anderen Vorschriften eine Aufrechnung ausgeschlossen wird. 

(6) Wenn der Kostenersatz nicht oder nicht in der richtigen Höhe bezahlt wird und eine Kompensation 
nach Abs. 5 in angemessener Frist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, erfolgt 
eine bescheidmäßige Vorschreibung des Kostenersatzes. Die BAO ist anzuwenden. 

(7) Bei gemäß § 3 Abs. 6 zurückgesandten Ohrmarken kann eine Rückerstattung des geleisteten 
Kostenersatzes erfolgen, sofern die Kosten für den Verwaltungsaufwand nicht den rückzuzahlenden 
Betrag übersteigen. 

(8) Verfügungen und Entscheidungen betreffend den Kostenersatz trifft die AMA in erster und auch 
letzter Instanz. 

 

Kostenverrechnung von Kontrollen 

§ 13. (1) Wurden bei einer Kontrolle Unregelmäßigkeiten festgestellt, die zu einer einstweiligen 
Anordnung geführt haben, so ist eine weitere Kontrolle an Ort und Stelle durchzuführen (Nachkontrolle). 

(2) Wurden beanstandete Mängel vor der ersten Nachkontrolle nicht behoben, so sind die Kosten 
dieser Nachkontrolle vom Tierhalter zu tragen. 

(3) Die Kosten jeder weiteren Nachkontrolle, die Kosten einer Kontrolle an Ort und Stelle gemäß § 11 
Abs. 2 sowie die Kosten der Tötung und unschädlichen Beseitigung sind vom Tierhalter zu tragen. 

(4) Soweit der AMA aus den Abs. 2 und 3 Kosten entstehen, ist für die Vorschreibung und 
Einbringung der Kosten § 12 Abs. 4 bis 6 und 8 anzuwenden. 

 

Datenübermittlung 

§ 14. (1) Soweit dies zur Prüfung der Angaben für die Etikettierung oder auf einem Etikett im Sinne 
des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 oder zur Prüfung der Herkunft eines Rindes, von 
Rindfleisch oder eines Rindfleischerzeugnisses erforderlich ist, ist die AMA berechtigt und verpflichtet, die 
in Abs. 2 angeführten Daten der elektronischen Datenbank an Empfänger gemäß Abs. 3 zu übermitteln. 

(2) Diese Daten umfassen ausgehend von der Ohrmarkennummer eines Tieres folgende weitere 
tierbezogene Angaben: 
 1. Name, Anschrift der Tierhalter und Betriebsnummern gemäß LFBIS-Gesetz, 
 2. Geburtsdatum, Geschlecht und Rasse des Tieres sowie 
 3. Geburts- und Aufenthaltsorte sowie Aufenthaltsdauer des Tieres. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Daten sind der für das jeweilige Etikettierungssystem zuständigen 
unabhängigen Kontrollstelle oder dem Inhaber eines genehmigten Etikettierungssystems auf deren 
Verlangen zu übermitteln. Die Datenübermittlung kann nach Maßgabe der technisch-organisatorischen 
Möglichkeiten der AMA durch einen EDV-mäßigen Zugriff auf die elektronische Datenbank gemäß § 5 
erfolgen. Ansonsten erfolgt die Datenübermittlung in einer anderen geeigneten technischen Weise. 
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(4) Die Kosten der Datenübermittlung haben die in Abs. 3 angeführten Empfänger zu tragen. 

 

Meldepflichten der AMA und Datenzugang 

§ 15. (1) Die AMA hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu melden: 
 1. Kostenersatz gemäß § 12, 
 2. ausgegebene Ohrmarken, 
 3. verhängte Sanktionen und 
 4. die der Republik Österreich zur Erfüllung ihrer gegenüber der Europäischen Kommission nach den 

in § 1 genannten Rechtsakten bestehenden Meldepflichten erforderlichen Angaben. 

(2) Die AMA hat den mit der Vollziehung des Veterinärwesens betrauten Behörden auf 
elektronischem Wege den Zugang zu den notwendigen Daten, soweit diese zur Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung oder zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit notwendig sind, zu ermöglichen. 

(3) Die AMA hat den mit der Vollziehung des Lebensmittelrechts betrauten Behörden auf 
elektronischem Wege den Zugang zu den notwendigen Daten, soweit diese zur Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben in Vollziehung der Bestimmungen über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen notwendig sind, zu ermöglichen. 

 

Schlussbestimmungen 

§ 16. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

(2) Tiere, die vor dem 1. Jänner 1998 geboren wurden und nach der Tierkennzeichnungsverordnung 
1995, BGBl. Nr. 413, gekennzeichnet wurden, sind, soweit nicht die in § 1 genannten Rechtsakte anderes 
vorsehen, nach dieser Verordnung nicht neuerlich zu kennzeichnen. 

Pröll 
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409. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
zur datenbankmäßigen Erfassung von Rindern (Rindererfassungs-
Verordnung) 
 

BGBl. II Nr. 409/1998 

 

Änderungen: 

 

Auf Grund der §§ 102, 108 und 113 Z 1 jeweils in Verbindung mit § 96 Abs. 2 des 
Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 298/1995, wird verordnet: 
 

Anwendungsbereich 
 

§ 1. Diese Verordnung dient der Durchführung des Titels I der Verordnung (EG) Nr. 820/97 
zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die 
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen, ABl. Nr. L 117 vom 7. Mai 1997, 
S. 1, insbesondere in Hinblick auf die Errichtung einer gemäß Art. 6 Abs. 3 dieser Verordnung 
betriebsfähigen elektronischen Datenbank. 

 
Zuständigkeit 

 
§ 2. (1) Soweit im folgenden Absatz nicht anderes bestimmt ist, ist für die Vollziehung 

dieser Verordnung und der in § 1 genannten Rechtsakte die Marktordnungsstelle „Agrarmarkt 
Austria“ (AMA) zuständig. 
 

(2) Die Einreichung der Formblätter gemäß § 4 hat jedoch bei der für den Betriebssitz 
zuständigen Landwirtschaftskammer gemäß Anhang zu erfolgen.  
 

Meldepflicht 
 

§ 3. Tierhalter haben ihren Rinderbestand mit Stichtag 1. Dezember 1998, 0.00 Uhr,  zu 
melden.  
 

Formvorschriften 
 

§ 4. (1) Die Meldungen haben schriftlich unter Verwendung der von der AMA aufgelegten 
Formblätter zu erfolgen. 
 

(2) Die von der AMA aufzulegenden Formblätter haben folgende Eintragungsmöglichkeiten 
vorzusehen: 

1. Name/Firma und Anschrift des Meldepflichtigen sowie die Betriebsnummer gemäß 
LFBIS-Gesetz, 

2. die Kennzeichnung nach § 3 der Rinderkennzeichnungs-Verordnung 1998, BGBl. II 
Nr. 408/1997 in der jeweils geltenden Fassung oder nach § 1 der 
Tierkennzeichnungsverordnung 1995, BGBl. Nr. 413, 

3. gegebenenfalls die frühere Ohrmarkennummer, 
4. das Geburtsdatum und die Angabe, ob der Geburtsort sich in Österreich befindet, 
5. das Geschlecht, 
6. die Rasse, 
7. die Ohrmarkennummer des Mutter- und die des Vatertieres, soweit sie bekannt sind. 

 
(3) Die Formblätter sind bis spätestens 10. Dezember 1998 einzureichen. 
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Sanktionen 

 
§ 5. Auf Tiere, für die keine oder keine ordnungsgemäße Meldung erstattet wurde, ist die 

Verordnung (EG) Nr. 494/98 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 
des Rates im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen Mindestsanktionen im 
Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, ABl. Nr. L 060 vom 
28. Februar 1998, S. 78, in Verbindung mit den §§ 9a bis 9d der Rinderkennzeichnungs-
Verordnung 1998, anzuwenden. 
 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
 

§ 6. (1) Der Tierhalter hat den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, der AMA, im folgenden Prüforgane genannt, das Betreten der 
Geschäfts- und Betriebsräume während der Geschäfts- und Betriebszeit oder nach 
Vereinbarung zu gestatten. 

 
(2) Die Prüforgane sind ermächtigt, in die Buchhaltung, das Bestandsverzeichnis und alle 

Unterlagen des Tierhalters, die für ihre Prüfung erforderlich sind, Einsicht zu nehmen.  
 
(3) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Auskunftsperson des Tierhalters 

anwesend zu sein, Auskünfte zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu leisten.  
 
(4) Die Prüforgane können die zeitweise Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen 

veranlassen und haben in diesem Fall deren Aushändigung dem Tierhalter zu bestätigen.  
 
(5) Im Falle automationsunterstützter Buchführung oder Registrierung hat der Tierhalter auf 

seine Kosten den Prüforganen auf Verlangen Ausdrucke mit den erforderlichen Angaben zu 
erstellen. 

 
(6) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 5 gelten im Falle des vollständigen oder teilweisen 

Überganges des Betriebes auch für den Rechtsnachfolger. 
 

 
 
Molterer 
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Anhang 

zu § 2 Abs. 2 
 

 
Die Formblätter sind einzureichen: 
 

1. bei der für den Betriebssitz des Tierhalters jeweils zuständigen Landwirtschaftskammer 
in den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, 

 
2. bei der für den Betriebssitz des Tierhalters zuständigen Landwirtschaftskammer auf 

Bezirksebene für die Bundesländer Burgenland, Steiermark und Oberösterreich, 
 

3. bei der für den Betriebssitz des Tierhalters zuständigen Bezirksbauernkammer 
Amstetten, Baden, Bruck/Leitha, Gänserndorf, Gaming, Gföhl, Gmünd-Schrems, Groß 
Gerungs, Haag, Hainfeld-Lilienfeld, Hollabrunn, Horn, Kirchschlag, Korneuburg, 
Krems, Laa/Thaya, Langenlois, Mank, Marchfeld, Melk, Mistelbach, Neunkirchen, 
Ottenschlag, Persenbeug, Poysdorf, Retz, St. Peter/Au, St. Pölten, Scheibbs, Tulln, 
Waidhofen/Thaya, Waidhofen/Ybbs, Wr. Neustadt, Zwettl und 

 
 

4. bei der AMA für Tierhalter mit Betriebssitz in Wien. 
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 (Ä1) 

 
„80. Bundesgesetz über ein freiwilliges  Etikettierungssystem  für 
Rindfleisch (Rindfleisch-Etikettierungsgesetz)“ 
 

BGBl. I Nr. 80/1998 

 

(Ä1) BGBl. I Nr. 21/2001 
(Ä2) BGBl. I Nr. 95/2002 
 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

 (Ä1) 
Anwendungsbereich 

 
„§ 1. Dieses Bundesgesetz dient der Durchführung des Abschnittes II des Titels II der 
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 
2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und 
über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates, ABl. Nr. L 204 vom 11. August 2000, S 1, (im 
Folgenden Abschnitt II genannt) und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften der 
Kommission.“ 
 
 

Zuständige Behörde 
 (Ä1) 
§ 2. „(1) Zuständige Behörde im Sinne des Abschnittes II ist die „Agrarmarkt Austria“ (AMA). Die 
AMA hat die Aufgaben der zuständigen Behörde im Sinne der im Abschnitt II (Freiwilliges 
Etikettierungssystem) genannten Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich zu vollziehen, 
ausgenommen die Überwachung von Marktteilnehmern, die nicht Mitglied eines freiwilligen 
Etikettierungssystems sind. Die AMA ist hinsichtlich der Vollziehung des Abschnittes II 
Bundesbehörde.“ 
 
 (Ä1) 
 (2) Nähere Bestimmungen über die Kostenabgeltung sind in einer zwischen dem 
„Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen“ und der AMA im Sinne des § 28b 
AMA-Gesetz 1992, BGBl. Nr. 376, in der jeweils geltenden Fassung, abzuschließenden 
Vereinbarung, die der Zustimmung des Bundesministers für Finanzen bedarf, zu regeln. 
 
 (Ä1) 
 „(3) Die AMA kann personenbezogene Daten, die im Rahmen der Vollziehung des freiwilligen 
Etikettierungssystems für Rindfleisch ermittelt werden, der zur Vollziehung des 
Gemeinschaftssystems zur obligatorischen Etikettierung von Rindfleisch und zur Überwachung 
von Marktteilnehmern, die nicht Mitglied eines freiwilligen Etikettierungssystems sind, 
zuständigen Behörde (Landeshauptmann gemäß § 35 LMG 1975) übermitteln, soweit diese 
Daten auch eine wesentliche Voraussetzung zur Vollziehung dieser Aufgaben darstellen. Dies 
gilt auch für den umgekehrten Fall.“ 
 
 

Aufsicht 
 
§ 3. (1) Der „Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen“ ist sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde. 
 (Ä1) 
 (2) Zur Ausübung seines Aufsichtsrechts kann der „Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen“ jede zur Ausübung seiner Aufgaben erforderliche Auskunft von der AMA 
verlangen, die ihm zu erteilen ist. Soweit dies zur rechtmäßigen Durchführung „des Abschnittes 
II“ erforderlich ist, hat der Bundeskanzler der AMA Weisungen zu erteilen. 
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Kosten 
 (Ä1) 
§ 4. (1) Die Marktbeteiligten bzw. Organisationen im Sinne „des Abschnittes II" haben die 
Kosten der AMA, die dieser bei der Vollziehung „des Abschnittes II“ entstehen, zu tragen. 
 
(2) Der „Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen“ hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 
 

1.  nach Anhörung der AMA Gebühren so festzusetzen, daß die bei der Vollziehung 
„des Abschnittes II“ entstehenden Kosten bedeckt sind, 

2. nähere Vorschriften über das Verfahren der Gebühreneinhebung und -vorschreibung 
zu erlassen. 

 
(3) Die Gebühren gemäß Abs. 2 sind unter Beachtung des Grundsatzes der Kostendeckung für 
jenen Aufwand, der der AMA bei wirtschaftlicher und sparsamer Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes erwächst, festzulegen. 
 (Ä1) 
§ 5. Der „Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen“ kann durch Verordnung 
Vorschriften erlassen, die zur Überwachung der Einhaltung der Regelungen dieses Gesetzes 
sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen erforderlich sind, insbesondere 
betreffend Meldepflichten, Aufzeichnungspflichten, Pflichten zur Aufbewahrung geschäftlicher 
Unterlagen, zur Erteilung von Auskünften, zur Duldung von Besichtigungen der Geschäftsräume 
und Betriebsstätten sowie Unterstützungspflichten. 
 
 

Strafbestimmungen 
 (Ä1) 
 (Ä2) 
§ 6. Wer „Abschnitt II“ oder Durchführungsvorschriften dazu zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsvorschriften mit 
strengerer Strafe bedroht ist, und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
„7.300 Euro“ zu bestrafen. 
 
 

Vollzugsklausel 
 
§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 (Ä1) 

1.  hinsichtlich § 2 Abs. 2 und § 4 der „Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen“ im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und 

2. hinsichtlich der sonstigen Bestimmungen der „Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen“ 

 
 
Klestil 
 
 
Klima 
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291. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die Kenn-
zeichnung von Schweinen, Schafen, Ziegen und Equiden sowie die 
Registrierung von Tierhaltungen (Tierkennzeichnungs- und Registrie-
rungsverordnung 2009; TKZVO 2009) 

 

Auf Grund der §§ 1 Abs. 2 und 5, 2c, 7, 8, 8a und 8b des Tierseuchengesetzes (TSG), 
RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch des Bundesgesetz BGBl. I Nr. 36/2008, wird ver-
ordnet:  

Inhaltsverzeichnis 

 
 

1. Abschnitt 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Verweisungen 

 
§   1  Anwendungsbereich 
§   2  Begriffsbestimmungen und Verweisungen 

 
 

2. Abschnitt 
Veterinärinformationssystem (VIS) 

 
§   3  Elektronisches Veterinärregister 
§   4  Registrierungspflichten für Tierhalter  
§   5  Jährliche VIS- Erhebungen 
§   6  VIS - Meldepflichten 
 

 
 

3. Abschnitt 
Kennzeichnung und Verbringung von Schweinen 

 
§   7  Allgemeines zur Schweinekennzeichnung 
§   8  Ersatz der Ohrmarke 
§   9  Tätowierstempel 
§ 10  Verbringung von Schweinen 
§ 11  Einfuhr von Schweinen 
 

 
4. Abschnitt 

Kennzeichnung und Verbringung von Schafen und Ziegen 
 
§ 12  Allgemeines 
§ 13  Kennzeichnung von Schafen und Ziegen mit Ohrmarken und Stallmarken 
§ 14  Kennzeichnung von Schafen und Ziegen, die im innergemeinschaftlichen Handel ver-
bracht werden sollen 
§ 15  Elektronische Kennzeichnung von Schafen und Ziegen 
§ 16 Ersatz der Kennzeichnung 
§ 17  Verbringung von Schafen und Ziegen und Begleitdokumente 
§ 18  Einfuhr von Schafen und Ziegen 
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5. Abschnitt 
Aufzeichnungspflichten 

 
§ 19  Bestandsregister 
§ 20  Aufzeichnungen 

 
 

6. Abschnitt 
Inverkehrbringen von Ohrmarken, Fesselbändern und elektronischen Kennzeichen 

 
§ 21  Allgemeines zu Ohrmarken und Fesselbändern 
§ 22  Amtliche Ohrmarken für Schweine 
§ 23  Ersatzohrmarken für Schweine 
§ 24  Importohrmarken für Schweine 
§ 25  Amtliche Ohrmarken und Fesselbänder für Schafe und Ziegen 
§ 26  Allgemeines zu elektronischen Kennzeichen für Tiere  
§ 27  Amtliche elektronische Kennzeichen für Schafe und Ziegen 
§ 28  Ersatzkennzeichen für Schafe und Ziegen 
§ 29  Stellen zum Inverkehrbringen von amtlichen Ohrmarken für Schweine  
§ 30  Stellen zum Inverkehrbringen von amtlichen Ohrmarken, Fesselbändern und Transpon-
dern für Schafe und Ziegen 
 

 
7. Abschnitt 

Identifizierung von Equiden 
 
§ 31  Stellen zur Ausstellung von Identifizierungsdokumenten 
§ 32  Duplikat des Identifizierungsdokuments 
§ 33  Kennzeichnung von Equiden 
§ 34  Datenbanken der ausstellenden Stellen und zentrale Datenbank  
§ 35  Kontaktstelle   
 

8. Abschnitt 
Kennzeichnung von Kamelen  

 
§ 36  Kennzeichnung von Kamelen  
 

9. Abschnitt 
Behördliche Kontrollen 

 
§ 37  Behördliche Kontrollen  
 

10. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 38  Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 39  Inkrafttreten 
§ 40  Außerkrafttreten 
§ 41  Übergangsbestimmungen  
§ 42  Umsetzungshinweis  
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Anhang 

 
Anhang 1: Ohrmarken- und Tätowierstempelmuster zur Schweinekennzeichnung 
Anhang 2: Daten zur Tierhaltung 
Anhang 3: technische Normen für Transponder  

 
 

1. Abschnitt 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Verweisungen 

 
Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt  
1. für die Registrierung von Equiden- , Kamel-, Farmwild- , Geflügel- und Kaninchenhal-

tungen im Sinne dieser Verordnung,  
2. für die Registrierung von Imkern,  
3. für die Durchführung der Identifizierung von Equiden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

504/2008 zur Umsetzung der Richtlinien 90/426/EWG und 90/427/EWG des Rates in 
Bezug auf Methoden zur Identifizierung von Equiden (ABl. Nr. L 149 vom 7. Juni 2008, 
S. 3), 

4. für die Kennzeichnung von Kamelen sowie 
5. für die Kennzeichnung, Registrierung und Verbringungsmeldung von Schweinen, Scha-

fen und Ziegen. Für Schweine, die als Heim- oder Zirkustiere gehalten werden und die 
die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfüllen, gilt diese Verordnung nur insoweit, als diese 
durch den Tierhalter auf eigene Kosten so früh wie möglich, spätestens aber im Alter 
von drei Monaten, dauerhaft gekennzeichnet werden müssen und der Tierhalter seinen 
Namen und seine Adresse sowie die Kennzeichnung der gehaltenen Schweine beim 
Betreiber des VIS innerhalb eines Monats anzuzeigen hat.  

 (2) Schweine, die als Zirkustiere verwendet werden, müssen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1739/2005 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Verbringung von Zirkustieren 
zwischen Mitgliedstaaten (ABl. Nr. L 279 vom 22. Oktober 2005, S. 47) bei der Behörde regist-
riert sein. Die Anwendung der Ausnahmebestimmung gemäß Abs. 1 Z 5 für Schweine, die als 
Heimtiere (als Gefährte oder aus Interesse am Tier im Haushalt des Tierhalters) gehalten wer-
den, ist nur zulässig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Tiere dürfen nicht von Personen gehalten werden, die einen Betrieb haben, in dem 
Klauentiere gehalten werden oder die mit solchen Personen in Hausgemeinschaft leben 
und 

2. die Tiere haben keinen Kontakt mit Klauentieren, die nicht als Heimtiere im Sinne dieser 
Verordnung gehalten werden und 

3. die Tiere sind nicht für die Schlachtung bestimmt und 
4. die Tiere nehmen an keinen Ausstellungen, Märkten oder anderen Veranstaltungen, bei 

denen Tiere aus verschiedenen Herkünften zusammentreffen, teil. 

(3) Die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern wird durch die Rinderkennzeich-
nungs-Verordnung 2008, BGBl. II Nr.  201/2008 geregelt. 

(4) Die Registrierung von Aquakulturbetrieben wird durch die Aquakultur-
Seuchenverordnung geregelt. 
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Begriffsbestimmungen und Verweisungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieser Verordnung sind: 

 
1. Aufenthaltsorte (zugelassene Kontrollstellen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1255/97 zur 

Festlegung gemeinschaftlicher Kriterien für Kontrollstellen und zur Anpassung des im 
Anhang der Richtlinie 91/628/EWG vorgesehenen Kontrollplans, ABl. Nr. L 174 vom 
2. Juli 1997, S. 1): Orte, an denen Equiden, Rinder, Schweine, Schafe oder Ziegen ge-
mäß Anhang I Kap. V Z 1.5 oder 1.7 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den 
Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie 
zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) 
Nr. 1255/97 (ABl. Nr. L 3 vom 5. Jänner 2005, S. 1) mindestens zwölf Stunden während 
einer Verbringung ruhen; 

2. Behördliche Kontrollorgane: Personen, die als Organe der zuständigen Behörde Kon-
trollen nach dieser Verordnung durchführen; 

3. Betreiber des VIS: der zur Führung des VIS gemäß § 8 Abs. 1 TSG herangezogene 
Dienstleister; 

4. Betriebe: alle Einrichtungen, Anlagen oder - im Falle der Freilandhaltung – Orte, wo 
Schweine, Schafe oder Ziegen gehalten, aufgezogen, behandelt oder aufgestallt wer-
den, mit Ausnahme von Tierarztpraxen und Tierkliniken; jedenfalls fallen darunter land-
wirtschaftliche Betriebe, Handelseinrichtungen, Schlachtstätten, Sammelstellen, Auf-
enthaltsorte und Transporteure, soweit sie mit Schweinen, Schafen oder Ziegen tätig 
werden; 

5. Drittstaaten: Staaten, die nicht in Z 14 genannt sind sowie dort ausgenommene Gebie-
te; 

6. Eigentransport: ein von einem landwirtschaftlichen Betrieb durchgeführter Transport, 
bei dem die Tiere auf einem Transportfahrzeug, für das der Betriebsinhaber des Her-
kunfts- beziehungsweise Bestimmungsbetriebes oder ein Betriebsangehöriger Zulas-
sungsbesitzer oder Fahrzeughalter ist, zum Bestimmungsort transportiert werden; 

7. Equiden: zur Gattung Equus der Familie der Equidae gehörende Tiere (Pferde, Ponies, 
Esel, Maultiere, Mulis, Zebras und Zebroide); 

8. Farmwild: 
a)  Wiederkäuende Wildklauentiere, die wie Haustiere in Gefangenschaft gehalten, 

gezüchtet oder zum Zwecke der Fleischgewinnung getötet werden, soweit die 
Haltung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgt; 

b)  Wildschweine: zur Spezies Sus scrofa der Gattung Sus aus der Familie der Su-
idae, Unterfamilie Suinae gehörende Tiere – soweit sie nicht in Z 22 erfasst sind 
– , die wie Haustiere in Gefangenschaft gehalten, gezüchtet oder zum Zwecke 
der Fleischgewinnung getötet werden, soweit die Haltung auf landwirtschaftli-
chen Nutzflächen erfolgt; 

9. Geflügel: alle Vögel, die zur Erzeugung von Fleisch oder Konsumeiern, zur Herstellung 
anderer Produkte, zur Wiederaufstockung von Federwildbeständen oder im Rahmen 
eines Zuchtprogramms zur Erzeugung dieser Vogelkategorien in Gefangenschaft auf-
gezogen oder gehalten werden (im Sinne der Geflügelpest-Verordnung  2007, BGBl. II 
Nr. 39/2007); 

10. Haltung: Einrichtungen, Anlagen, oder – im Falle der Freilandhaltung – Orte, an denen 
üblicherweise Geflügel, Equiden, Kamele, Farmwild oder Kaninchen im Sinne dieser 
Verordnung gehalten, aufgezogen oder, bei Geflügel, erbrütet werden; 

11. Handelseinrichtung: eine von einem Händler zur Aufstallung von Rindern, Schweinen, 
Schafen oder Ziegen genutzte Einrichtung, welche sich im Eigentum des Händlers be-
findet; 

12. Händler: jede natürliche oder juristische Person, die Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen 
oder Equiden zu Handelszwecken unmittelbar oder über Dritte kauft und verkauft, einen 
regelmäßigen Umschlag mit diesen Tieren erzielt, innerhalb von höchstens 29 Tagen 
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für Schafe und Ziegen, von höchstens 30 Tagen für Rinder und Schweine nach dem 
Kauf die Tiere wieder verkauft oder sie aus der ersten Einrichtung in eine andere Ein-
richtung umsetzt oder unmittelbar in einen Schlachthof einbringt, die beziehungsweise 
der nicht Eigentum des Händlers ist; 

13. Heimtiere: Tiere, die als Gefährten oder aus Interesse am Tier im Haushalt gehalten 
werden oder die für diesen Zweck bestimmt sind oder gezüchtet werden, sofern sie 
nicht als Nutztiere oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken gezüchtet oder gehal-
ten werden und sofern sie nach ihrer Art für die Haltung als Heimtiere geeignet sind; 

14. innergemeinschaftlicher Handel: Handel zwischen folgenden Staaten: 
a) Mitgliedstaaten der EG (Belgien, Bulgarien, Dänemark mit Ausnahme der Fä-

röer und Grönlands, Deutschland, Estland, Griechenland, Finnland, Frankreich, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Gebiet des Königreichs der 
Niederlande in Europa, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Gebiet des Königreichs Spanien mit Ausnahme Ceutas 
und Melillas, Tschechien, Ungarn, Gebiet des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern); 

b) Mitgliedstaaten und Norwegen (EWR); 
c)  Mitgliedstaaten und assoziierten Staaten (Andorra, San Marino) sowie 
d)  Mitgliedstaaten und der Schweiz aufgrund des Beschlusses Nr. 1/2008 des mit 

dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen eingesetzten gemischten Veterinärausschusses vom 23. Dezember 
2008 zur Änderung der Anlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 10 des Anhangs 11 des Ab-
kommens (2009/13/EG), ABl. Nr. L 6 vom 10.1.2009, S. 89; 

15. Kamele: zur Gattung Camelus oder Lama aus der Familie Camelidae, Unterordnung 
Tylopoda gehörende Tiere (z. B. Lamas, Alpakas, Guanakos und Vikunjas sowie Dro-
medar oder einhöckriges Kamel und Trampeltier oder zweihöckriges Kamel); 

16. Kaninchen: zur Spezies Oryctolagus cuniculus domesticus der Gattung Oryctolagus 
aus der Familie der Leporidae gehörende Tiere, soweit sie für die Erzeugung von 
Fleisch, das in Verkehr gebracht werden soll, gehalten oder gezüchtet werden, mit 
Ausnahme jener Kaninchenhaltungsbetriebe, die in den Geltungsbereich der Lebens-
mittel-Direktvermarktungsverordnung (BGBl. II Nr. 108/2006, zuletzt geändert durch 
BGBl. II Nr. 3/2007) fallen; 

17. Registrierungsnummer: Identifikationsnummer des Betriebs beziehungsweise der Hal-
tung gemäß § 8 Abs. 3 Z 1 lit. a TSG im Verbrauchergesundheitsinformationssystem; 
für landwirtschaftliche Betriebe ist diese die LFBIS–Nummer (Betriebsnummer gemäß 
dem Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebsinformationssystem nach dem LFBIS–
Gesetz, BGBl. Nr. 448/1980, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. 505/1994); 

18. Sammelstelle: jeder Ort (einschließlich Betriebe, Sammelplätze und Märkte) an dem 
Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Equiden, ausgenommen Tiere gemäß der Richt-
linie 92/65/EWG über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tie-
ren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelun-
gen nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen (ABl. Nr. L 268 
vom 14.9.1992, S. 54), aus verschiedenen Ursprungsbetrieben zur Bildung von Tierpar-
tien für das innergemeinschaftliche Verbringen zusammengeführt werden; 

19. Schafe: zur Spezies Ovis aries familiaris der Gattung Ovis aus der Familie der Bovidae, 
Unterfamilie Caprinae gehörende Tiere (Hausschafe); 

20. Schlachtschweine: Schweine, die für eine Schlachtstätte oder eine Sammelstelle be-
stimmt sind und diese Sammelstelle nur zur Schlachtung verlassen dürfen; 

21. Schlachtstätten: alle Einrichtungen, in denen Tiere, die dieser Verordnung unterliegen, 
geschlachtet werden und deren Fleisch zum menschlichen Genuss in Verkehr gebracht 
wird; 
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22. Schweine: zur Species Sus scrofa familiaris der Gattung Sus aus der Familie der Sui-
dae, Unterfamilie Suinae gehörende Tiere (Hausschweine); 

23. Spanferkel: Schweine mit einem Schlachtgewicht (warm) von bis zu 40 kg; 
24. Stallmarke: Kennzeichnung mittels Ohrmarke oder Tätowierung, die nicht „AT“ enthal-

ten darf, beziehungsweise mittels Transponder, der nicht den Ländercode enthalten 
darf; 

25. Tierhalter: jede natürliche oder juristische Person, die, wenn auch nur vorübergehend, 
für dieser Verordnung unterliegende Tiere verantwortlich ist, sowie Personen, die für ei-
nen Betrieb gemäß Z 4 oder eine Haltung gem. Z 10 verantwortlich sind mit Ausnahme 
von für Tierarztpraxen oder Tierkliniken verantwortlichen Personen; 

26. Transporteure: natürliche oder juristische Personen, die jegliche Beförderung von Tie-
ren mit einem Transportmittel einschließlich Ver- und Entladen übernehmen; 

27. Ziegen: zur Spezies Capra aegagrus familiaris hircus der Gattung Capra aus der Fami-
lie der Bovidae, Unterfamilie Caprinae gehörende Tiere (Hausziegen); 

(2) Soweit in dieser Verordnung auf Bundesgesetze oder andere Verordnungen des Bun-
desministers für Gesundheit verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung an-
zuwenden. 

 
 

2. Abschnitt 
Veterinärinformationssystem (VIS) 

 
Elektronisches Veterinärregister 

 
 

§ 3. (1) Das elektronische Veterinärregister gemäß § 8 TSG im Hinblick auf das Tierseu-
chenrecht stellt das Veterinärinformationssystem (VIS) dar, das durch den Bundesminister für 
Gesundheit eingerichtet und geführt wird. 

(2) Im Betriebsregister der Datenbank gemäß Abs. 1 sind die Angaben, die nach den §§ 8 
und 8a TSG sowie der auf Grund des TSG erlassenen Verordnungen gemeldet werden, zu 
speichern. Diese Angaben umfassen jedenfalls die Inhalte der Meldungen gemäß § 4, der jähr-
lichen Erhebung gemäß § 5, der Verbringungsmeldungen gemäß § 6 sowie die Veterinärdaten 
gemäß § 8 Abs. 3 Z 3 TSG. 

(3) Die Angaben gemäß Abs. 2 müssen stets dem jeweils aktuellen Stand entsprechen. 
Diese Angaben sind in der Datenbank zumindest bis zum Ablauf von drei Jahren bzw. bei 
Schaf- und Ziegenbetrieben von sieben aufeinander folgenden Jahren nach der Registrierung 
zu speichern. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit hat den Betreiber des VIS, sowie dessen Anschrift 
(Meldeadresse) durch Kundmachung in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ zu veröffentli-
chen. 

Registrierungspflichten für Tierhalter 

§ 4. (1) Der Tierhalter von Schweinen, Schafen und Ziegen hat Angaben gemäß § 8 Abs. 3 
Z 1 und 2 TSG, jedenfalls Adresse, Rechtsform des Betriebs und persönliche Daten des Tier-
halters einschließlich Vereinsregisternummer, Firmenbuchnummer und Kommunikationsdaten, 
soweit vorhanden, sowie die Daten zur Tierhaltung nach Anhang 1 innerhalb von sieben Tagen 
nach Aufnahme der Tierhaltung direkt beim Betreiber des VIS anzuzeigen. Die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ist zur eindeutigen Identifikation des Tierhalters mitzuteilen, darf aber 
nicht im VIS gespeichert werden. Ausgenommen von dieser Anzeigepflicht ist ein Tierhalter, der 
Schafe oder Ziegen zur Schlachtung für den Eigenbedarf erwirbt und innerhalb von längstens 
acht Stunden ab der Übernahme schlachtet. 

(2) Der Verantwortliche für Betriebe gemäß Abs. 1 hat die Aufgabe der Haltung einer ge-
mäß Abs. 1 anzeigepflichtigen Tierart dem Betreiber des VIS bis längstens 1. April des Folge-
jahres anzuzeigen. Dieser Anzeigepflicht wird jedenfalls auch mit der Erfüllung der Meldepflicht 
nach § 5 Abs. 1 oder 2 entsprochen. 
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(3) Der Tierhalter von Equiden, Kamelen, Farmwild, Kaninchen und Geflügel im Sinne die-
ser Verordnung hat Angaben gemäß § 8 Abs. 3 Z 1 und 2 TSG jedenfalls Adresse, Rechtsform 
des Betriebs und persönliche Daten des Tierhalters einschließlich Vereinsregisternummer, Fir-
menbuchnummer und Kommunikationsdaten, soweit vorhanden, sowie die Daten zur Tierhal-
tung nach Anhang 1 innerhalb von einem Monat nach Aufnahme der Tierhaltung bei der zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist 
zur eindeutigen Identifikation des Tierhalters mitzuteilen, darf aber nicht im VIS gespeichert 
werden. 

(4) Der Verantwortliche für Tierhaltungen gemäß Abs. 3 hat die Aufgabe der Haltung einer gemäß 
Abs. 3 anzeigepflichtigen Tierart der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde bis längstens 1. April des 
Folgejahres anzuzeigen. Dieser Anzeigepflicht wird jedenfalls auch mit der Erfüllung der Meldepflicht nach 
§ 5 Abs. 1 oder 2 entsprochen. 

(5) Meldepflichtige gemäß Abs. 1 und 3 haben Änderungen in den Bewirtschaftungsverhältnissen in-
nerhalb von 14 Kalendertagen entweder direkt beim Betreiber des VIS oder – soweit es Landwirte betrifft 
– mit dem dafür vorgesehenen INVEKOS-Bewirtschafterwechselformular bei den Landwirtschaftskam-
mern (auch auf Bezirksebene) zu melden. Die Landwirtschaftskammern haben die Formulare bezie-
hungsweise die Daten an den Betreiber des VIS beziehungsweise an die AMA weiter zu leiten. 

(6) Die Anzeigepflicht nach Abs. 3 wird auch durch die Erstattung der Anzeigen nach § 6 der Geflü-
gelpest-Verordnung 2007, BGBl. II Nr. 309/2007, sowie nach § 25 des Tierschutzgesetzes, BGBl. I 
Nr. 118/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 35/2008, erfüllt. 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die Daten der Meldungen gemäß Abs. 3, 4 und 6 unver-
züglich ins VIS einzutragen. 

Jährliche VIS- Erhebungen 

§ 5. (1) Im Zuge von jährlichen VIS- Erhebungen haben Tierhalter von Schweinen, Schafen und Zie-
gen auf Anfrage des Betreibers des VIS Angaben zu den Stamm- und Betriebsdaten gemäß § 8 Abs. 3 
Z 1 und 2 TSG mitzuteilen. Hierfür hat der Betreiber des VIS diesen Tierhaltern das entsprechende For-
mular jährlich spätestens Mitte März zu übermitteln. Diese übermittelten Formulare sind von den Betriebs-
inhabern oder von dessen Beauftragten mit dem Stichtag 1. April vollständig und richtig ausgefüllt bis 
spätestens 15. April zurückzusenden. 

(2) Alle Verantwortlichen für von dieser Verordnung erfasste Betriebe und Haltungen, die von der Ag-
rarmarkt Austria (AMA) den „Mehrfachantrag Flächen“ zugesendet bekommen, müssen die Felder betref-
fend Tierhaltung ausfüllen. Die Meldepflicht gemäß Abs. 1 gilt als erfüllt, sofern die erfragten Angaben zu 
den Stamm- und Betriebsdaten im Sinne des § 8 Abs. 3 Z 1 und 2 TSG innerhalb der dafür vorgesehenen 
Frist im Rahmen des „Mehrfachantrages Flächen“ im Wege der örtlich zuständigen Landwirtschaftskam-
mer der AMA gemeldet werden. Die Daten dieser Betriebe und Haltungen sind von der AMA dem Betrei-
ber des VIS zur Verfügung zu stellen. Jene Betriebe, die einen „Mehrfachantrag Flächen“ zugesandt be-
kommen, aber keinen Förderungsantrag stellen, müssen diese Daten ebenfalls innerhalb der im Rahmen 
des „Mehrfachantrag Flächen“ vorgesehenen Frist an den Betreiber des VIS - wahlweise im Wege der 
örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer - übermitteln. 

(3) Einzelheiten der Abwicklung der Zurverfügungstellung von Daten gemäß Abs. 2 durch die Land-
wirtschaftskammern sind durch vertragliche Vereinbarung zwischen diesen und dem Betreiber des VIS zu 
regeln. 

(4) Abs. 2 ist mit Abschluss vertraglicher Vereinbarungen gemäß Abs. 3 und Einrichtung der diesbe-
züglichen Meldemöglichkeiten anwendbar. Der Betreiber des VIS hat gegebenenfalls dem Bundesministe-
rium für Gesundheit den Abschluss einer derartigen Vereinbarung unverzüglich mitzuteilen. Die Melde-
möglichkeiten nach Abs. 2 sind sodann in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ bekannt zu machen. Vor 
diesem Zeitpunkt gilt ausschließlich Abs. 1. 

(5) Jede natürliche oder juristische Person ist verpflichtet, vom Betreiber des VIS übermittelte Schrei-
ben, das eine diesbezügliche Aufforderung enthält, schriftlich zu beantworten. 

 
VIS-Meldepflichten 

§ 6. (1) Die Tierhalter von Schweinen, Schafen und Ziegen haben bei Verbringungen oder untersu-
chungspflichtigen Schlachtungen von Schweinen, Schafen und Ziegen folgende Angaben entweder mit-
telbar über eine Meldestelle gemäß Abs. 4 oder unmittelbar online oder mittels dafür vorgesehener For-
mulare und Meldewege (Telefax oder im Postweg) dem Betreiber des VIS zu melden: 
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 1.die Registrierungsnummer des Meldebetriebes; 

 2.bei 
a) Verbringungen innerhalb Österreichs: die Registrierungsnummer des österrei-

chischen unmittelbaren Herkunfts- beziehungsweise Bestimmungsbetriebes; 
wurde keine österreichische Registrierungsnummer vergeben, so sind Name 
und Adresse anzugeben. 

b) Verbringungen unter den Bedingungen des innergemeinschaftlichen Handels: 
die Registrierungsnummer des unmittelbaren Herkunfts- beziehungsweise Be-
stimmungsbetriebes sowie Name und Adresse des Versenders beziehungswei-
se Empfängers; 

c) Verbringungen aus Drittstaaten: bei der Einfuhr sind der Nachname des Ver-
senders sowie die Postleitzahl und der Ort des ausländischen Herkunftsbetrie-
bes zu melden; ist eine Sammelstelle oder ein Aufenthaltsort der unmittelbare 
Herkunftsbetrieb aus einem Drittstaat, so genügen die Daten zu Postleitzahl 
und Ort; 

 3.bei Verbringungen das Abgangs- beziehungsweise Zugangsdatum, bei untersuchungspflichti-
gen Schlachtungen das Datum dieser Schlachtung; 

 4.bei Verbringungen die Anzahl der verbrachten Schweine, Schafe und Ziegen sowie bei untersu-
chungspflichtigen Schlachtungen die Anzahl der geschlachteten Schweine, Schafe und Ziegen; 

 5.das Meldeereignis (Abgang, Zugang, Zugang und Schlachtung, untersuchungspflichtige 
Schlachtung sowie Abgang an den Endverbraucher zur sofortigen Schlachtung bei Schafen und Ziegen); 

 6.bei Transportfahrzeugen, bei denen ein österreichischer Transporteur Zulassungsbesitzer ist, 
die Registrierungsnummer desselben gemäß § 8a Abs. 1 Z 2 TSG; wurde noch keine österreichische 
Registrierungsnummer vergeben, so sind Name und Adresse anzugeben. Im Falle der Meldung über eine 
Meldestelle gemäß Abs. 4 ist bei Eigentransporten die Angabe „Eigentransport“ zulässig; 

 7.bei Transportfahrzeugen, bei denen ein ausländischer Transporteur Zulassungsbesitzer ist, den 
Zulassungsstaat, den Nachnamen, die Postleitzahl und den Betriebsort oder Wohnort des Zulassungsbe-
sitzers des Transportfahrzeuges; können diese Daten des Transportfahrzeuges, bei denen ein ausländi-
scher Transporteur Zulassungsbesitzer ist und eine Bescheinigung für den innergemeinschaftlichen Han-
del beziehungsweise ein Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) für den Transport vor-
liegt (dies gilt nicht für Transportfahrzeuge, bei denen ein ausländischer Transporteur Zulassungsbesitzer 
ist und die Tiere innerhalb von Österreich verbringt), nicht ermittelt werden, so hat der Tierhalter oder ein 
von ihm Beauftragter zu überprüfen, ob das amtliche Kennzeichen auf dem Fahrzeug mit den Angaben 
auf der Bescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel beziehungsweise dem Gemeinsamen 
Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) übereinstimmt und hat die Angaben zur Bescheinigung für den 
innergemeinschaftlichen Handel gemäß Z 9 beziehungsweise zum Gemeinsamen Veterinärdokument für 
die Einfuhr (GVDE) gemäß Z 10 zu melden; diese Ausnahmeregelung gilt nur, wenn die Angaben zum 
amtlichen Kraftfahrzeugkennzeichen mit der Bescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel be-
ziehungsweise dem Gemeinsamen Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) übereinstimmen; stimmen 
diese Angaben nicht überein, so ist unverzüglich die Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen; 

 8.bei Verbringungen aus oder nach Österreich den Bestimmungs- beziehungsweise Herkunfts-
staat; 

 9.bei unter den Bedingungen des innergemeinschaftlichen Handels nach Österreich verbrachten 
Schweinen, Schafen oder Ziegen zusätzlich die fortlaufende Nummer der Bescheinigung für den inner-
gemeinschaftlichen Handel sowie deren Ausstellungsort; 

 10.bei aus Drittstaaten eingeführten Schweinen, Schafen und Ziegen zusätzlich die fortlaufende 
Nummer des Gemeinsamen Veterinärdokuments für die Einfuhr (GVDE) sowie dessen Ausstellungsort. 
 
Im Falle einer Verbringung über eine meldepflichtige Sammelstelle ist diese als Bestimmungsbetrieb an-
zugeben, und im Falle der Verbringung von einer meldepflichtigen Sammelstelle ist diese als Herkunftsbe-
trieb anzugeben. Bei direkter Meldung an den Betreiber des VIS muss die Meldung sowohl vom unmittel-
baren Herkunfts- als auch Bestimmungsbetrieb getätigt werden. Bei Meldung durch eine Meldestelle ge-
mäß Abs. 4 entfallen die Meldungen des Herkunfts- beziehungsweise Bestimmungsbetriebes an den 
Betreiber des VIS. 
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(2) Ausgenommen von der Meldepflicht gemäß Abs. 1 sind Sammelstellen, sofern die Tiere nicht in 
das Eigentum und in den Besitz dieser Betriebe übergegangen sind, sowie Transporteure, sofern diese 
nicht nach Abs. 4 als Meldestelle kundgemacht wurden, des weiteren Tierhalter gemäß § 4 Abs. 1 zweiter 
Satz und Verbringungen zwischen Betrieben desselben Tierhalters innerhalb einer Gemeinde sowie der 
Auftrieb auf Zwischenweiden (zum Beispiel Vorsäß, Maisäß, Nachsäß, Aste) desselben Tierhalters vor 
oder nach einem meldepflichtigen Auftrieb auf eine Alm oder Weide, wenn die Weideflächen im „Mehr-
fachantrag Flächen“ des Auftreibers mit der Nutzungsart „G“ – Prämienstatus „FW“ beantragt sind. 

(3) Die Meldung gemäß Abs. 1 hat bei Online- oder Telefaxmeldungen spätestens am siebenten Ka-
lendertag nach dem zu meldenden Ereignis zu erfolgen. Bei Meldungen mit der Post hat die Meldung 
spätestens am vierten Kalendertag nach dem zu meldenden Ereignis bei der Post einzulangen; maßgeb-
lich ist hierbei das Datum des Poststempels. 

(4) Meldungen gemäß Abs. 1 dürfen auch über eine von dem Bundesminister für Gesundheit hierfür 
festgelegte Einrichtung erfolgen (Meldestelle). Der Bundesminister für Gesundheit kann derartige Einrich-
tungen durch Kundmachung in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ als Meldestellen im Sinne dieser 
Verordnung festlegen, wenn dies den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Raschheit des Meldeverfah-
rens entspricht, wenn die Einrichtung die Daten gemäß §  8a Abs. 1 Z 1 (insbesondere Nachname), Z 2, 
Z 3 (insbesondere Straßenname, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) TSG dem Betreiber des VIS in elekt-
ronisch lesbarer Form für Zwecke des Datenabgleiches zur Verfügung gestellt hat und wenn durch Ver-
einbarung zwischen Einrichtung und dem Betreiber des VIS sichergestellt ist, dass die laufend zu mel-
denden Daten gemäß Abs. 1 in der für diesen Betreiber erforderlichen Form vorliegen. Die kundgemachte 
Meldestelle ist zur fristgerechten Weiterleitung der Daten aller ihr im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zur 
Kenntnis gelangten Verbringungen verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt insbesondere auch dann, wenn 
die Meldestelle nur als Transporteur auftritt oder wenn zwei beziehungsweise mehrere unabhängige Mel-
destellen in ein und dieselbe Verbringung involviert sind. 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit kann zusätzliche Meldewege zu den in Abs. 1 genannten 
Möglichkeiten durch Kundmachung in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ zulassen. 

(6) Jede natürliche oder juristische Person, die beziehungsweise deren Betrieb in einer Meldung ge-
mäß Abs. 1, 3 und 4 angeführt wird, ist verpflichtet, vom Betreiber des VIS übermittelte Schreiben schrift-
lich zu beantworten. 

 
 

3. Abschnitt 
Kennzeichnung und Verbringung von Schweinen 

 
Allgemeines zur Schweinekennzeichnung  

 

§ 7. (1) Schweine sind auf Kosten des Tierhalters so früh wie möglich, jedenfalls aber vor dem erst-
maligen Verlassen des Geburtsbetriebes oder auf behördliche Anordnung noch vor diesem Zeitpunkt mit 
einer Ohrmarke gemäß § 22 oder – in den Fällen des § 9 Abs. 1, 2 und 4 – einer Tätowierstempelung 
oder einem diesem gemäß § 9 Abs. 8 gleichwertigen System dauerhaft zu kennzeichnen. Die Ohrmarke 
ist in einer Position am Ohr anzubringen, dass sie aus der Entfernung gut sichtbar ist. 

(2) Für die Durchführung der Kennzeichnung ist der jeweilige Tierhalter verantwortlich. 
 

Ersatz der Ohrmarke 

§ 8. (1) Schweine, die im Inland in einem anderen Betrieb als im Geburtsbetrieb aufgestallt sind und 
ihre Ohrmarke verloren haben, sind mittels einer Ersatzohrmarke gemäß § 23 neu zu kennzeichnen, wenn 
sie in einen anderen Betrieb - ausgenommen in eine Schlachtstätte - verbracht werden. 

(2) Für die Kennzeichnung mittels Ersatzohrmarke ist der jeweilige Tierhalter verantwortlich. 
 

Tätowierstempel 

§ 9. (1) Bei Schweinen, die von Geburt an im selben Betrieb in Österreich gehalten und auf direktem 
Weg zur Schlachtung gebracht werden, darf die Kennzeichnung gemäß § 7 an Stelle der Ohrmarke mit-
tels Tätowierstempel erfolgen. 
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(2) Schweine, die länger als 30 Tage in einem österreichischen Betrieb gehalten werden, sind vor der 
Verbringung zur Schlachtstätte mittels Tätowierstempel zu kennzeichnen, auch wenn sie bereits mittels 
Ohrmarke gekennzeichnet sind. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann bei Verbringungen von Schweinen, die auf Grund ihrer starken Be-
haarung oder ihrer dunklen Pigmentierung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand mittels Tätowierstempel 
gekennzeichnet werden können, die Kennzeichnung dieser Schweine ausschließlich mit einer Ohrmarke 
gemäß § 22 durchgeführt werden, sofern 

 1.eine bescheidmäßige Ausnahmegenehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde für den betref-
fenden Betrieb vorliegt und 

 2.diese Schweine in der Schlachtstätte zeitlich oder räumlich getrennt von Schweinen anderer Be-
triebe geschlachtet werden und 

 3.diese Schweine auf Grund der beiderseitigen betrieblichen Aufzeichnungen eindeutig einem 
Herkunftsbetrieb zuzuordnen sind und damit im VIS gleich wie zusätzlich mit Tätowierstempel gekenn-
zeichnete Schweine gemeldet werden. 

(4) Bei Schweinen, die ihre Ohrmarke verloren haben, darf eine ausschließliche Kennzeichnung mit-
tels Tätowierstempel nur dann erfolgen, wenn sie von jenem Betrieb, in welchem sie die Ohrmarke verlo-
ren haben und in dem sie aufgestallt sind, auf direktem Weg in eine Schlachtstätte verbracht werden. 

(5) Die Tätowierung muss deutlich lesbar sein und mittels blauer, grüner oder schwarzer Tätowierfar-
be, die der Richtlinie 94/36/EG über Farbstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen 
(ABl. Nr. L 237 vom 10. September 1994, S. 13), entspricht, auf beiden Tierkörperhälften angebracht wer-
den. Sie hat dem Muster in Anhang 2 zu dieser Verordnung zu entsprechen und nachstehende Angaben 
in folgender Reihenfolge zu enthalten: 

 1.die Aufschrift „AT“ für Österreich; 

 2.wahlweise den darauf folgenden numerischen Bundesländercode gemäß § 22 Abs. 3 Z 2; 

 3.die siebenstellige LFBIS-Nummer des Betriebes, in dem das Schwein länger als 30 Tage vor 
der beabsichtigten Schlachtung aufgestallt ist; und 

 4.zusätzlich dürfen Logos (Buchstaben, Sonderzeichen; allerdings keine arabischen Ziffern) im 
Anschluss an die LFBIS-Nummer angebracht werden. 

(6) Der Tätowierstempel muss zweizeilig ausgeführt sein. Die erste Zeile hat die Aufschrift „AT“, 
wahlweise den Bundesländercode und den ersten Teil der LFBIS-Nummer (mindestens drei, aber höchs-
tens vier Ziffern) zu enthalten. Diese Zeile muss zum Zeitpunkt der Stempelung mindestens eine Höhe 
von 10 mm aufweisen. Die zweite Zeile hat den zweiten Teil der LFBIS-Nummer und gegebenenfalls Lo-
gos zu enthalten. Die zweite Zeile muss zum Zeitpunkt der Stempelung mindestens eine Höhe von 20 mm 
aufweisen. 

(7) Die Kennzeichnung mittels Tätowierstempel ist so früh wie möglich unter Bedachtnahme auf den 
Tierschutz und auf die gute Lesbarkeit, bei Mastschweinen spätestens jedoch 30 Tage vor der beabsich-
tigten Schlachtung vorzunehmen und entweder beidseitig im Schulterbereich oder beidseitig außen im 
Flankenbereich anzubringen. Eine Kennzeichnung mittels Tätowierstempel gemäß Abs. 5 binnen einer 
Frist von weniger als 30 Tagen vor der beabsichtigten Schlachtung ist bei Zuchtsauen und Spanferkeln 
zulässig. Werden solche Tiere zum Schlachthof verbracht, so muss allerdings die Tätowierung spätestens 
vor der Verladung zum Verbringen in die Schlachtstätte angebracht werden. 

(8) An Stelle des Tätowierstempels darf bei der Kennzeichnung gemäß Abs. 1, 2 und 4 ein gleichwer-
tiges anderes Kennzeichnungssystem (zum Beispiel mittels Tuschepistole) verwendet werden, wenn der 
Bundesminister für Gesundheit die Gleichwertigkeit des jeweiligen Systems durch Kundmachung in den 
„Amtlichen Veterinärnachrichten“ festgestellt hat. Auf eine solche Feststellung besteht kein Rechtsan-
spruch. Hierbei kann der Bundesminister auch Einschränkungen für die Anwendung des jeweiligen ande-
ren Kennzeichnungssystems im Anwendungsbereich dieser Verordnung festlegen. 

 
Verbringung von Schweinen 

§ 10. Schweine dürfen nur dann aus einem Betrieb oder in einen Betrieb verbracht werden, wenn sie 
gemäß den §§ 7 bis 9 sowie 11 gekennzeichnet sind. Die Verbringung in eine Schlachtstätte hat nach 
Anhang III, Abschnitt I, Kap. IV, Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschrif-
ten für Lebensmittel tierischen Ursprungs (ABl. Nr. L 139 vom 30. April 2004, S. 55, berichtigt durch 
ABl. Nr. L 226 vom 25. Juni 2004, S. 22) zu erfolgen. 
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Einfuhr von Schweinen 

§ 11. (1) Schweine, die aus einem Drittstaat eingeführt wurden, sind unverzüglich nach der Aufstal-
lung mittels Importohrmarke gemäß § 24 zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnungspflicht gilt nicht für 
Schlachtschweine, deren Bestimmungsbetrieb eine in Österreich gelegene Schlachtstätte ist, sofern die 
Schlachtung innerhalb einer Frist von fünf Werktagen nach Durchführung der Kontrollen gemäß der Richt-
linie 91/496/EWG zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die 
Gemeinschaft eingeführten Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG, 90/425/EWG und 
90/675/EWG (ABl. Nr. L 268 vom 24.9.1991, S. 56), erfolgt und die Tiere auf direktem Weg von der 
Grenzkontrollstelle zur Schlachtstätte befördert werden. Die im Drittstaat erfolgte Kennzeichnung der 
Schweine darf nicht entfernt werden. 

(2) Für die Kennzeichnung mittels Importohrmarke ist der jeweilige Tierhalter verantwortlich. 

(3) Wenn die Tiere nach ihrer Verbringung bzw. Einfuhr nach Österreich länger als 30 Tage im Inland 
verbleiben, gilt § 9 Abs. 2. 

(4) Unter den Bedingungen des innergemeinschaftlichen Handels nach Österreich verbrachte 
Schweine gelten als nach dieser Verordnung gekennzeichnet. Die im jeweiligen Staat erfolgte Kennzeich-
nung darf nicht entfernt werden. Wenn die Tiere nach ihrer Verbringung bzw. Einfuhr nach Österreich 
länger als 30 Tage im Inland verbleiben, gilt § 9 Abs. 2. 

(5) Bei Verlust der Ohrmarkenkennzeichnung und bei weiterer Verbringung in einen Betrieb - ausge-
nommen in eine Schlachtstätte - hat die neuerliche Kennzeichnung gemäß § 8 zu erfolgen. 

 
 

4. Abschnitt 
Kennzeichnung und Verbringung von Schafen und Ziegen 

 
Allgemeines 

 

§ 12. (1) Schafe und Ziegen, die nach dem 9. Juli 2005 geboren wurden, sind auf Kosten des Tierhal-
ters innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Geburtsdatum, jedenfalls aber vor dem erstmaligen 
Verlassen des Geburtsbetriebes oder anlässlich einer untersuchungspflichtigen Schlachtung oder auf 
behördliche Anordnung noch vor diesem Zeitpunkt, 

 1.mit zwei Ohrmarken gemäß § 25 oder 

 2.mit einer Ohrmarke gemäß § 25 und einem Fesselband gemäß § 25 oder 

 3.mit einer Ohrmarke gemäß § 25 und einem amtlichen elektronischen Kennzeichen gemäß  

§ 15 oder 

4.mit einem amtlichen elektronischen Kennzeichen in Form eines Bolus und einem Fesselband 
gemäß § 25 oder 

5.mit einem amtlichen elektronischen Kennzeichen in Form einer Ohrmarke und einem Fessel-
band gemäß § 25 

gemäß dieser Verordnung dauerhaft zu kennzeichnen, wobei beide Kennzeichen denselben Code zu 
tragen haben. 

(2) Für die Durchführung der Kennzeichnung ist der jeweilige Tierhalter verantwortlich. 

(3) Der Tierhalter hat für die Kennzeichnung gemäß Abs. 1 nur solche Ohrmarken, Fesselbänder und 
Transponder zu verwenden, die über eine gemäß § 30 zugelassene Stelle bezogen wurden. 

(4) Bezogene Ohrmarken, Fesselbänder und Transponder dürfen ausschließlich in dem Betrieb zur 
Kennzeichnung verwendet werden, für den sie von der zugelassenen Stelle abgegeben wurden. Nicht 
mehr benötigte Ohrmarken, Fesselbänder oder Transponder sind vom Tierhalter an die Ohrmarkenverga-
bestelle zurückzugeben und von dieser unschädlich zu vernichten. 

 
Kennzeichnung von Schafen und Ziegen mit Ohrmarken und Stallmarken 

§ 13. (1) Die Ohrmarken sind in einer Position am Ohr anzubringen, dass sie aus der Entfernung gut 
sichtbar sind. Die Ohrmarken gemäß § 25 sowie die amtlichen elektronischen Ohrmarken gemäß § 27 
sind auf der dem Ohransatz zugeordneten Ohrhälfte anzubringen. 
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(2) Es steht dem Tierhalter frei, zusätzlich zur amtlichen Ohrmarke gemäß Abs. 1 eine Stallmarke an-
zubringen. Ist diese eine Ohrmarke, so ist sie entweder als Beilagscheibe zur amtlichen Ohrmarke gemäß 
Abs. 1 oder auf der Hälfte des Ohres, die der Ohrspitze zugeordnet ist, anzubringen und beim Ersetzen ist 
die neue Stallmarke in das schon vorhandene, noch nutzbare Loch einzuziehen. 

 
Kennzeichnung von Schafen und Ziegen, die im innergemeinschaftlichen Handel ver-

bracht werden sollen 

§ 14. (1) Schafe und Ziegen, die im innergemeinschaftlichen Handel verbracht werden sollen, sind 

 1.mit einem Transponder in Form eines Bolus gemäß § 27 und einer Ohrmarke gemäß § 25 oder 

 2.mit einem Transponder in Form eines Bolus gemäß § 27 und einem Fesselband gemäß  

§ 25 oder 

 3.mit einer elektronischen Ohrmarke gemäß § 27 und einer Ohrmarke gemäß § 25 oder 

 4.mit einer elektronischen Ohrmarke gemäß § 27 und einem Fesselband gemäß § 25 

zu kennzeichnen, wobei beide Kennzeichen denselben Code zu tragen haben. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist für vor dem 31. Dezember 2009 geborene Schafe oder Ziegen, die in 
den innergemeinschaftlichen Handel verbracht werden sollen, eine Kennzeichnung mit zwei Ohrmarken 
gemäß § 25 zulässig. 

 
Elektronische Kennzeichnung von Schafen und Ziegen 

§ 15. (1) Als amtliche elektronische Kennzeichen für Schafe und Ziegen können Transponder in Form 
eines Bolus, einer Ohrmarke, eines Fesselbandes oder eines Injektats verwendet werden. 

(2) Bei der Verwendung eines Transponders in Form eines Bolus hat das sichtbare zweite Kennzei-
chen zusätzlich zu Ländercode und individuellem Code den Buchstaben „B“ zu tragen. 

(3) Bei Schafen und Ziegen, die mittels eines injizierbaren Transponders gekennzeichnet werden, hat 
das sichtbare zweite Kennzeichen zusätzlich zu Ländercode und individuellem Code den Buchstaben „I“ 
zu tragen. Der injizierbare Transponder ist in der Bauchhöhle zu setzen. 

(4) Schafe und Ziegen, die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 ohne elekt-
ronische Kennzeichnung aus anderen Mitgliedstaaten nach Österreich verbracht wurden, und die in Ös-
terreich mit der amtlichen elektronischen Kennzeichnung versehen werden, oder Schafe und Ziegen, die 
nach bereits erfolgter Kennzeichnung mit zwei Ohrmarken oder einer Ohrmarke und einem Fesselband 
elektronisch gekennzeichnet werden sollen, sind unter amtlicher Aufsicht umzukennzeichnen. Der im Zu-
ge der Umkennzeichnung erhaltene neue individuelle Code ist dem Tier im VIS zuzuordnen und muss 
sowohl auf der Ohrmarke beziehungsweise dem Fesselband als auch auf dem elektronischen Kennzei-
chen ausgewiesen werden. 

Ersatz der Kennzeichnung 

§ 16. (1) Schafe und Ziegen, die eines ihrer Kennzeichen verloren haben oder bei denen die Auf-
schrift unleserlich geworden ist, müssen so bald als möglich, jedenfalls aber innerhalb eines Monats, neu-
erlich gekennzeichnet werden. Besteht die Ersatzkennzeichnung aus einem äußerlich sichtbaren Kenn-
zeichen gemäß § 25, so haben beide Kennzeichen mindestens den in zwei Buchstaben ausgedrückten 
ISO-Ländercode und einen individuellen Code aus neun Ziffern ausweisen, welcher vom VIS bei der Erst-
kennzeichnung für dieses Tier generiert wurde. Erfolgt die Ersatzkennzeichnung mittels eines elektroni-
schen Kennzeichens gemäß § 27, so hat eine Umkennzeichnung gemäß § 15 Abs. 4 zu erfolgen. 

(2) Der Tierhalter hat für die Kennzeichnung gemäß Abs. 2 nur solche Kennzeichen zu verwenden, 
die über eine gemäß § 30 zugelassene Stelle bezogen wurden. 

(3) Für den Ersatz der Kennzeichnung ist der Tierhalter verantwortlich. 
 

Verbringung von Schafen und Ziegen und Begleitdokumente 

§ 17. (1) Schafe und Ziegen dürfen nur dann aus einem Betrieb verbracht oder in einen Betrieb ein-
gebracht werden, wenn sie gemäß dieser Verordnung gekennzeichnet sind. 

(2) Schafe und Ziegen dürfen innerhalb Österreichs zwischen zwei verschiedenen Betrieben nur dann 
verbracht werden, wenn sie von einem Dokument mit mindestens den folgenden Angaben begleitet wer-
den: 
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 1. die Registrierungsnummer des Herkunftsbetriebs; 

 2. den Namen und die Anschrift des Tierhalters; 

 3. die Gesamtzahl der verbrachten Tiere; 

 4. die Tierart; 

 5. die Registrierungsnummer des Bestimmungsbetriebs oder, wenn eine solche noch nicht  

vergeben wurde, Name und Anschrift des Bestimmungsbetriebes beziehungsweise des  

nächsten Tierhalters; 

 6. die Daten des benutzten Transportmittels (amtliches Kennzeichen des Teils des  

Transportmittels, in dem die Tiere befördert wurden) und des Transporteurs einschließlich  

seiner Registrierungsnummer; 

 7. das Verbringungsdatum; 

 8. die Unterschrift des Tierhalters; 

 9. ab 31. Dezember 2009 den individuellen Kenncode jedes Tieres, das ab dem  

1. Jänner 2010 geboren wurde. 

(3) Abweichend von Abs. 2 Z 9 kann bei Verbringungen innerhalb Österreichs die Erfassung des indi-
viduellen Kenncodes der einzelnen Tiere im Namen des Halters des Herkunftsbetriebs unter folgenden 
Bedingungen im Bestimmungsbetrieb erfolgen: 

1. Die Tiere werden nicht in denselben Transportmitteln verbracht wie die Tiere anderer Betriebe, 
es sei denn, die einzelnen Partien sind physisch voneinander getrennt; 

2. dem Bestimmungsbetrieb ist auf Antrag von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde  

mittels Bescheid die Befugnis erteilt worden, die Kenncodes der einzelnen Tiere im Namen  

des Halters des Herkunftsbetriebs zu erfassen; 

3. durch entsprechende Verfahren ist sicherzustellen, dass binnen 48 Stunden nach Verlassen  

des Herkunftsbetriebs 
a) der individuelle Kenncode jedes Tieres im Bestandsregister des Herkunftsbe-

triebs erfasst wird; 
b) dem Betreiber des VIS die Angaben über die Verbringung übermittelt werden, 

um die Meldung zu aktualisieren; 

 4. die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde hat dem Bundesminister für Gesundheit die  

Erteilung der Befugnis zur Erfassung der Kenncodes gemäß Z 2 an den Bestimmungsbetrieb zu  

melden und dieser hat die Liste der befugten Bestimmungsbetriebe in den AVN kundzumachen. 

Der Bescheid gemäß Z 2 ist zu erteilen wenn der Bestimmungsbetrieb über die technischen Mittel zur 
fehlerfreien Erfassung der individuellen Codes und über entsprechende Verfahren zur zeitgerechten 
Übermittlung der notwendigen Daten an den Herkunftsbetrieb und das VIS verfügt. Bei Wegfall der Vor-
aussetzungen ist die Befugnis mittels Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde zu entziehen und der 
Entzug dem Bundesminister für Gesundheit mitzuteilen. 

(4) Das gemäß Abs. 2 erstellte und mitverbrachte Begleitdokument sowie im Falle des Abs. 3 die Lis-
te der individuellen Kenncodes jedes verbrachten Tieres hat als Bestandteil des Bestandsregisters des 
Betriebs, in den die Tiere verbracht werden, zu gelten. Es ist mindestens sieben Jahre lang aufzubewah-
ren und auf Verlangen der Behörde zur Einsicht vorzulegen. 

(5) Bei Wanderhaltung ist abweichend von Abs. 2 das aktuelle Bestandsregister gemäß § 19 Abs. 4 
mitzuführen. 

(6) Bei Verbringungen auf die Alm genügt, abweichend von Abs. 2, die Abgabe der Almauftriebsliste 
durch den Betriebsverantwortlichen der Alm (Almbewirtschafter) an die örtlich zuständige Landwirt-
schaftskammer und die Aufbewahrung einer Kopie dieser Almauftriebsliste durch den auftreibenden Be-
trieb. 

(7) Abweichend von Abs. 2 ist kein Begleitdokument erforderlich bei: 
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 1. Verbringungen zwischen Haupt- und Teilbetrieben im Sinne des § 19 Abs. 2, die in  

derselben Gemeinde liegen, sowie 

2. beim Auftrieb auf Zwischenweiden (zum Beispiel Vorsäß, Maisäß, Nachsäß, Aste) desselben 
Tierhalters vor oder nach einem meldepflichtigen Auftrieb auf eine Alm oder Weide, wenn die 
Weideflächen im „Mehrfachantrag Flächen“ des Auftreibers mit der Nutzungsart „G“ – Prä-
mienstatus „FW“ beantragt sind. 

(8) Bei Verbringungen von Schafen oder Ziegen, die mittels injizierbarer Transponder gekennzeichnet 
sind, muss diese Art der Kennzeichnung im Begleitdokument vermerkt sein. 

 
Einfuhr von Schafen und Ziegen 

§ 18. (1) Schafe und Ziegen, die aus Drittstaaten eingeführt wurden, müssen im Bestimmungsbetrieb, 
der Tierhaltung betreibt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Durchführung der Einfuhrkontrolle, in 
jedem Falle jedoch vor Verlassen des Betriebs gemäß dieser Verordnung gekennzeichnet werden. 

(2) Für die Kennzeichnung ist der jeweilige Tierhalter verantwortlich. 

(3) Die ursprüngliche Drittlandskennzeichnung ist zusammen mit dem neuen Kennzeichen gemäß 
Abs. 1 im Bestandsregister zu erfassen und an die zugelassene Stelle zu melden. Diese hat die Dritt-
landskennzeichnung im VIS sowohl dem anfordernden Betrieb als auch dem Einzeltier zuzuordnen. 

(4) Abs. 1 gilt nicht für bereits im Drittstaat gekennzeichnete Schafe und Ziegen, deren Bestim-
mungsbetrieb eine in Österreich gelegene Schlachtstätte ist, sofern die Schlachtung innerhalb einer Frist 
von fünf Werktagen nach Durchführung der Kontrollen gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
91/496/EWG erfolgt und die Tiere auf direktem Weg von der Grenzkontrollstelle zur Schlachtstätte beför-
dert werden. 

(5) Unter den Bedingungen des innergemeinschaftlichen Handels nach Österreich verbrachte Schafe 
und Ziegen gelten als nach dieser Verordnung gekennzeichnet. Die im jeweiligen Herkunftsstaat erfolgte 
Kennzeichnung darf nicht entfernt werden. 

 
 

5. Abschnitt 
Aufzeichnungspflichten 

 
Bestandsregister 

 
 
 

§ 19. (1) Tierhalter von Schweinen, Schafen oder Ziegen ausgenommen Transporteure haben ein 
Bestandsregister zu führen. Alle Eintragungen sind innerhalb von sieben Tagen zu tätigen und im Falle 
von Schweinen mindestens drei Jahre lang, im Falle von Schafen und Ziegen mindestens sieben Jahre, 
aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde zur Einsicht vorzulegen. Sofern das Bestandsregister 
automationsgestützt geführt wird, ist der Tierhalter verpflichtet, die für die Behörde vorgesehenen Ausdru-
cke auf seine Kosten zu erstellen. 

(2) Führt ein Tierhalter mehr als einen Betrieb innerhalb derselben Gemeinde, so kann er einen da-
von als Hauptbetrieb in Bezug auf die Haltung der jeweiligen Tierart festlegen und ein gemeinsames Be-
standsregister in Bezug auf diese Tierart für seine Betriebe innerhalb derselben Gemeinde führen. In Be-
gleitdokumenten und Meldungen hat der Tierhalter als Herkunfts- bzw. Bestimmungsbetrieb den festge-
legten Hauptbetrieb anzugeben, in dessen Bestandsregister die verbrachten Tiere geführt werden. Bei 
Zwischenweiden (zum Beispiel Vorsäß, Maisäß, Nachsäß, Aste) desselben Tierhalters, die vor oder nach 
einem meldepflichtigen Auftrieb auf eine Alm oder Weide genutzt werden, wenn die Weideflächen im 
„Mehrfachantrag Flächen“ des Auftreibers mit der Nutzungsart „G“ – Prämienstatus „FW“ beantragt sind, 
ist der Heimbetrieb als Hauptbetrieb zu betrachten. In Begleitdokumenten und Meldungen hat der Tierhal-
ter als Herkunfts- bzw. Bestimmungsbetrieb den Hauptbetrieb anzugeben, in dessen Bestandsregister die 
verbrachten Tiere geführt werden. 

(3) Schweinehalter, die einen persönlichen Zugriff zum VIS haben, steht es frei, vollständige, richtige 
und zeitgerechte Meldungen gemäß den §§ 5 und 6 an das VIS als Bestandsregister zu verwenden. 
Schweinehalter, die über einen solchen persönlichen Zugriff nicht verfügen, müssen Aufzeichnungen (Be-
standsregister) mit zumindest den Angaben gemäß § 6 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 und 10 führen. Allfäl-
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lige geeignete Bescheinigungen oder Belege (zum Beispiel Tiertransportbescheinigungen, Lieferscheine, 
usw.) dürfen hierbei als Bestandteil dieses Registers verwendet werden. 

(4) Die Tierhalter von Schafen und Ziegen haben in ihr Bestandsregister innerhalb von sieben Tagen 
Folgendes einzutragen: 

 1. Anzahl der am 1. April jedes Jahres im Betrieb vorhandenen Schafe und Ziegen, getrennt  

nach Tierart; 

 2. Anzahl der am 1. April jedes Jahres im Betrieb vorhandenen weiblichen Schafe und Ziegen,  

die älter als zwölf Monate sind oder Junge geworfen haben; 

 3. alle Zu- und Abgänge von Schafen und Ziegen, (einschließlich der Todesfälle), mit  

nachstehenden Angaben: 
a) Anzahl und Tierart (Schaf/Ziege) der verbrachten Tiere; das Datum und den 

Grund des Ereignisses (Zugang, Abgang); 
b) bei abgehenden Tieren den Namen des Transportunternehmers, das amtliche 

Kennzeichen des Transportmittels, in dem die Tiere befördert werden, die Re-
gistrierungsnummer des Bestimmungsbetriebs sowie Namen und Adresse des 
Empfängers oder eine Kopie des Begleitdokuments gemäß § 17 Abs. 2; 

c) bei zugehenden Tieren Namen und Adresse sowie die Registrierungsnummer 
des Herkunftsbetriebs und das Begleitdokument (zum Beispiel AMA-
Viehverkehrsschein/Lieferschein, VIS-Begleitdokument, Gemeinsames Veteri-
närdokument für die Einfuhr oder Bescheinigung für den innergemeinschaftli-
chen Handel); 

d) ab 1. Jänner 2010 den individuellen Kenncode jeden Tieres, das ab 1. Jänner 
2010 geboren wurde. Dieser Code hat sich bei zugehenden Tieren im Begleit-
dokument oder in den Fällen des § 17 Abs. 3 im Ergänzungsblatt, das vom Be-
stimmungsbetrieb beim Erfassen der individuellen Codes erstellt wurde, zu fin-
den, bei abgehenden Tieren im Bestandsregister oder der Kopie des Begleitdo-
kuments oder, in den Fällen des § 17 Abs. 3, in der Kopie des Ergänzungs-
blatts, das beim Erfassen der individuellen Codes erstellt wurde; 

 4. Ohrmarkennummern, die am Betrieb eingezogen wurden und das Geschlecht des  

gekennzeichneten Tieres; gegebenenfalls Angaben über den Ersatz von Ohrmarken  

oder die Anbringung elektronischer Kennzeichen sowie Fesselbänder; 

 5. Bei Wanderhaltung sind im Bestandsregister die Orte der Beweidung mit Datum  

und Postleitzahl zu vermerken. 
 

Aufzeichnungen 

§ 20. (1) Jede Schlachtstätte hat Aufzeichnungen in schriftlicher oder elektronischer Form über die 
Zugänge von Schweinen, Schafen, Ziegen und Equiden zu führen. Diese Aufzeichnungen haben folgende 
Angaben zu enthalten: 

 1. Tierart; 

 2. Name und Adresse derjenigen, von denen die Tiere übernommen wurden (Herkunftsbetrieb); 

 3. Anzahl der Tiere, die jeweils aus demselben Betrieb übernommen wurden; 

 4. ab 1. Jänner 2010 den individuellen Kenncode jeden Schafs bzw. jeder Ziege, die ab  

1. Jänner 2010 geboren wurden; 

 5. Datum der Übernahme; 

 6. bei Schweinen Ohrmarkennummern oder Tätowierungen, sofern vorhanden; 

 7. bei gemäß Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 identifizierten Equiden die  

Equiden-Kennnummer (Abschnitt I Teil A Pkt. 4 des Identifizierungsdokuments gemäß  

der Verordnung (EG) Nr. 504/2008); 
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8. bei gemäß § 33 Abs. 7 gekennzeichneten Equiden ist das Begleitdokument gemäß  

§ 33 Abs. 7 Z 4 aufzubewahren. 

(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 sind im Falle von Schweinen und Equiden mindestens drei 
Jahre, im Falle von Schafen und Ziegen mindestens sieben Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen 
der Behörde zur Einsicht vorzulegen. 

 
 

6. Abschnitt 
Inverkehrbringen von Ohrmarken, Fesselbändern und elektronischen Kennzeichen 

 
Allgemeines zu Ohrmarken und Fesselbändern  

§ 21. (1) Ohrmarken für Schweine sowie Ohrmarken und Fesselbänder für Schafe und Ziegen haben 
aus einem Material, welches sich durch Geschmeidigkeit, Widerstandsfähigkeit, UV-Beständigkeit sowie 
gute Verträglichkeit auszeichnet, zu bestehen. Sie müssen so beschaffen sein, dass sie nur einmal ver-
wendbar sind und dass durch das Anbringen am Tier dessen Wohlbefinden möglichst nicht beeinträchtigt 
wird. 

(2) Die Angaben auf amtlichen Ohrmarken sowie amtlichen Fesselbändern dürfen weder entfernbar 
noch manipulierbar sein und  müssen während der gesamten Lebenszeit des Tieres gut leserlich bleiben. 
Die Schriftart ist frei wählbar, muss aber gut und leicht lesbar sein und eine Größe von mindestens 4 mm 
aufweisen. 

Amtliche Ohrmarken für Schweine 

§ 22. (1) Jede amtliche Ohrmarke hat aus einem Dornteil und einem Lochteil zu bestehen. Einer der 
beiden Teile ist gemäß Abs. 3 beziehungsweise gemäß § 23 oder § 24 zu beschriften. Für den anderen 
Teil ist eine Beschriftung weder geboten noch verboten; allerdings ist dort jede Buchstabenkombination 
mit der Aufschrift „AT“ untersagt. Die Farbe, die Größe und die Form der Ohrmarke sind unter Einhaltung 
der Bestimmungen des § 21 frei wählbar. 

(2) Die LFBIS-Nummer muss in einer Zeile und gerade geschrieben sein. Der Viersteller gemäß 
Abs. 3 Z 4 muss gerade geschrieben sein. Ausnahmen hiervon sind bei Anbringung eines Barcodes 
gestattet. In diesem Fall darf der Viersteller in einem Bogen gedruckt werden. 

(3) Die amtliche Ohrmarke für Schweine muss dem Muster in Anhang 2 zu dieser Verordnung ent-
sprechen und hat auf einem der beiden Ohrmarkenteile nachstehende Angaben zu enthalten: 

 1. die Aufschrift „AT“ für Österreich; 

 2. wahlweise einen darauf folgenden numerischen Bundesländercode, der wie folgt lautet: 

 -1 für Burgenland 

 -2 für Kärnten 

 -3 für Niederösterreich 

 -4 für Oberösterreich 

 -5 für Salzburg 

 -6 für Steiermark 

 -7 für Tirol 

 -8 für Vorarlberg 

 -9 für Wien; 

 3.  die siebenstellige LFBIS-Nummer des Geburtsbetriebes beziehungsweise des  

Herkunftsbetriebes bei Ersatz- und Importohrmarken; 

 4.  eine vierstellige Zahl (Viersteller), die innerhalb des Betriebes fortlaufend zu vergeben ist,  

allerdings nicht fortlaufend an den Tieren angebracht werden muss; 

 5. zusätzlich zu den Angaben gemäß Z 1 bis 4 darf ein Barcode aufgedruckt werden. 
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Ersatzohrmarken für Schweine 

§ 23. Eine Ersatzohrmarke für Schweine muss deutlich lesbar sein und hat den §§ 21 und 22 Abs. 1 
und 2 sowie dem Muster in Anhang 2 zu dieser Verordnung zu entsprechen. Sie hat auf einem der beiden 
Ohrmarkenteile die Angaben gemäß § 22 Abs. 3 zu enthalten; zusätzlich das Wort „VERLUST“ in Groß-
buchstaben; dieses Wort darf auch in einem Bogen geschrieben sein. 

 
Importohrmarken für Schweine 

§ 24. Eine Importohrmarke für Schweine muss deutlich lesbar sein und hat den §§ 21 und 22 Abs. 1 
und 2 sowie dem Muster in Anhang 2 zu dieser Verordnung zu entsprechen. Sie hat auf einem der beiden 
Ohrmarkenteile die Angaben gemäß § 22 Abs. 3 zu enthalten; zusätzlich das Wort „IMPORT“ in Groß-
buchstaben; dieses Wort darf auch in einem Bogen geschrieben sein. 

 
Amtliche Ohrmarken und Fesselbänder für Schafe und Ziegen 

§ 25. (1) Jede amtliche Ohrmarke hat aus einem Dornteil und einem Lochteil zu bestehen. Der Loch-
teil ist gemäß Abs. 2 zu beschriften, der Dornteil gemäß Abs. 3. Die Farbe, die Größe und die Form der 
Ohrmarke sind unter Einhaltung der Bestimmungen des § 21 frei wählbar. 

(2) Der Lochteil der amtlichen Ohrmarke weist mindestens den in zwei Buchstaben ausgedrückten 
ISO-Ländercode und einen individuellen Code aus neun Ziffern aus, welcher vom VIS generiert wird. Zu-
sätzlich darf ein DataMatrix-Code vom Typ ECC 200 mit denselben Angaben aufgedruckt werden, wobei 
die Länderkennung auch mit dem Zifferncode 040 abgebildet sein kann. 

(3) Der Dornteil der amtlichen Ohrmarke hat den in zwei Buchstaben ausgedrückten ISO-Ländercode 
und den individuellen Code aus neun Ziffern zu tragen, welcher vom VIS generiert wird, und zwar sowohl 
in Form einer Buchstaben-Ziffernkombination wie auch in Form eines DataMatrix-Codes vom Typ ECC 
200, wobei die Länderkennung des DataMatrix-Codes auch mit dem Zifferncode 040 abgebildet sein 
kann. 

(4) Das amtliche Fesselband weist mindestens den in zwei Buchstaben ausgedrückten ISO-
Ländercode und den individuellen Code aus neun Ziffern aus, welcher vom VIS generiert wird. Dieser 
muss sowohl in Form einer Buchstaben-Ziffernkombination wie auch in Form eines DataMatrix-Codes 
vom Typ ECC 200 auf dem Fesselband angegeben sein, wobei die Länderkennung des DataMatrix-
Codes auch mit dem Zifferncode 040 abgebildet sein kann. 

 
Allgemeines zu elektronischen Kennzeichen für Tiere 

§ 26. (1) Das im Rahmen der amtlichen Kennzeichnung von Tieren verwendete elektronische Kenn-
zeichen hat vorbehaltlich anderer Vorgaben seitens der Europäischen Union den in Anhang 3 genannten 
technischen Normen zu entsprechen. 

(2) Die Implantation eines injizierbaren Transponders darf nur durch einen in Österreich zur Be-
rufsausübung berechtigten Tierarzt parenteral unter aseptischen Bedingungen erfolgen. 

 
Amtliche elektronische Kennzeichen für Schafe und Ziegen 

§ 27. (1) Das amtliche elektronische Kennzeichen für Schafe und Ziegen hat mindestens den Kenn-
code, der mit den Angaben auf der Ohrmarke gemäß § 25 Abs. 2 erster Satz ident zu sein hat und nicht 
änderbar sein darf, zu tragen. 

(2) Derjenige Teil des Codes des elektronischen Kennzeichens, der den individuellen Kenncode für 
Schafe und Ziegen darstellt, hat aus folgenden Teilen zu bestehen: 

 1. dreistelliger Ländercode (040 für Österreich); 

 2. zwölfstelliger individueller Code, die neun Ziffern der Ohrmarke finden sich in den  

letzten Stellen, die ersten drei Stellen sind mit dem Wert 0 zu befüllen. 

(3) Der Aufbau des Transpondercodes hat den in Anhang 3 genannten technischen Normen und der 
elektronische 64-bit-Code darüber hinaus der Beschreibung der Tabelle im Anhang Kapitel II Z 3 der Ent-
scheidung der Kommission Nr. 2006/968/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates hinsichtlich der Leitlinien und Verfahrensvorschriften für die Anwendung der elektronischen Kenn-
zeichnung von Schafen und Ziegen (ABl. Nr. L 401 vom 30. Dezember 2006, S. 41), zu entsprechen. 



 174 

 
Ersatzkennzeichen für Schafe und Ziegen 

§ 28. (1) Ein Ersatzkennzeichen für Schafe und Ziegen, die nach dem 9. Juli 2005 geboren wurden, 
ist gemäß § 30 zu beziehen, wobei von der zugelassenen Stelle gemäß § 30 im VIS ein Bezug zum an-
fordernden Betrieb herzustellen ist und somit durch das VIS die Anzahl der bereits ersetzten Kennzeichen 
für dieses Tier ermittelt wird. Für Tiere, die gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 und 2 gekennzeichnet sind, hat das 
Ersatzkennzeichen denselben Kenncode zu enthalten wie das noch vorhandene zweite Kennzeichen. 

(2) Ersatzkennzeichen für Schafe und Ziegen, die bis zum 9. Juli 2005 geboren wurden und gemäß 
den bis dahin geltenden Bestimmungen gekennzeichnet waren, sind gemäß § 30 zu beziehen, wobei die 
Schafe und Ziegen mit zumindest einem äußerlich sichtbaren Kennzeichen in Kombination mit einem 
zweiten Kennzeichen in den gemäß § 12 zulässigen Kombinationen nachzukennzeichnen sind und die 
zugelassene Stelle im VIS einen Bezug zur alten Ohrmarkennummer herzustellen hat. 

(3) Elektronische Ersatzkennzeichen für Tiere, die nach dem 9. Juli 2005 geboren wurden, sind ge-
mäß § 15 Abs. 4 unter amtlicher Aufsicht anzubringen und mit einer Umkennzeichnung verbunden. 

 
Stellen zum Inverkehrbringen von amtlichen Ohrmarken für Schweine 

§ 29. (1) Ohrmarken mit der Aufschrift „AT“ für Schweine, die dieser Verordnung unterliegen, dürfen 
nur von jenen Stellen in Verkehr gebracht werden, die vom Landeshauptmann hiefür zugelassen wurden. 
Eine solche Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung 
hinsichtlich Ohrmarken gewährleistet werden kann. Auf die Zulassung besteht kein Rechtsanspruch. Die 
zugelassenen Stellen werden durch das Bundesministerium für Gesundheit in den „Amtlichen Veterinär-
nachrichten“ kundgemacht. Die zugelassenen Stellen dürfen sich beim In-Verkehr-Bringen der Ohrmarken 
mit Genehmigungsbescheid des Landeshauptmannes geeigneter Hilfskräfte bedienen. 

(2) Stellen gemäß Abs. 1 unterliegen der behördlichen Kontrolle. Bei Wegfall der Zulassungsvoraus-
setzungen ist die Zulassung vom Landeshauptmann durch Bescheid zu entziehen. Der Entzug ist durch 
das Bundesministerium für Gesundheit in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ kundzumachen. 

(3) Stellen, die Ohrmarken in Verkehr bringen, haben sich von der Identität des Bestellers zu über-
zeugen und Aufzeichnungen über die abgegebenen Ohrmarken (Datum der Abgabe, Anzahl der abgege-
benen Ohrmarken, deren Aufschrift sowie Name und Adresse des Bestellers) zu führen. 

(4) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 3 sind mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und auf Ver-
langen der Behörde zur Einsicht vorzulegen. 

 
Stellen zum Inverkehrbringen von amtlichen Ohrmarken, Fesselbändern und Transpon-

dern für Schafe und Ziegen 

§ 30. (1) Ohrmarken, Fesselbänder und Transponder für Schafe und Ziegen mit der Angabe „AT“ be-
ziehungsweise der Länderkennung „040“ dürfen nur von einer hierfür vom Landeshauptmann zugelasse-
nen Stelle in Verkehr gebracht und direkt an den Tierhalter abgegeben werden. Die zugelassenen Stellen 
dürfen sich beim Inverkehrbringen der Ohrmarken mit Genehmigungsbescheid des Landeshauptmannes 
geeigneter Hilfskräfte bedienen. Als zugelassen gelten der Österreichische Bundesverband für Schafe 
und Ziegen sowie die amtlich anerkannten Tierzuchtverbände für Schafe und Ziegen, sofern sie eine Er-
klärung gemäß Abs. 2 Z  2 abgeben und dem VIS die bekannten vergebenen Einzeltiernummern kosten-
frei zur Verfügung stellen. 

(2) Die Zulassung darf nur erteilt werden, wenn 

 1. die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung hinsichtlich Ohrmarken, Fesselbändern  

und Transpondern gewährleistet werden kann, wobei insbesondere die personelle Zuverlässig-
keit, die technischen Möglichkeiten und die Sicherheit der Datenübermittlung zu prüfen ist, und 

 2. durch schriftliche Erklärung der Stelle gegenüber dem Landeshauptmann sichergestellt  

ist, dass der vom VIS für diese Stelle generierte Code gemäß § 25 Abs. 2 erster Satz bezie-
hungsweise Abs. 4 erster Satz unmittelbar bei Abgabe der Ohrmarke beziehungsweise des 
Fesselbandes an den Tierhalter online im VIS dem Betrieb des Tierhalters zugeordnet wird. 

Auf die Zulassung besteht kein Rechtsanspruch. Die zugelassenen Stellen werden durch das Bun-
desministerium für Gesundheit in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ kundgemacht. 

(3) Die zugelassenen Stellen haben Aufzeichnungen über die abgegebenen Ohrmarken, Fesselbän-
der beziehungsweise Transponder (Datum der Abgabe, Anzahl und Art der abgegebenen Kennzeichen, 
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deren Aufschrift beziehungsweise Code sowie Name und Adresse des Tierhalters und Registrierungs-
nummer des Betriebes) zu führen. Diese sind mindestens sieben Jahre lang aufzubewahren und auf Ver-
langen der Behörde zur Einsicht vorzulegen. 

(4) Stellen gemäß Abs. 1 unterliegen der behördlichen Kontrolle. Bei Wegfall der Zulassungsvoraus-
setzungen ist die Zulassung vom Landeshauptmann durch Bescheid zu entziehen. Der Entzug ist durch 
das Bundesministerium für Gesundheit in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ kundzumachen. 

(5) Jeder Tierhalter von Schafen und/oder Ziegen, der eine andere Kennzeichnungsmethode als die 
mit zwei herkömmlichen Ohrmarken gemäß § 25 (ohne Transponder) verwendet, hat dies der zugelasse-
nen Stelle zu melden und diese darf nur die entsprechende Anzahl an Kennzeichen pro Tier ausgeben. 

(6) Die zugelassene Stelle muss pro abgegebener Ohrmarke, Fesselband beziehungsweise abgege-
benem Transponder die verwendete Kennzeichnungsmethode sowie die Angabe, ob es sich um ein Im-
porttier aus einem Drittland oder ein gemäß § 15 Abs. 4 umgekennzeichnetes Tier handelt, online im VIS 
angeben. 

 
 

7. Abschnitt 
Identifizierung von Equiden  

 
Stellen zur Ausstellung von Identifizierungsdokumenten 

 

§ 31. (1) Die Stellen zur Ausstellung von Identifizierungsdokumenten für registrierte Equiden gemäß 
Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008, sowie die Stellen zur Ausstellung von Identifizierungsdo-
kumenten für Zucht- und Nutzequiden gemäß Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 werden 
vom Bundesminister für Gesundheit in eine Liste eingetragen, die in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ 
veröffentlicht wird. 

(2) Die Stellen zur Ausstellung von Identifizierungsdokumenten für Zucht- und Nutzequiden gemäß 
Art. 4 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 504/2008 werden vom Bundesminister für Gesundheit nach Überprü-
fung der personellen Zuverlässigkeit, der technischen Möglichkeiten und der Sicherheit der Datenüber-
mittlung benannt. Auf die Benennung besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Die Benennung der Stellen gemäß Abs.  2 hat mittels Bescheid durch den Bundesminister für Ge-
sundheit zu erfolgen, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 erster Satz erfüllt sind. Der Verantwortli-
che für die Stelle hat die Benennung beim Bundesminister für Gesundheit schriftlich zu beantragen. Die 
benannten Stellen werden vom Bundesminister für Gesundheit in die Liste gemäß Abs. 1 eingetragen, die 
in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ veröffentlicht wird. 

(4) Bei Wegfall der Voraussetzungen für die Benennung von Stellen zur Ausstellung von Identifizie-
rungsdokumenten für Zucht- und Nutzequiden ist die Benennung vom Bundesminister für Gesundheit 
durch Bescheid zu entziehen. Der Entzug ist durch die Streichung in der Liste gemäß Abs. 1 kundzuma-
chen. 

Duplikat des Identifizierungsdokuments 

§ 32. (1) Im Falle der Ausstellung von Duplikaten des Identifizierungsdokumentes gemäß Art. 16 der 
Verordnung (EG) Nr. 504/2008 sind von den ausstellenden Stellen die betroffenen Equiden als nicht zur 
Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt einzustufen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die ausstellende Stelle den betroffenen Equiden als zur Schlachtung 
für den menschlichen Verzehr bestimmt einstufen, wenn 

 1. der Tierhalter eine Bescheinigung der für den Standort des Tieres örtlich zuständigen  

Bezirksverwaltungsbehörde vorlegt, wonach diese in Anwendung der Bestimmungen des 
Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 den Status des Equiden als zur Schlachtung 
für den menschlichen Verzehr bestimmt beschließt, und 

 2. das Duplikat des Identifizierungsdokumentes von der ausstellenden Stelle der  

Bezirksverwaltungsbehörde direkt und nachweislich übermittelt wird. 

(3) Beim Ausstellen der Bescheinigung gemäß Abs. 2 Z 1 sind die Bestimmungen der Art. 3, 4 und 5 
der Richtlinie 96/93/EG einzuhalten. Diese darf nur durch den Bescheinigungsbefugten ausgestellt wer-
den, wenn die Erfordernisse des Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 erfüllt sind. Die Be-
scheinigung hat aus einem einzelnen Blatt zu bestehen und hat mit einer laufenden Nummer versehen zu 
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sein. Der Bescheinigungsbefugte darf eine Bescheinigung nur ausstellen, wenn ihm nach gründlicher 
Überprüfung keine Umstände zur Kenntnis gelangen, die auf eine Nichteinhaltung der Anforderungen 
gemäß Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 in Bezug auf den Status des Equiden als zur 
Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt zur Kenntnis gelangen. 

(4) Die Eintragungen gemäß Art. 16 Abs. 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 
sind von der Bezirksverwaltungsbehörde vorzunehmen. 

 
Kennzeichnung von Equiden 

§ 33. (1) Ab dem 1. Juli 2009 geborene Equiden sind gemäß Art. 5 Abs. 6 Verordnung (EG) 504/2008 
vor dem 31. Dezember des Geburtsjahres bzw. innerhalb von sechs Monaten nach dem Geburtsdatum, je 
nachdem, welche Frist später abläuft, zu identifizieren. 

Für die Durchführung der Identifikation ist der Tierbesitzer verantwortlich. 

(2) Die Implantation eines Transponders gemäß Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 darf nur 
durch einen in Österreich zur Berufsausübung berechtigten Tierarzt, parenteral unter aseptischen Bedin-
gungen zwischen Genick und Widerrist in der Mitte der linken Halsseite im Bereich des Nackenbandes, 
erfolgen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann in Einzelfällen die Implantation des Transponders an einer 
anderen Stelle des Halses genehmigen, sofern der Amtstierarzt bestätigt, dass eine solche alternative 
Methode nicht das Wohl des Tieres beeinträchtigt und nicht die Gefahr einer Migration des Transponders 
im Vergleich zu der Methode gemäß Abs. 2 erhöht. In einem solchen Falle hat der Tierarzt die genaue 
Eintragung der Implantationsstelle im Identifizierungsdokument zu überprüfen. Diese Eintragung ist ge-
mäß Abschnitt I Teil B der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 unter der Nummer 12 bzw. 13 des Schaubildes 
im Identifizierungsdokument vorzunehmen. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit kann amtlich zugelassenen oder anerkannten Züchtervereini-
gungen oder Zuchtorganisationen gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 auf deren 
Antrag die Identifizierung der von ihnen registrierten Pferden durch eine alternative Methode gemäß 
Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 mit Bescheid genehmigen. 

Dabei hat die Identifizierung 

 1. durch die Desoxyribonukleinsäure-Typisierung (DNA-Test) der zu identifizierenden  

Pferde durch ein in der EU für diese Methode akkreditiertes Labor und zusätzlich 

 2. durch die Kennzeichnung der zu identifizierenden Pferde durch einen Brandstempel  

(Heißbrand oder Kaltbrand) zu erfolgen. Der Brandstempel muss dabei speziell einer Rasse 
oder der amtlich zugelassenen oder anerkannten Züchtervereinigung oder Zuchtorganisation 
zugeordnet und im Antrag gemäß Abs. 3 erster Satz festgelegt sein. Eine Bewilligung ist nur 
dann zu erteilen, wenn der Brandstempel eine bereits bisher übliche Kennzeichnung in dieser 
Rasse darstellt und 

 3. die Speicherung der Analyse-Ergebnisse der Typisierung gemäß Z 1 über einen Zeitraum  

von mindestens fünfunddreißig Jahren oder bis mindestens zwei Jahre nach dem Todestag des 
Equiden durch die beantragende Stelle gewährleistet wird. 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit hat ausstellende Stellen, denen alternative Methoden zur 
Identifizierung der von ihnen registrierten Pferde genehmigt wurden, und Abbilder der von ihnen verwen-
deten Brandstempel in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ zu veröffentlichen. 

(6) Der Bundesminister für Gesundheit hat diese Information der Europäischen Kommission, den üb-
rigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie der Öffentlichkeit auf einer Webseite zur Verfügung 
zu stellen. 

(7) In Anwendung des Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 ist die Verbringung innerhalb 
Österreichs von Schlachtpferden, die nicht gemäß Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 identifiziert 
wurden, unmittelbar vom Geburtsbetrieb zur Schlachtstätte gestattet, sofern 

 1. die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 2 lit. a bis d der Verordnung (EG) Nr. 504/2008  

eingehalten werden und 

 2. die Tiere vor dem Abtransport vom Geburtsbetrieb einzeln 
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 -mit einem Markierstift in unverwischbarer, deutlich sichtbarer und von der Farbzeichnung des 
Pferdes deutlich abgehobener Farbe mit Ziffern von zumindest 10 cm Höhe gekennzeichnet wer-
den, wobei auf der Flanke oder der Sattellage die siebenstellige Registrierungsnummer des Ge-
burtsbetriebes und am Hals eine vierstellige Identifizierungsnummer aufscheinen, oder 

 -einen Brandstempel auf Hals oder Oberschenkel aufweisen, der an Hand von Ziffern oder  

Buchstaben die Identität des Tieres unverwechselbar festlegt 

 und 

 3. die eingetragene Ziffernfolge beziehungsweise die Ziffern-Buchstabenkombination nur  

einmal pro Kalenderjahr verwendet wird und 

 4. beim Transport der Pferde vom Geburtsbetrieb zum Schlachthof ein Begleitdokument  

mitgeführt wird, das die eindeutige Identifizierung des Pferdes gemäß Z 2 sowie die Informatio-
nen zur Lebensmittelkette gemäß Anhang II Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
enthält. 

 5. Bei der Schlachtung von Pferden, die gemäß Z 2 gekennzeichnet wurden, ist auf dem  

Begleitdokument gemäß Z 4 vom amtlichen Tierarzt die Schlachtung zu vermerken. Das  

Begleitdokument ist vom Betreiber der Schlachtstätte mindestens drei Jahre aufzubewahren. 

(8) Das im Einklang mit Art. 5 Abs. 1 oder Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 ausgestellte Iden-
tifizierungsdokument ist bei einer Schlachtung des Equiden in Anwendung des Art. 19 Abs. 1 lit. b der 
Verordnung (EG) Nr. 504/2008 vom zuständigen amtlichen Tierarzt oder unter seiner Aufsicht unter An-
gabe des Datums der Schlachtung ungültig zu stempeln, zu lochen und an die Kontaktstelle gemäß § 35 
zu übermitteln. Beim Tod des Equiden ist das im Einklang mit Art. 5 Abs. 1 oder Art. 8 der Verordnung 
(EG) Nr. 504/2008 ausgestellte Identifizierungsdokument zusammen mit dem TKV-Übernahmeschein 
innerhalb von sieben Tagen bei jener Bezirksverwaltungsbehörde abzugeben, die für die Haltung örtlich 
zuständig gewesen ist, sodann vom zuständigen amtlichen Tierarzt oder unter seiner Aufsicht unter An-
gabe des Datums des Todes ungültig zu stempeln, zu lochen und an die Kontaktstelle gemäß § 35 zu 
übermitteln. 

(9) Der Bundesminister für Gesundheit kann Ausnahmen für die Identifizierung bestimmter Equiden, 
die wild beziehungsweise halbwild leben, bestimmen. In einem solchen Falle hat er die betroffenen Gebie-
te und die Verfahren zur Einhaltung der Bestimmungen gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 504/2008 festzulegen, die Europäische Kommission gemäß Art. 7 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 504/2008 zu verständigen und die festgelegten Gebiete und Verfahren in den „Amtlichen Veterinär-
nachrichten“ zu veröffentlichen. 

 
Datenbanken der ausstellenden Stellen und zentrale Datenbank 

§ 34. (1) Die ausstellenden Stellen gemäß § 31 haben eine technische Schnittstelle zwischen ihrer 
gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 errichteten Datenbank und der zentralen Datenbank 
des Bundesministeriums für Gesundheit gemäß Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 zu implemen-
tieren. Sie haben dem Bundesministerium für Gesundheit die Bezeichnungen, Anschriften (einschließlich 
Kontaktangaben) sowie den sechsstelligen UELN-kompatiblen Identifizierungscode ihrer Datenbank zur 
Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Schnittstellendefinition wird vom Bundesminister für Gesund-
heit vorgegeben. 

(2) Die ausstellenden Stellen gemäß § 31 haben über die implementierte technische Schnittstelle un-
verzüglich sämtliche erfasste Daten der identifizierten Equiden gemäß Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 504/2008 zu melden. Sie verhindern weiters entsprechend Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 
durch geeignete Verfahren, insbesondere durch Einsichtnahme in ihre Datenbank und in die zentrale Da-
tenbank des Bundesministeriums für Gesundheit, dass keine neuen Identifizierungsdokumente für Equi-
den ausgestellt werden, für die bereits früher ein Identifizierungsdokument ausgestellt wurde. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit hat die Angaben zu den Datenbanken gemäß Art. 22 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 504/2008 den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit auf der Website gemäß § 33 Abs. 6 
zur Verfügung zu stellen. 
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Kontaktstelle 

§ 35. Kontaktstelle gemäß Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008 ist das Bundesministeri-
um für Gesundheit. Es ist zuständige Stelle zur Entgegennahme der Bescheinigungen hinsichtlich 
Schlachtung oder Tod von Equiden gemäß Art. 19 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008, und Eintragung 
dieser Meldungen in der zentralen Datenbank sowie Weiterleitung an die ausstellende Stelle des Identifi-
zierungsdokumentes. 

 
 

8. Abschnitt 
Kennzeichnung von Kamelen  

 

§ 36. Kamele im Sinne dieser Verordnung sind auf Kosten des Tierhalters vor dem Ausstellen von 
amtlichen Zertifizierungen, im Zuge einer Tierimpfung gegen anzeigepflichtige Tierseuchen oder andere 
einer veterinärrechtlichen Regelung unterliegende Tierkrankheiten oder auf behördliche Anordnung mit 
einem injizierbaren Transponder gemäß § 26  zu kennzeichnen. Die Implantation des Transponders ist 
entweder im Bereich des linken Ohrgrunds oder an der linken Halsseite eine Handbreite vor dem Schul-
terblatt vorzunehmen. 

 
9. Abschnitt 

Behördliche Kontrollen 

 

§ 37. Die Tierhalter, sowie Händler, Betreiber von Schlachtstätten, Sammelstellen oder sonstigen 
Aufenthaltsorten sowie Stellen zum Inverkehrbringen von amtlichen Ohrmarken, Fesselbändern und 
Transpondern gemäß §§ 29 und 30 haben während der Betriebszeiten und bei Gefahr im Verzug auch 
außerhalb dieser Zeiten den behördlichen Kontrollorganen 

 1. Zutritt zu und Nachschau in den Betriebsräumlichkeiten zu ermöglichen und 

 2. die für die Kontrollen notwendigen Auskünfte zu erteilen und 

 3. die für die Kontrollen notwendigen Unterlagen zur Einsicht vorzulegen und 

 4. die im Rahmen der behördlichen Überprüfungstätigkeit nötige Hilfe unentgeltlich zu leisten. 

 
10. Abschnitt 

Schlussbestimmungen  
 

Personenbezogene Bezeichnungen  

 

§ 38. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleicher-
maßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

 
Inkrafttreten 

§ 39. (1) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme des § 34 Abs. 1 und 2 am 15. September 2009, frü-
hestens jedoch mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 

(2) § 34 Abs. 1 und 2 treten am 1. Juli 2010 in Kraft. 

 

 
Außerkrafttreten 

§ 40. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Tierkennzeichnungs- und Registrierungsver-
ordnung 2007, BGBl. II Nr. 166/2007, außer Kraft. 
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Übergangsbestimmungen 

§ 41. (1) Schweine, die vor dem 15. September 2009 gemäß den bis dahin geltenden Bestimmungen 
gekennzeichnet wurden, gelten als gemäß dieser Verordnung gekennzeichnet. 

(2) Bis zum 15. September 2009 gekennzeichnete Schafe und Ziegen gelten als ordnungsgemäß ge-
kennzeichnet, wenn sie den bis dahin geltenden Bestimmungen entsprechend gekennzeichnet sind. 

(3) Zulassungen von Stellen zum Inverkehrbringen amtlicher Kennzeichen, die nach den bisherigen 
Bestimmungen erteilt wurden, bleiben aufrecht und gelten als Zulassungen nach dieser Verordnung. 

(4) Bereits vor Inkrafttreten der Verordnung produzierte Ohrmarken ohne Barcode dürfen noch bis 
1. Juli 2010 von den gemäß § 30 zugelassenen Stellen versandt werden. Bei den Tierhaltern vorrätige 
amtliche Ohrmarken, die § 25 TKZVO 2007 entsprechen, dürfen bis zum Verbrauch des Vorrats zur 
Kennzeichnung verwendet werden. 

(5) Für Pferde gelten die Übergangsbestimmungen des Art. 26 der Verordnung (EG) Nr. 504/2008. 

(6) Anzeigen gemäß § 6 Abs. 1 TKZVO 1997, gemäß § 20 TKZVO 2003 und gemäß § 4 
TKZVO 2005 und 2007 gelten als Anzeigen im Sinne dieser Verordnung. 

 
Umsetzungshinweis 

§ 42. Mit dieser Verordnung werden folgende Richtlinien in österreichisches Recht umgesetzt und 
Durchführungsbestimmungen zu folgenden Verordnungen (EG) erlassen: 

 1. die Richtlinie 2008/71/EG über die Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen  

(kodifizierte Fassung) (ABl. Nr. L 213 vom 8.8.2008, S. 31), 

 2. die Verordnung (EG) Nr. 21/2004 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und  

Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Änderung der VO (EG) 1782/2003 sowie der 
Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG, ABl. Nr. L 005 vom 9. Jänner 2004, geändert durch 
die Verordnung (EG) Nr. 933/2008 der Kommission vom 4. Dezember 2008 (ABl. Nr. L 333 vom 
11. Dezember 2008, S. 7), 

 3. die Verordnung (EG) Nr. 1505/2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004  

des Rates bezüglich der erforderlichen Mindestkontrollen im Zusammenhang mit der Kenn-
zeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen (ABl. Nr. L 280 vom 12. Oktober 
2006, S. 3) sowie 

 4. die Verordnung (EG) Nr. 504/2008 zur Umsetzung der Richtlinien 90/426/EWG  

und 90/427/EWG des Rates in Bezug auf Methoden zur Identifizierung von Equiden 
(ABl. Nr. L 149 vom 7. Juni 2008, S. 3). 

Stöger 

 


